
· , 
cil"ge zu den Stenographiscbe11 Protolt'ollea 

dc.; N.tllonalrates XV. Gt:~etzgt;bungsperiode 

1982 -03- 2 6 

RECHNUNGSHOF 
ZI. 1400- 1/3/82 

Bericht des Rechnungshofes 
über die Durchführung der Gebarungsüberpriifung beim Verein 

"Festspielgemeinde Bregenz" sowie über 
Erhebungen im Zusammenhang mit der Errichtung des 

" Universitätszentrums Althanstraße". 

Wien, im März 1982 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 1 von 162

www.parlament.gv.at



- 2 -

BERICHT DES RECHNUNGSHOFES 

über die Durchführung der Gebarungsüberprüfung 

beim Verein "Festspielgemeinde Bregenz" sowie über 

Erhebungen im Zusammenhang mit der Errichtung des 

"Universitätszentrums Althanstraße". 

I . 

Verwaltungsbereich des Bun~esmini­
steriums für Unterricht und Kunst 

Festpielgemeinde Bregenz 

Mit Schreiben vom 9. Februar 1981, Zl PrsA-291, er­

suchte die Vorarlberger Landesregierung den RH, 

gern Art 127 Abs 3 und 7 des Bundes-Verfassungsge­

setzes idF von 1929 die gesamte Finanzgebarung des 

Vereins "Festspielgemeinde Bregenz" ehest auf ihre 

Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit 

zu überprüfen. Gern Art 126 b Abs 2, Art 127 Abs 3 

und 7 sowie Art 127 a Abs 3 des Bundes-Verfassungs­

gesetzes idF von 1929 sowie gern § 12 Abs 1, § 15 

Abs 1 und 4 sowie § 18 Abs 1 des Rechnungshofgeset­

zes 1948 idgF überprüfte der RH daher vom 7. April 

bis 22. Mai 1981 die Gebarung des Vereins "Fest­

spielgemeinde Bregenz", dem zur Durchführung der 

Bregenzer Festspiele vom Bund, vom Land Vorarlberg 

und von der Landeshauptstadt Bregenz erhebliche 

Förderungsmittel zugewendet worden waren. 

Die überprüfung erfolgte durch Einsichtnahme in 

die Rechnungsbücher, Rechnungsbelege und sonstigen 

Behelfe und erstreckte sich auf die ziffernmäßige 

Richtigkeit, die übereinstimmung mit den Vorschrif­

ten sowie auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 

und Zweckmäßigkeit der Gebarung. Vom 22. bis 
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24. September 1981 fand beim Verein "Festspielge­

meinde Bregenz" mit dessen maßgebenden Funktionä­

ren, mit Vertretern des Bundes, des Landes Vorarl­

berg, der Landeshauptstadt Bregenz sowie der Fest­

spiel- und Kongreßhausgesellschaft mbH eine Schluß­

besprechung statt, bei der die Prüfungsfeststellun­
gen des RH zusammenfassend dargelegt und eingehend 

besprochen wurden. Die Ergebnisse dieser Schlußbe­

sprechung sowie eine schriftliche Stellungnahme 

des Vereinspräsidiums wurden bei der Abfassung des 

Prüfungsberichtes entsprechend berücksichtigt. 

Sachverhalte, die nach Auffassung des RH abgaben­

rechtliche bzw strafrechtliche Bestimmungen ver­
letzten, wurden den zuständigen Finanzlandesdirek~ 

tionen bzw der zuständigen Staatsanwaltschaft be­
kanntgegeben. 

Die Prüfungsergebnisse wurden dem Bundesminister 

für Unterricht und Kunst zur Abgabe einer Stellung­

nahme, dem Bundesminister für Finanzen zur Kennt­

nisnahme und der Vorarlberger Landesregierung so­

wie dem Bürgermeister der Landeshauptstadt Bregenz 
zur Abgabe einer Äußerung übermittelt. Nach Vorlie­

gen dieser Äußerungen erstattete der RH Gegenäuße­

rungen, die mit den Äußerungen und den Prüfungser­

gebnissen dem Vorarlberger Landtag und dem Gemein­

derat der Landeshauptstadt Bregenz vorzulegen 

sind. 

Im Interesse einer zeitnahen Berichterstattung und 

um den Nationalrat, den Vorarlberger Landtag und 
den Gemeinderat der Landeshauptstadt Bregenz zur 

gleichen Zeit zu informieren, legt der RH nunmehr 
dem Hohen Haus das Ergebnis der Gebarungsüberprü­

fung beim Verein "Festspielgemeinde Breg~nz" vor. 
Oie Stellungnahme des Bundesministers für Unter­

richt und Kunst sowie die Gegenäußerung des RH fan­
den entsprechende Berücksichtigung. 
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Vorbemerkung 

1 In den Jahren 1946 bis 1948 w~rden die 

Bregenzer Festspiele von der Landeshauptstadt 

Bregenz veranstaltet. Ab 1949 übernahm die 

Festspielgemeinde Bregenz (kurz Festspielgemeinde) 

die Vorbereitung und Durchführung der Bregenzer 

Festspiele. 

Bei der Festspielgemeinde handelte es sich um 

einen Verein im Sinne des Vereinsgesetzes 1951 mit 

dem Sitz in der Landeshauptstadt Bregenz. Zweck 

des Vereins war die Durchführung der Bregenzer 

Festspiele und anderer künstlerischer Veranstal­
tungen. Die Mittel zur Erfüllung des Vereins­

zwecks wurden durch Einnahmen aus Veranstaltun­
gen, durch Subventionen von Gebietskörperschaf­

ten, durch Mitgliedsbeiträge und Spenden aufge­
bracht. 

Der Festspielgemeinde gehörten im Gesc~äfts-

jahr 1978/79 217 ordentliche, 142 außerordent­

liche und zwölf fördernde Mitglieder an, die durch 

eine Werbeaktion im Sommer 1980 bis April 1981 auf 
351, 242 bzw 50 anstiegen. Von diesen Mitgliedern 

wurden inden Geschäftsjahren 1976/77 bis 1979/80 
jährlich Beiträge zwischen 114 000 Sund 184 000 S 

bezahlt, wodurch der Gebarungsabgang der Festspiel­

gemeinde zwischen 0,4 vH und 0,6 vH gedeckt wurde. 

Die übrige Abgangsdeckung erfolgte zu 94,7 vH bis 

97,1 vH durch den Bund, das Land Vorarlberg und 

die Landeshauptstadt Bregenz im Verhältnis 

40:35:25 sowie durch Spenden (2,5 vH bis 4,7 vH). 
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Satzung und Kollegialorgane 

2.1.1 

Im Hauptausschuß als wichtigstem Kolle­
gialorgan war aufgrund seiner vielen 
Mitglieder die Entscheidungsbildung oft 
schwierig, Vertreter des Bundes blieben 
den Sitzungen immer häufiger fern. 

Nach der Satzung bildeten die Generalver-

sammlung, der Hauptausschuß, das Präsidium, der 

Präsident, der Direktor, der Kontrollausschuß und 

der Kämmerer die Organe der Festspielgemeinde. 

Die Satzung bestimmte, daß jährlich eine ordentli­

che Generalversammlung stattzufinden hatte, die 

vom Präsidenten einzuberufen war: der Entfall 

einer Generalversammlung oder die Zusammenlegung 

mit der des nächsten Jahres war nicht vorgesehen. 

Wegen Erkrankung des Präsidenten der Festspielge­

meinde fand 1979 keine Generalversammlung statt, 

wodurch für die Festspielgemeinde wichtige Oblie­

genheiten - die Genehmigung des Rechnungsabschlus­

ses für das Jahr 1978, die Entgegennahme des Jah­

resberichtes sowie Beschlüsse über allfällige An­

träge von Mitgliedern - nicht zeitgerecht wahrge­

nommen werden konnten. Ferner konnten für ausschei­

dende Mitglieder des Hauptausschusses die Ersatz­

mitglieder nicht gewählt werden, auch die jährlich 
vorgesehene Nachbesetzung des Kontrollausschusses 

war nicht möglich. Weiters gab es hinsichtlich der 
Vertretung des Präsidenten durch einen der beiden 

Vizepräsidenten Schwierigkeiten rechtlicher Natur. 
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2.1.2 Von der 24. Generalversammlung (1973) 

waren Änderungen der Vereinssatzung - insb die 
Bildung eines Finanzausschusses, die Festlegung 

der Aufgaben des Kämmerers und Bestimmungen über 
das Vereinsvermögen bei einer allfälligen Vereins­

auflösung - genehmigt und beim Druck der neuen 
Satzungen berücksichtigt worden. Obwohl der Präsi­

dent der Festspielgemeinde verpflichtet gewesen 
wäre, diese Satzungsänderungen der Vereinsbehörde 

bekanntzugeben, unterblieb dies. 

2.2 Der RH wies darauf hin, daß intolge der 

Nichtabhaltung der Generalversammlung im Jahre 

1979 wichtige Vereinsorgane nicht rechtmäßig zu­
sammengesetzt und die Frage der Vertretung des 

Präsidenten nicht eindeutig geregelt gewesen 
seien. Um diese schweren Satzungsverletzungen zu 

vermeiden, hätte der vertretungsbefugte Vizepräsi­

dent bei Verhinderung des Präsidenten die General­

versammlung einberufen und den Vorsitz führen 
müssen. 

3.1 Die für den laufenden Betrieb der Fest­

spielgemeinde wichtigen Kollegialorgane traten in 
den letzten Jahren mit Ausnahme des Programm- und 

des Bauausschusses immer häufiger zu Sitzungen zu­
sammen. So tagte das Präsidium 1977 6mal, 1980 

l8mal und bis Anfang April 1981 bereits 9ma1, der 

Hauptausschuß 1977 Smal, 1980 7mal und bis Mitte 

März 1981 schon 6mal. Die Tagungen des Programm­
ausschusses gingen von sieben (1977) auf vier 

(1980), die des Bauausschusses von fünf (1977) auf 

drei (1980) zurück. Die weiteren Ausschüsse (Fi­

nanz-, Kontrol1- sowie Statutenausschuß) tagten 
seltener. 
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So sehr die vielen Sitzungen der zahlreichen, mit 

vielen Mitgliedern besetzten Kollegialorgane der 

Festspielgemeinde als Hinweis für ein reges Ver­

einsleben im Sinne einer demokratischen Organisa­

tion gelten konnten, nahmen diese Aktivitäten die 

Verwaltung der Festspielgemeinde erheblich in 

Anspruch. 

3.2 Der RH machte darauf aufmerksam, daß die 

Subventionsmittel der Gebietskörperschaften zur 

Vorbereitung und Durchführung der Bregenzer Fest­
spiele bestimmt seien. Bei Verwendung dieser 

Mittel zur Deckung der Kosten einer Verwaltung, 
die zunehmend für die Bedürfnisse der Vereinsor­

gane tätig sei, würden die Subventionsmittel nicht 

mehr im Sinne ihrer eigentlichen Widmung verwendet 

werden. 

4.1.1 Dem Hauptausschuß als größtem ständigen 

KOllegialorgan mit 21 Mitgliedern räumte die 

Satzung eine "Generalzuständigkeit" in der Form 
ein, daß er in allen Angelegenheiten, die keinem 

anderen Organ übertragen waren, zuständig war. 

Ausdrücklich waren dem Hauptausschuß die Genehmi­

gung des Jahresvoranschlages, die Bestellung von 
Unterausschüssen und deren Obmännern, die Wahl 

eines Finanzreferenten, die Erlassung einer Ge­
schäftsordnung, die Genehmigung des Spielplans und 

der Vorschläge für die Hauptdarsteller und künstle­
rischen Vorstände sowie die Begründung, Regelung 

und Auflösung der Dienstverhältnisse mit dem Fest­
spieldirektor und dem Kämmerer vorbehalten. 

Mit diesen Zuständigkeiten war der Hauptausschuß 

für den Festspielbetrieb der wichtigste Entschei­

dungsträger1 die Entscheidungsbildung war in 

diesem großen Kollegialorgan jedoch nicht immer 
einfach. 
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4.1. 2 Obgleich die Deckung des Gebarungsab-

ganges bis zu 97,1 vH aus Subventionsmitteln er­

folgte, war der Hauptausschuß so zusammengesetzt, 
daß die gewählten zwölf Vereinsmitglieder die neun 

Vertreter der Subventionsgeber immer zu majorisie­

ren in der Lage waren. Während die Vertreter der 

Subventionsgeber Land Vorarlberg und Landeshaupt­

stadt Bregenz bei den Sitzungen des Hauptaus­

schusses fast immer anwesend waren, blieben die 

Vertreter des Bundes den Hauptausschußsitzungen 

immer häufiger fern. So nahmen die Vertreter des 

BMF und diejenigen des BMUK 1978 lediglich bei 

zwei von vier und 1979 bei zwei von fünf Sitzungen 
teil, jedoch bei überhaupt keiner der sieben 

Sitzungen des Jahres 1980 bzw der sechs Sitzungen 

bis März 1981. Der Vertreter des BMHGI war seit 

fünf Jahren bei keiner Sitzung des Hauptaus­
schusses. Letztmalig war ein Vertreter des Bundes 

am 17. Dezember 1979 bei einer Hauptausschuß­
sitzung anwesend gewesen. 

4.1.3 Bereits seit einiger Zeit erkannten die 
Funktionäre der Festspielgemeinde, daß die Ent­
scheidungsbildung in einem so großen Gremium zu 

mühsam und zeitaufwendig ~ar. Die Vorschläge einer 
Statutenkommission der Festspielgemeinde zur 

Straffung der Organisation kamen aber über eine 

vereinsinterne Diskussion kaum hinaus und gingen 

schließlich in den noch nicht beendeten Debatten 
über eine grundsätzliche Reform der Bregenzer Fest­

spiele unter. 

4.2 Der RH hielt im Hinblick auf die hohen 
Zuschüsse der Subventionsgeber das Verhältnis zwi­

schen der Zahl der Vereinsmitglieder und jener der 
Vertreter der Subventionsgeber im Hauptausschuß 
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für nicht gerechtfertigt. Was die lange Abwesen­

heit der Vertreter der Bundesministerien betraf, 

hielt es der RH nicht für zweckmäßig, in einem 

Gremium wohl eine Nominierung anzunehmen, dann 

aber nicht an den Sitzungen dieses Gremiums teil­
zunehmen. 

4.3 Der Bundesminister für Unterricht und 

Kunst stellte hiezu fest, daß es formal die 
Pflicht der Bundesvertreter und damit auch des 

Vertreters des BMUK gewesen wäre, an sämtlichen 

Hauptausschußsitzungen teilzunehmen. Er schränkte 

jedoch ein, daß der Effekt der Teilnahme an die- . 
sen Sitzungen in ~einem vernünftigen Verhältnis 

zum Zeit- und Geldaufwand gestanden wäre, weil die 
gewählten Vereinsmitglieder die Vertreter der Sub­

ventionsgeber immer zu majorisieren in der Lage 

waren und daher nach seiner Ansicht der Aufwand an 

Zeit und Geld für die Teilnahmen an den Hauptaus­

schußsitzungen nicht sehr sinnvoll gewesen wäre. 

Ferner bemerkte er, daß sich das Gewicht mehr zu­

gunsten der sogenannten Subventionsgebersitzungen 
~ 

verschoben habe, in denen die Subventionsgeber 
Bund, Land Vorarlberg und Landeshauptstadt Bregenz 

ihre Haltung gegenüber den Subventionswlinschen der 
Festspielgemeinde erörterten. Abschließend wies der 

Bundesminister für Unterricht und Kunst darauf 

hin, daß die Vertreter des Bundes in zahlreichen 

schriftlichen und telefonischen Anfragen Auskünfte 
vom Festspieldirektor verlangt hätten, die frei­

lich nur zögernd erteilt worden wären. 

4.4 Der RH erwiderte, daß diese Auffassung 
des Bundesministers für Unterricht und Kunst schon 

früher zu entsprechenden Folgerungen hätte führen 
müssen. 
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Finanzielle Entwicklung 

Die Inbetriebnahme des Festspielhauses 
bewirkte eine wesentliche Steigerung der 
Ausgaben. Die Einnahmen hingegen stiegen 
nur unterdurchschnittlich. 

5.1.1 Der RH hat den Ausgaben und Einnahmen 

der Geschäftsjahre 1976/77 bis 1979/80 die Ergeb­

nisse der Verlust- und Gewinnrechnungen der Fest­

spielgemeinde zugrundegelegt, wobei die ausgaben­

und einnahmenneutralen Aufwendungen bzw Erträge 

unberücksichtigt ~lieben. Eine lückenlose Darstel­

lung sämtlicher Ausgaben und Einnahmen der Fest­

spielgemeinde war allerdings deswegen nicht mög­

lich, weil in den Verlust- und Gewinnrechnungen 
Aufwendungen und Erträge in beträchtlicher Höhe 

entweder überhaupt nicht enthalten waren oder 

durch Aufrechnungen nur ein Saldo ausgewiesen 

worden war. 
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Aussaben und Einnahmen 

in Mi11 S 

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Personalausgaben 24,419 24,866 28,161 36,454 

Sachausgaben 10,687 12,767 11,811 17,905 

Gesamtausgaben 35,106 37,633 39,972 54,359 

Einnahmen 10,761 18,157 12,136 20,524 

Deckung der Gesamtaus-
gaben durch Einnahmen 
in vH 30,7 48,2 30,4 37,8 

Abgang 24,345 19,476 27,836 33,835 

Abgang in vH der 
Gesamtausgaben 69,3 51,8 69;6 62,2 

Deckung des Abganges 
durch: 

1. Subventionen 23,110 ~O,OOO 27,896 29,942 

davon: Bund 9,244 8,000 11,158 11,967 

Land 
Vorar1berg 8,089 7,000 9,764 10,470 

Landeshauptstadt 
Bregenz 5,777 5,000 6,974 7,505 

2. Spenden 1,142 0,900 0,704 1,331 

3. Beiträge der 
Mitglieder 0,114 0,117 0,114 0,184 
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Einnahmen 
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- 13 -

Steigerung gegenüber 1976/77 

1977/78 1978/79 1979/80 
in Mill S in vH in Mill S in vH in Mill S in vH 

0,447 1,8 3,742 15,3 12,035 49,3 

2,080 19,5 1,124 10,5 7,218 67,5 

2,527 7,2 4,866 13,9 19,253 54,8 

7,396 68,7 1,375 12,8 9,763 90,7 

-4,869 -20,0 3,491 14,3 9,490 39,0 

Steigerung gegenüber dem Vorjahr 

1977/78 1978/79 1979/80 
in Mill S in vH in Mill S in vH in Mill S in vH 

0,447 1,8 3,295 13,3 8,293 29,4 
2,080 19,5 -0,956 -7,5 6,094 51,6 

2,527 7,2 2,339 6,2 14,387 36,0 

7,396 68,7 -6,021 -33,2 8,388 69,1 

-4,869 -20,0 8,360 42,9 5,999 21,6 

5.1.2 Die Gesamtausgaben der FestspielgemeindE 

erhöhten sich bis zum Geschäftsjahr 1978/79 jähr­

lich um rd 2,3 Mill S bis 2,5 Mill S oder um rd 

6 vH bis 7 vH~ 1979/80 stiegen sie gegenüber 

1978/79 jedoch um rd 14,4 Mill S oder um rd 36 vH. 

Diesen hohen Anstieg verursachte im wesentlichen 

die Inbetriebnahme des Festspielhauses. Neben den 
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anteiligen Betriebsausgaben von 4,13 Mill S fiel~n 
\ 

Ausgaben von rd 1,3 Mill S für das Eröffnungsorche-

sterkonzert sowie Ausgaben von rd S,8Mill S für 

die Opernproduktion im Festspielhaus an. 

Die Einnahmen zeigten eine unterschiedliche Ent­

wicklung. Die Steigerung von rd 91 vH vom 
Geschäftsjahr 1976/77 zum Geschäftsjahr 1979/80 

wäre an sich hoch, fände sie nicht in der geringen 
absoluten Basis des Geschäftsjahres 1976/77 ihre 

Begründung. Gegenüber den Einnahmen im Geschäfts­
jahr 1977/78 von rd 18,2 Mill S war die Steigerung 

um rd 13 vH auf rd 20,S Mill S im Geschäftsjahr 
1979/80 bei einer ungefähr gleich großen Zahl bzw 

ähnlichen Struktur der Aufführungen, jedoch bei 
einem Zuwachs der Ausgaben (ohne Betriebsausgaben 

für das Festspielhaus) von rd 33,5 vH eher gering. 

Die unterschiedlichen Zuwachsraten beim Gebarungs­

abgang waren einerseits durch die verschiedent­

liehe Höhe der Einnahmen bedingt - im Geschäfts­

jahr 1978/79 waren die Einnahmen bspw um 33,2 vH 

niedriger als im Geschäftsjahr 1977/78 -, anderer­
seits wirkten sich die höheren Ausgaben infolge 

der Eröffnung des Festspielhauses entsprechend 

aus. 

In den Geschäftsjahren 1976/77 bis 1978/79 zahlten 

der Bund, das Land Vorarlberg und die Landeshaupt­

stadt Bregenz neben dem Gebarungsabgang der Fest­

spielgemeinde noch insgesamt rd 2,44 Mill S, die 

zur Erhöhung des Vereinsvermögens verwendet wur­

den. Im Geschäftsjahr 1979/80 war der Abgang um rd 

2,378 Mill S höher als die der Festspielgemeinde 
gewährten Subventionen, so daß nicht nur Vereins­

vermögen in entsprechender Höhe aufgelöst, sondern 
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auch ein Gebarungsabgang von 0,527 Mill S ausgewie­
sen werden mußte. 

Zur Deckung des Gebarungsabganges in den Geschäfts­

jahren 1976/77 bis 1979/80 trugen jährlich der 

Bund zwischen 37,9 vH und 38,9 vH, das Land Vorarl­

berg zwischen 33,2 vH und 34 vH sowie die Landes­

hauptstadt Bregenz zwischen 23,7 vH und 24,3 vH 

bei. Durch Spenden wurden zwischen 2,5 vH und 
4,7 vH des Abganges gedeckt, die Leistungen der 

Mitglieder des Vereins betrugen zwischen 0,4 vH 

und 0,6 vH des gesamten Gebarungsabganges. 

Voranschläge 

6.1.1 

Die Voranschläge waren unvollständig und 
wurden ohne rechnerische Grundlagen 
erstellt. 

Gern § 8 der Geschäftsordnung der Fest-

spielgemeinde bildete der für das Geschäftsjahr 
(1. November bis 31. Oktober) zu erstellende Vor­

anschlag die Grundlage für die Vereinsgebarung. 

Der Voranschlagsentwurf war bis längstens 31. März 

des Jahres, in dem das Geschäftsjahr begann, mit 

einer Stellungnahme des Kämmerers dem Präsidenten 

zur Vorlage an das Präsidium und zur Behandlung im 

Hauptausschuß zu übergeben. Der Hauptausschuß 

sollte bei der Beschlußfassung über den Voran­
schlag auch Wertgrenzen für Auftragsvergaben fest­

legen. 

Für die Geschäftsjahre 1977/78 bis 1979/80 konnten 

dem RH weder die rechnerischen Grundlagen noch die 
vorgesehenen Stellungnahmen des Kämmerers vorge­

legt wurden. Dem Voranschlagsentwurf wurde nach 
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Mitteilung des Kämmerers der Voranschlag des voran­

gegangenen. oder laufenden Geschäftsjahres bzw der 

letzte Jahresabschluß zuzüglich eines unterschied­

lichen Hundertsatzes, dessen Höhe aber ni~ht be­

gründet werden konnte, zugrunde gelegt. 

Dem RH konnte auch kein Protokoll des Hauptaus­

schusses vorgelegt werden, in dem formal der Voran­

schlag beschlossen bzw die Betragsgrenzen für die 

Auftragsvergaben festgelegt worden waren. 

6.1.2 Obwohl in jedem der überprüften Ge-

schäftsjahre nach Erstellung des Voranschlagsent­

wurfes die Zahl der Vorstellungen um bis zu acht 

(21 vH der vorgesehenen Zahl der Vorstellungen) 

erhöh~ wurde, war gegenüber dem Voranschlag in den 

Verlust- und Gewinnrechnungen ein um bis zu 7,1 vH 
geringerer Aufwand ausgewiesen. 

6.1. 3 Als Erträge der Vorstellungen wurden in 

den Voranschlagsentwürfen die Salden, die sich aus 

dem Vergleich zwischen den veranschlagten Aufwen­

dungen und den von den Subventionsgebern vorgese­

henen Subventionen ergaben, eingesetzt, weswegen 

die Voranschläge wesentlich überhöhte Erträge ent­
hielten. Besonders groß war die Fehleinschätzung 

im Geschäftsjahr 1978/79. Obwohl im Geschäftsjahr 

1977/78 die tatsächlichen Erträge nur 55 vH der 

möglicheri Erträge erreichten, wurden in den Voran­
schlag 80 vH der möglichen Erträge aufgenommen. 

Tatsächlich wurden nur 39 vH der möglichen Erträge 
erzielt. 

Weiters wurden bei der Voranschlagserstellung auch 

die den Besucherorganisationen angebotenen Ermäßi­
gungen nicht berücksichtigt. 
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6.1. 4 Daß die Voranschläge wenig realistisch 

waren und nicht immer den finanziellen Möglichkei­

ten der Subventionsgeber entsprachen, zeigten auch 
die Diskussionen um die Höhe der Subventibns­

mittel. Von der Festspielgemeinde wurde der Subven­

tionsbedarf für das Geschäftsjahr 1977/78 zunächst 

mit 29 MillS angegeben. Erst aufgrund der Hinwei­

se der Vertreter der Subventionsgeber wurde ein 

Voranschlag erstellt, dem ein Subventionsbedarf 

von rd 21,9 Mill S - 24,5 vH weniger als ursprüng­

lich vorgesehen - zugrunde lag. Auch für das Ge­
schäftsjahr 1978/79 wurden die Subventionsmittel 

von ursprünglich 28,5 Mill Szunächst um 22,1 vH 
auf 22,2 Mill S vermindert~ sie waren letztlich 

aufgrund der schlechten Einspielergebnisse bzw der 

Schlechtwetterregelung mit 27,9 Mill S aber doch 

um 25,7 vH höher als vereinbart. 

Im Geschäftsjahr 1979/80 mußten die Subventionen 

gegenüber dem Voranschlag um rd 20,1 vH deshalb 

erhöht werden, weil im Voranschlag die Abgeltungen 
in Höhe von rd 4,1 Mill S für die Benützung des 

Festspielhauses nicht berücksichtigt gewesen 
waren. 

6.2 Der RH wies nachdrücklich darauf hin, 

daß künftigen Voranschlägen die gesamten voraus­

sichtlichen Aufwände bzw Erträge an Hand rechne­

rischer Unterlagen zugrunde zu legen wären. Wei­
ters sollten auch die für die Behandlung der Vor­

anschläge in der Geschäftsordnung vorgesehenen Be­

stimmungen beachtet werden. Schließlich sollten 

die vom Hauptausschuß genehmigten Voranschläge den 
Gebarungsergebnissen gegenübergestellt werden. 

Unvermeidliche Programmänderungen bzw andere 
unerwartete Ereignisse wären in der Begründung für 

die Abweichungen zwischen den Gebarungsergebnissen 
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und den Voranschlägen anzuführen, sollten jedoch 
nicht zu Änderungen von bereits beschlossenen Vor­

anschlägen führen. 

6.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde 

nahm die Empfehlungen des RH zur Kenntnis. 

Kostenvergleiche 

Das unterschiedl iche Publikums interesse _ 
zeigte sich in den Anteilen der Betriebs­
erträge an den Kosten. Durch die Inbe­
triebnahme des Festspielhauses mußten 
für Opernaufführungen vermehrt Mittel 
aufgewendet werden. 

7.1.1 Vom RH angestellte Kostenvergleiche 
zeigten, daß für die Veranstaltungen der Bregenzer 

Festspiele 1977 23,8 Mill 5, 1978 19,4 Mi11 5, 

1979 27,5 Mtl1 5 und 1980 32,6 Mill 5 an 5ub­

ventionsmittel des Bundes, des Landes vorarlberg 

und der Landeshauptstadt Bregenz zur Deckung des 
Abganges aufgewendet werden mußten. Die Anteile 

der von der Festspielgemeinde erzielten Betriebser­

träge an den Kosten der Veranstaltungen betrugen: 

1977 

1978 
1979 

1980 

33,9 vH, 

50,0 vH, 

33,5 vH, 

41,9 vH. 

7.1.2 Die Kosten und Betriebserträge bei den 

Seeaufführungen haben sich wie folgt entwickelt: 
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Jahr Vorstellungen Kosten Betriebserträge Anteil der 
Betriebs­
erträge an 

1977 13 24,0 

1978 13 24,6 

1979 13 27,2 

1980 15 29,4 

in Mill S 

8,4 
15,1 

9,5 

14,3 

den Kosten 
in vH 

35,0 
61,4 

34,9 

48,6 

Die Kostenentwicklung der Seeaufführungen der 

Jahre 1977 bis 1980 wies eine steigende Tendenz 
auf, obwohl ab 1979 durch die Benützung der neuen 

Seebühne jährlich rd 1 Mill S für Instandsetzungen 

der alten Seebühne entfielen. 

Der Anteil der Betriebserträge an den Kosten läßt 

einen Schluß auf den Publikumserfolg der Vorstel­

lungen zu. Für die Aufführungen von "1001 Nacht" 

im Jahre 1978 betrug dieser Anteil 61,4 vH, was 

einen Spitzenwert in der Auslastung und somit auch 
an den Betriebserträgen darstellte. Obwohl die Auf­

führungen von "Die Entführung aus dem Serail" 

(1980) Betriebserträge (14,3 Mill S) fast in der 

gleichen Höhe wie jene der Aufführungen von 

"1001 Nacht" (15,1 Mill S) einspielten, belief 

sich der Anteil an den Kosten nur mehr auf 

48,6 vH, weswegen erheblich höhere Subventions­

mittel (60 vH) in Anspruch genommen werden mußten. 

Diese ungünstige Entwicklung war insb auf die 

höheren Kosten des künstlerischen Personals 

(38 vH) und der saisonbeschäftigten Techniker 
(64 vH) zurückzuführen. Weiters ergaben sich noch 

zusätzliche Betriebskosten für das neueröffnete 

Festspielhaus, das· wegen Schlechtwetters für zwei 

Aufführungen benützt wurde. 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 19 von 162

www.parlament.gv.at



- 20 -

Daß die Aufführungen von "Turandot" im Jahr 1979 
kein Publikumserfolg waren, veranschaulichte nicht 

nur der Besucherrtickgang um 50,2 vH gegenüber 

1978, sondern zeigte sich auch darin, daß mit 

17,7 Mill 5 die höchsten 5ubventionsmittel für die 

Abgangsdeckung der Jahre 1977 bis 1980 aufgebracht 

werden mußten. Jede verkaufte Karte wurde daher 

1979 aus Mitteln der öffentlichen Hand mit 673 5 

gestützt, während 1978 ein Zuschuß von 179 5 pro 

Karte notwendig war. 1977 betrug der Zuschuß pro 

Karte 431 5, 1980 350 5. 

7.1.3 Die Entwicklung der Kosten und Betriebs-

erträge bei den Opernaufführungen stellte sich wie 

folgt dar: 

Jahr Vorstellungen Kosten Betriebserträge Anteil der 
Betriebser­
träge an den 
Kosten 

1977 

1978 

1979 

1980 

in 

4 4,4 

4 4,3 

3 4,2 

5 11,4 

Mill 5 

0,8 

0,7 

0,4 

1,9 

in vH 

18,2 

16,3 

9,5 

16,7 

Bei der Untersuchung der Entwicklung der Kosten 

und der Betriebserträge für die Aufführungsserien 
der italienischen Opern war zu berticksichtigen, 

daß 1977 bis 1979 die Aufführungen im kleinen 
Rahmen des "Theaters am Kornmarkt" stattfanden und 

ab 1980 nach Ubersied1ung in das Festspielhaus 
wegen der aufwendigeren Inszenierungen erhebliche 

Mehrkosten entstanden. Gegenüber den Opernauffüh­
rungen des Jahres 1979 stiegen die Kosten für die 

Dekorationen auf das Dreifache (1,2 Mill 5), für 
die Kostüme auf das Fünffache (0,4 Mill 5). 
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Der Anteil der Betriebserträge an den Kosten war 

vor allem wegen der zahlreichen Ermäßigungskarten 

(1977 12,0 vH, 1978 24,2 vH, 1979 18,9 vH und 

1980 sogar 35,7 vH der verkauften Karten) äußerst 

gering. Dies zeigte sich auch an den Erlösen der 

verkauften Karten, die 1980 um 26,9 vH geringer 

waren als der durchschnittliche Wert der aufge­

legten Karten. 

Die Abgangsdeckung nahm von 1979 auf 1980 gegen­

über den vorangegangenen Jahren überproportional 

zu und erreichte 1980 mit rd 9,5 Mill S das Zwei­

einhalbfache der Abgangsdeckung des Jahres 1979. 

Dadurch stieg auch der Anteil an der gesamten Ab­

gangsdeckung der Festspiele von 13,6 vH im 

Jahre 1979 auf 29,2 vH im Jahre 1980. Es ergab 

sich daher, daß 1980 ein Drittel der Gesamtsub­

ventionen für die Opernaufführungen im Festspiel­

haus verwendet werden mußte, die aber lediglich 

von 7,1 vH der voll zahlenden Zuschauer besucht 

wurden. 

Der Zuschuß pro bezahlter Karte belief sich 1979 

auf 2 986 S und war deshalb so hoch, weil 1979 nur 

drei Opernaufführungen stattfanden und die Aus­

lastung mit nur 65,2 vH zahlender Besucher die 

geringste der Jahre 1977 bis 1980 war. 

1978 betrug der Zuschuß zu jeder verkauften Karte 

1 872 S, 1977 1 850 Sund 1980 1 706 S. 

Die Entwicklung der Kosten für die Opernauffüh­

rungen zeigte, daß durch die Inbetriebnahme des 

Festspielhauses wesentlich höhere Kosten anfielen 

und deshalb eine deutliche Verschiebung in der 

Wertigkeit der einzelnen Aufführungsserien ein­

trat. Der Anteil der Kosten der italienischen 
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Opernaufftihrungen im "Theater am Kornmarkt" an den 

Gesamtkosten betrug 1977 bis 1979 noch zwischen 

10,1 vH bis 12,1 vH und erreichte 1980 20,3 vH. 

Die Kosten der Opernaufführungen stiegen im 

Jahre 1980 gegenüber 1979 um 171,4 vH. Dies 

bedeutete eine überproportionale Steigerung im 

Hinblick auf den Anstieg der Gesamtkosten von 

35,6 vH. 

Um eine Kostendeckung zu erreichen, hätte 1980 ein 

durchschnittlicher Kartenerlös von 1 300 S bei 

einer vollen Auslastung erzielt werden müssen, was 

gegenüber dem durchschnittlichen Wert der aufge­

legten Karten von 394 S eine beträchtliche Steige­

rung bedeutet hätte. 

Eine Verdoppelung der Zahl der Aufführungen hätte 

bei Berücksichtigung der zusätzlichen Kosten für 

das künstlerische Personal bei der gleichen Aus­

lastung wie 1980 eine Verringerung des Deckungs­

beitrages für eine verkaufte Karte um rd ein 

Drittel auf rd 1 100 S bedeutet. 

7.1.4 Die Entwicklung der Kosten und Betriebs-

erträge bei den Sprechtheateraufftihrungen stellte 

sich wie folgt dar: 

Jahr Vorstellungen Kosten Betriebserträge Anteil der 
Betriebser­
träge an den 
Kosten 

1977 

1978 

1979 

1980 

7 

10 

10 

7 

2,9 

4,7 

4,5 

5,3 

in Mill S in vH 

0,9 

1,8 

2,0 

1,7 

31,0 

38,3 

44,4 

32,1 
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Abgesehen von den Vorstellungen des Jahres 1977, 

die bei einer Auslastung von 71 vH (zahlende Be­

sucher) am schlechtesten abschnitten, was sich 

auch am geringsten Anteil (31,0 vH) der Betriebs­

erträge an den Kosten gegenüber den Anteilen der 

Jahre 1978 bis 1980 zeigte, betrug die Auslastung 

mit zahlenden Besuchern für alle Aufführungen der 

Jahre 1978 bis 1980 durchschnittlich 86 vH. Hiebei 

wiesen das Gastspiel einer Hamburger Bühne mit 

92 vH die beste und das Gastspiel eines Münchner 

Theaters mit 80 vH die schlechteste Auslastung 

auf. 

Der geringe Anteil der Betriebserträge des 

Jahres 1980 an den Kosten gegenüber 1978 und 1979 

lag daran, daß ein Teil der Aufführungen im Fest­

spielhaus stattfand" und somit weit höhere Kosten 

als bei den Aufführungen im "Theater am Kornmarkt" 

entstanden. Schließlich wurden für die Aufführun­

gen im Festspielhaus auch die meisten Ermäßigungs­

karten (37,4 vH der verkauften Karten) ausgegeben, 

was auch daraus ersichtlich war, daß 1980 der 

durchschnittliche Erlös der verkauften Karten um 

17,2 vH geringer war als jener der aufgelegten 

Karten. 

Der Zuschuß für jede verkaufte Karte lag 1977 bei 

579 S, 1978 bei 477 S, 1979 bei 421 S, 1980 aber 

bereits bei 612 S. 

7.1.5 Die Entwicklung der Kosten und Betriebs-

erträge bei den Orchesterkonzerten stellte sich 

wie folgt dar: 
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Jahr Vorstellungen Kosten Betriebserträge Anteil der Be­
triebserträge 

1977 

1978 

1979 

1980 

in 

6 2,5 

5 2,8 

5 3,2 

6 7,0 

Mill S 

1,0 

1,1 

1,2 

4,9 

an den Kosten 
in vH 

40,0 

39,3 

37,5 

70,0 

Durch die Betriebskosten des neuen Festspielhauses 

und durch höhere Honorare für Fernsehübertragungen 

verdoppelten sich gegenüber 1979 die Kosten der 

Orchesterkonzerte des Jahres 1980. Es nahmen aber 

auch die Betriebserträge um mehr als das Dreifache 

zu, was durch erhöhtes Publikumsinteresse und in­

folge des größeren Platzangebotes im Festspielhaus 

erreicht wurde. Voll bezahlte Karten (5 141 Kar­

ten) wurden jedoch nur im Ausmaß von 48,2 vH des 

Kartenangebotes verkauft, während 1 807 Karten 

(17 vH) ermäßigt abgegeben wurden. Ungünstig wirk­

ten sich auf das Gesamtergebnis der Kostenver­

gleiche die schwach besuchten Konzerte eines 

Orchesters aus. 

7.1. 6 Die Aufführungen in Hohenems wurden bis 

1977 in Zusammenarbeit mit dem ORF veranstaltet. 

1977 leistete der ORF im Rahmen dieser Koproduk­

tion 215 000 S, wodurch sich in diesem Jahr der 

Antei-l der Betriebserträge an den Kosten mit 

65,1 vH deutlich von den Anteilen der Jahre 1978 

(19,6 vH) und 1979 (45,6 vH) unterschied. Die Vor­

stellungen fanden jedoch nur geringes Publikums­

interesse; bei den drei Aufführungsserien in den 
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Jahren 1977 bis 1979 wurden lediglich zwischen 566 

und 796 zahlende Besucher pro Jahr gezählt. 1978 

waren die Aufführungen eines Warschauer Ensembles, 

das mit der Oper "Xerxes" kurzfristig verpflichtet 

worden war, ein Mißerfolg, der bei Kosten von 

846 000 S einen Abgang von 680 000 S verursachte. 

Solistenkonzerte sollten eine ausgeglichene Geba­

rung aufweisen, was jedoch wegen geringer Besucher­

zahlen nicht erreicht werden konnte. Zwei Konzerte 

eines italienischen Sängers in den Jahren 1977 und 

1978 waren nicht einmal zur Hälfte ausgelastet. 

1980 war ein Solistenkonzert eines anderen Sängers 

bei 116 voll zahlenden Besuchern mit nur 16,8 vH 

ausgelastet. 

7.2 Da sich nach Auffassung des RH auch Fest~ 

spiele wirtschaftlichen überlegungen nicht ver­

schließen sollten, zeigte der RH mit seinen Ver­

gleichen die Kosten der einzelnen Produktionen bzw 

Veranstaltungen auf und stellte Kostentendenzen 

fest, um dadurch bei den für die Durchführung der 

Bregenzer Festspiele Verantwortlichen ein erhöhtes 

Kostenbewußtsein zu wecken. Die Ergebnisse der 

Kostenvergleiche sollten Entscheidungshilfen für 

die künftige Programmgestaltung sein. 

Die Kostenvergleiche zeigten, daß in der Festspiel­

zeit 1979 bei Opernaufführungen im "Theater am 

Kornmarkt" für einen zahlenden Besucher 2 986 S 

aus öffentlichen Mitteln zugeschossen werden muß­

ten. Ein Betrag, der rd dreimal so hoch war wie 

der Zuschußbedarf bei der Wiener Staatsoper, ob­

wohl die Festspielgemeinde verschiedene Kosten 

nicht zu tragen hatte, mit denen jedoch die Bun­

destheater erheblich belastet sind (zB Pensions­

leistungen, Instandhaltung von Gebäuden, Werk-

stä tten) . 
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Ein weiteres interessantes Ergebnis des Kostenver­

gleiches war, daß 1980 die Opernaufführungen im 

Festspielhaus nur von 7,1 vH der voll zahlenden 

Zuschauer aller Veranstaltungen der Festspiele 

besucht worden waren und fast ein Drittel der Ge­

samtsubventionen zur Deckung der Kosten der Opern­

aufführungen herangezogen werden mußte. Dieses un­

günstige Verhältnis, das sich 1981 kaum bessern 

konnte, rührt aus der Situation der Festspiel­

leitung, das neue Festspielhaus mit rd 1 700 Plät­

zen bei sechs Aufführungen nur füllen zu können, 

wenn hinsichtlich Besetzung und Ausstattung sehr 

hohe Ansprüche befriedigt werden können. 

Ob und inwieweit derart hohe Zuschüsse für einen 

eher kleinen Besucherkreis künftig noch geleistet 

werden, ist nicht zuletzt eine Frage, die von den 

Subventionsgebern aus kulturpolitischer und 

budgetärer Sicht zu beantworten sein wird. Hiebei 

sollte aber nicht übersehen werden, daß es sich 

bei den Besuchern der Opernaufführungen überwie­

gend um Gäste des benachbarten Auslands handelt, 

die allerdings den Besuch einer Opernaufführung 

mit internationalen Spitzenkräften nicht immer mit 

einem Urlaubsaufenthalt in der Landeshauptstadt 

Bregenz oder in einem anderen Ort Vorarlbergs 

verbinden. Ein nicht unerheblicher Teil der Be­

sucher der Festspiele kommt wegen der Grenznähe 

von Bregenz aus der Schweiz und der Bundesrepublik 

Deutschland lediglich zu den Abendvorstellungen 

und kehrt unmittelbar nach Vorstellungsende wieder 

in das Ausland zurück. Sicherlich tragen die Bre­

genzer Festspiele zur Erhöhung des kulturellen 

Ansehens Österreichs bei und sind auch eine Wer­

bung für den Fremdenverkehr, doch müßte eine Sub­

ventionierung, die für bestimmte Aufführungen kaum 
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mehr vertretbar ist, dort eine Grenze finden, wo 

die Gebietskörperschaften ihre Mittel für vor­

rangigere Zwecke zu verwenden haben. 

7.3.1 Das Präsidium der Festspielgemeinde 

führte zu diesen Kostenvergleichen aus, daß 
künftig eine möglichst genOaueKostenrechnungo

' -.-:; .''. ce 

erstellt werde, aber auch Vergleiche mit anderen 

Festspielen oder ständig bespielten Bühnen not­

wendig wären. Weiters teilte das Präsidium mit, 

daß das Festspielhaus einerseits eine zentrale 

Kulturstätte der Landeshauptstadt Bregenz sei, 

andererseits aber auch für andere Zwecke benützt 

werden könne. Den Mitgliedern des Präsidiums 

erscheine es jedenfalls erforderlich, in Anbe­

tracht des großen Einsatzes öffentlicher Mittel 

für den Bau des Festspielhauses künstlerisch 

hochwertige Veranstaltungen anzubieten, um die 

Anziehungskraft des Festspielhauses zu bewahren. 

7.3.2 Der Bundesminister für Unterricht und 

Kunst teilte mit, daß vom BMUK für die Salzburger 

Festspiele bereits ähnliche Kostenvergleiche, wie 

sie der RH für die Veranstaltungen der Bregenzer 

Festspiele angestellt hatte, vorgenommen worden 

wären. Derartige Untersuchungen hätten auch für 

den Bereich der Bregenzer Festspiele mittels eines 

Forschungsauftrages an das "Institut für kulturel­

les Management" angestellt werden sollen, doch sei 

dieser Auftrag wegen der Untersuchungen des RH 

nicht erteilt worden. Weiters betonte der Bundes­

minister für Unterricht und Kunst, daß dem Einsatz 

öffentlicher Subventionsmittel für kulturelle Ver­

anstaltungen und vor allem wegen der überpropor­

tional wachsenden Lücke zwischen Einnahmen und Aus­

gaben aus wirtschaftlichen überlegungen immer mehr 
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Bedeutung zukommen müsse. Er werde auch die Fest­

spielgemeinde dazu verhalten, daß durch deren 

neues Führungsteam künftig'die Anwendung von Ko­

stenvergleichen selbstverständlich werde. 

Zu den Kostenvergleichen hinsichtlich der Opern­

aufführungen im Festspielhaus bemerkte der Bundes­

minister für Unterricht und Kunst, daß der Ver­

treter des BMUK künftig im Rahmen der Diskussion 

über die Zustimmung zum langjährigen Programm- und 

Finanzierungskonzept der Bregenzer Festspiele, die 

sich die Subventionsgeber vertraglich vorbehalten 

würden, der Frage der Vertretbarkeit dieser Auf­

führungen wegen der hohen Aufwendungen und der re­

lativ geringen Besucherzahl besonderes Augenmerk 

zuwenden werde. Aber auch hinsichtlich der übrigen 

Programmgestaltung werde sich der Vertreter des 

BMUK künftig für ein vernünftiges Verhältnis 

zwischen Aufwendungen und Erträgen sowie des 

Gesamterfolges einsetzen. 

Kartengebarung 

Die stark unterschiedlichen Besucher­
zahlen und die teilweise geringen Aus­
lastungen waren auf witterungsbedingte 
Einflüsse und auf die nicht immer publi­
kumswirksame Stückwahl zurückzuführen. 
Weiters wurden zu viele Ermäßigungs- und 
Freikarten ausgegeben. 

8.1.1 Für die Veranstaltungen der Bregenzer 

Festspiele wurden folgende Karten verkauft: 
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Jahr Veranstaltungen Karten 

1977 "42 48 114 

1978 44 6.6 582 

1979 44 39 471 

1980 45 65 102 

Die Erlöse aus den Kartenverkäufen betrugen 1977 

9,4 Mill S (41,6 vH), 1978 16,2 Mill S (59,6 vH), 

1979 10,8 Mill S (46,5 vH) und 1980 18,2 Mill S 

(60,8 vH). 

Am publikumswirksamsten war das "Spiel auf dem 

See", was auch am Kartenanteil, der 1977 81,8 vH, 

1978 79,8 vH, 1979 75,8 vH und 1980 64,6 vH 

betragen hatte, ersichtlich war. Der geringere 

Anteil der Jahre 1979 und 1980 erklärte sich 

einerseits durch die neue, verkleinerte See­

tribüne, andererseits durch die Inbetriebnahme des 

neuen Festspielhauses, wodurch sich ab 1980 das 

Platzangebot insb für die Orchesterkonzerte und 

Schauspielaufführungen wesentlich vergrößerte. 

1978 wurde mit der Operette "1001 Nacht" (13 Vor­

stellungen) bei 45 150 voll zahlenden Besuchern 

(Auslastung 58,2 vH) das beste Ergebnis erzielt. 

Es konnte annähernd nur 1980 mit der Aufführung 

der Oper "Die Entführung aus dem Serail" (15 Vor­

stellungen) mit 34 931 Besuchern erreicht werden. 

Dageg~n fielen die Besucherzahlen der Seeauffüh­

rungen in den Jahren 1977 und 1979 deutlich ab. 

1977 wurden die Oper "Oberon" und das Ballett 

"Dornröschen" mit insgesamt 13 Vorstellungen auf­

geführt, die nur von 28 757 Vollzahlern besucht 

wurden. 1979 fanden sich bei 13 Aufführungen der 
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Oper "Turandot" insgesamt nur 21 632 vollzahlende 

Besucher ein, was eine Auslastung von lediglich 

38,5 vH bedeutete. 

Bis 1979 fanden im Rahmen der Festspiele italieni­

sche Opernaufführungen im "Theater am Kornmarkt" 

(641 Plätze) statt, ab 1980 wurden diese Auffüh­

rungen im neuen Festspielhaus (1 668 Plätze) ver­

anstal tet. Die Oper "Falstaff" wurde 1980 von 

5 577 zahlenden Zusehern besucht, von denen jedoch 

1 991 (35,7 vH) Bezieher ermäßigter Karten waren. 

Mit fünf Vorstellungen war "Falstaff" bei einer 

Auslastung von 66,9 vH von den italienischen Opern­

aufführungen am besten besucht. Aber auch die vier 

Vorstellungen der Jahre 1977 mit 1 933 Besuchern 

und 1978 mit 1 956 Besuchern brachten eine Aus­

lastung von 75,4 vH bzw 76,3 vH. Dagegen sanken 

die Besucherzahlen von drei Vorstellungen im 

Jahre 1979 mit 1 254 Besuchern und einer Aus­

lastung von 65,2 vH etwas ab. 

Die Besucherzahlen bei den Sprechstücken waren mit 

rd 5 900 in den Jahren 1978 bis 1980 ziemlich 

gleichbleibend. 

Die Konzerte des bei den Festspielen hauptsächlich 

tätigen Orchesters wiesen eine Auslastung zwischen 

72,1 vH bis 85,2 vH an verkauften Karten auf, wäh­

rend die Orchesterkonzerte eines anderen Orche­

sters mit 30,5 vH bis 49,1 vH einen wesentlich 

geringeren Publikumserfolg hatten. 

8.1.2 Der Besuch der Seeaufführungen im 

Jahre 1978 brachte im Vergleich mit den Seeauf­

führungen der letzten 15 Jahre das beste Ergebnis. 

Demgegenüber zeigten Besucherrückgänge von rd 
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52 vH bei den Aufführungen der Oper "Turandot" 

(1979) und von rd 36 vH bei den Aufführungen des 

Jahres 1977 ("Oberon", "Dornröschen"), daß die 

Stückwahl der Festspielgemeinde nicht immer das 

Publikums interesse berücksichtigt hatte und außer­

dem witterungsbedingte Einflüsse eine kontinuier­

liche Besucherzahl verhinderten. Diese Tatsachen 

wurden auch von den Funktionären der Festspielge­

meinde festgestellt und bei der Wahl der Stücke 

immer wieder diskutiert. Dem RH, der es keineswegs 

zu seinen Aufgaben zählt, auf die künstlerische 

Gestaltung der Programme Einfluß zu nehmen, 

erscheint jedoch das finanzielle Risiko, das durch 

äußere Einflüsse ohnehin schon beträchtlich ist,~ 

zu groß, wenn sich Einzelinteressen - und werden 

diese auch vom Orchester der Festspiele vorge­

bracht - auf die Spielplangestaltung auswirken. 

8.1.3 Obwohl die Auslastung bei den Auffüh-

rungen italienischer Opern über jener der See­

aufführungen lag, hätten 1977 bis 1979 jeweils 

eine Vorstellung, 1980 sogar zwei Vorstellungen· 

weniger angesetzt werden müssen, um die Plätze mit 

den zahlenden Besuchern zu füllen. Die Eröffnung 

des Festspielhauses im Jahre 1980 trug sicherlich 

dazu bei, die Zahl der Besucher zu steigern. Es 

war jedoch nicht zu übersehen, daß der Anteil der 

zahlenden Besucher dieser sehr kostenintensiven 

Produktionen an der gesamten Besucherzahl der 

Festspiele sehr gering war (1977 4,0 vH, 1978 

2,9 vH, 1979 3,2 vH und 1980 8,6 vH). 

8.1.4 In den Jahren 1977 bis 1980 wurden fol-

gende Ermäßigungskarten, die teilweise aus sozia­

len und bildungspolitischen Gründen gewährt wur­

den, sowie folgende Freikarten ausgegeben: 
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Jahr Ermäßigungskarten Freikarten 

Anzahl vH Anzahl vH 

1977 9 400 9,6 5 113 5,2 

1978 9 641 9,9 4 445 4,6 

1979 6 784 9,1 3 669 4,9 

1980 14 328 15,3 4 648 5,0 

Für Ehrengäste und Journalisten waren 1976 

6 762 Freikarten ausgegeben worden. Um die Zahl 

der Freikarten zu verringern, führte die Festspiel­

gemeinde für Ehren- und Pressekartenbezieher ab 

1977 Ermäßigungskarten ein. Für Ehrengäste und 

Journalisten wurden folgende Karten ausgegeben: 

Jahr Freikarten Ermäßigungskarten Summe 

1977 4 672 2 151 6 823 

1978 3 954 1 910 5 864 

1979 3 422 2 182 5 604 

1980 4 283 2 729 7 012 

Der durchschnittliche Erlös der Ermäßigungskarten 

betrug rd 18 vH des Verkaufspreises, was bedeute­

te, daß 1977 69 S, 1978 61 S, 1979 65 Sund 

1980 80 S pro Karte als Erlös erzielt wurden. 

Bspw wurden für die Premiere der Aufführungsserie 

"Die Entführung aus dem Serail" für Ehrengäste und 

Journalisten 731 Freikarten (40 vH der Freikarten 

dieser Aufführungsserie) ausgegeben. Für die fol­

genden 14 Vorstellungen wurden 1 095 Freikarten 

gewährt. Da Ermäßigungskarten für die Seespiele 

nur nach Maßgabe vorhandener Karten ausgegeben 

wurden, betrug die Zahl der Ermäßigungskarten für 

die Premiere und für die zwei wegen Schlechtwet­

ters in das Festspielhaus verlegten Vorstellungen 
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nur 19, für die restlichen zwölf Vorstellungen der 

Seeaufführungen wurden hingegen 942 Ermäßigungskar­

ten ausgegeben. 

Für Veranstaltungen des Jahres 1980 wurden an 

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Ge­

sellschaft 1 080 Freikarten ausgegeben (39 vH der 

gesamten Ehrenkartenbezieher). 

8.1.5.1 Ein Großteil des Kartenverkaufs 

wurde von 155 privaten Verkaufsstellen (1980: 

8,3 Mill S) im In- und Ausland besorgt. 

Die Abrechnung der im Wege der Verkaufsstellen 

abgesetzten Karten nahm rd vier Monate in Anspruch 

und wurde immer erst im Jänner des Nachjahres 

fertiggestellt. Die Bilanz für das Geschäfts-

jahr 1979/80 zeigte, daß noch rd 1,3 Mill S für 

Forderungen an Verkaufsstellen ausgewiesen waren, 

was für die Festspielgemeinde einen erheblichen 

finanziellen Nachteil darstellte. 

8.1.5.2 Die Druckerei lieferte die Karten so 

spät, daß Ende Mai 1981 bereits rd 26 000 Karten 

bestellt waren, die Übermittlung der bestellten 

Karten jedoch nicht erfolgen konnte. 

8.2 Grundsätzlich anerkannte der RH die 

Bemühungen, die Zahl der Freikarten ab 1977 mit 

der Einführung der Ermäßigungskarten zu verrin­

gern. Andererseits waren aber die Erlöse; die für 

diese Ermäßigungskarten eingehoben wurden - durch­

schnittlich betrugen sie 18 vH des tatsächlichen 

Kartenwertes - so gering, daß diese Karten fast 

schon den Charakter von Freikarten bekamen. 1980 

wurde mit insgesamt 7 012 Karten für Ehrengäste 

I 
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und Journalisten ein Höhepunkt erreicht, der nicht 

nur mit der Eröffnung des Festspielhauses erklärt 

werden konnte. Auch wenn man berücksichtigt, daß 

von diesen 7 012 Karten rd ein Drittel für die 

Presse bestimmt war, verblieb noch immer eine 

beträchtliche Zahl von Beziehern von Freikarten 

bzw stark ermäßigten Karten. Der große Personen­

kreis, insb die Funktionäre der Festspielgemeinde 

und Personen, die sich in anderer Hinsicht um die 

Bregenzer Festspiele verdient gemacht hatten bzw 

mit diesen geschäftliche Kontakte pflegten, sowie 

die vielen Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, 

Wirtschaft und Gesellschaft erschwerten Maßnahmen 

zur Verringerung der zu vielen Ehrenkarten. 

Da sich die Einführung der Ermäßigungskarten zur 

Einschränkung der Ehrenkarten als untaugliches 

Mittel erwiesen hatte, gab der RH zu überlegen, 

diese Ermäßigungskarten wegen des geringen finan­

ziellen Ertrages aufzulassen und für die Funktio­

näre der Festspielgemeinde, das Hauspersonal und 

die Mitwirkenden angemessene Kartenkontingente 

vorzusehen. Bei der Ausgabe von Ehrenkarten an 

einzelne Persönlichkeiten sollte die Festspiel­

gemeinde künftig einen strengeren Maßstab anlegen 
\ 

und in jedem Fall prüfen, ob der Besuch aufgrund 

einer Ehrenkarte tatsächlich im Interesse der 

Bregenzer Festspiele gelegen sei. 

Sosehr die Verkaufsstellen für das Marketing der 

Festspiele von Bedeutung waren, war doch nicht zu 

übersehen, daß die administrative Abwicklung und 

die Abrechnung mit diesen Stellen nicht immer be­

friedigend war. Die späte Lieferung der Karten war 
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nachteilig, weil einerseits die Käufer ungewöhn­

lich lange auf die Karten warten mußten, anderer­

seits die Kartenstelle kurzfristig große Arbeits­

spitzen zu bewältigen hatte. 

Um den Kartenverkauf und dessen Abrechnung ord­

nungsgemäß und wirtschaftlich zu gestalten, erwog 

die Festspielgemeinde die Anschaffung einer Daten­

verarbeitungsanlage. Der RH empfahl, sich vor An­

schaffung einer Datenverarbeitungsanlage bei ande­

ren Theaterunternehmen, die derartige EinEich­

tungen bereits benützten, über die verschiedenen 

Mögl ichke i ten des Einsatzes, zu informieren. 

8.3.1 Das Präsidium führte in seiner Stellung-

nahme aus, daß es sich künftig um eine weitere Ein­

schränkung von Freikarten und ermäßigten Karten 

bemühen werde. Als Neuerung sei beabsichtigt, für 

die Abgabe von verbilligten Karten an Senioren und 

an Jugendliche eine bestimmte Anzahl von Karten 

vorzusehen und diese nicht erst einige Stunden vor 

den Aufführungen auszugeben. 

8.3.2 Der Bundesminister für Unterricht und 

Kunst führte aus, daß neben der Erstellung des 

nach den Grundsätzen der KostensteIlenrechnung 

aufgebauten Betriebsabrechnungsbogens für das neue 

Festspiel- und Kongreßhaus auch die Umstellung des 

gesamten Rechnungswesens einschließlich Kartenver­

trieb, Statistik, Verrechnung der Sach- und Perso­

nalkosten auf EDV-Basis zweifellos in wirtschaftli­

cher und administrativer Hinsicht eine Verbesse­

rung bringen werde. Ähnliche Modelle gebe es zwar 

bereits im Ausland, aber noch nicht in österreich. 

Es sei beabsichtigt, im Rahmen der Anwendungs­

möglichkeiten einer zentralen Datenverarbeitungs-. 
grundlage ein System für ähnliche Kulturgroßbe-

triebe in Österreich auszubauen. Dieses Projekt 
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werde derzeit im Einvernehmen·mit dem BMF, dem 

Bundestheaterverband und zum späteren Zeitpunkt 

vermutlich auch für den Bereich der Salzburger und 

Bregenzer Festspiele ausgearbeitet, um eine optima­

le Lösung zu finden. Der Bundesminister für Unter­

richt und Kunst bemerkte abschließend, daß eine 

voreilige Entscheidung, die lediglich den Einsatz 

von automationsunterstützenden Einrichtungen für 

den Kartenverkauf betreffe und dann nicht mehr in 

das Rechnungswesen der Bregenzer Festspiele oder 

in einen allfälligen gesamtösterreichischen Ver­

bund eingliederbar seien, nicht zweckmäßig wäre. 

8.4 Der RH begrüßte die Initiative des BMUK 

für eine Gesamtlösung hinsichtlich einer automa­

tionsunterstützenden Einrichtung. Was den Karten­

vertrieb der Festspielgemeinde betrifft, vertritt 

er jedoch die Auffassung, daß im Interesse der 

sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel kurzfri­

stig Verbesserungen im Bereich der Festspielgemein~ 

de angestrebt werden sollten. 

Rechnungswesen 

9.1.1 

Es fanden sich zahlreiche Verstöße gegen 
die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh­
rung und Bilanzierung, die überwiegend 
vom Wirtschaftsprüfer bei den überprü­
fungen der Jahresabschlüsse nicht bean­
standet worden waren. 

In der Buchhaltung der Festspielgemeinde 

wurden Elemente verschiedener Buchführungssysteme 

bzw unterschiedlicher Kontenrahmen verwendet. Das 
" 

Anlagevermögen wurde durch ein der Kameralistik 

ähnliches System erfaßt, in der Bilanz jedoch 

nicht ausgewiesen. Das Umlaufvermögen, die Ver­

bindlichkeiten, die Erträge und teilweise auch die 
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Aufwendungen wurden kontenmäßig im Sinne des,vom 

"österreichischen Zentrum für Produktivität und 

Wirtschaftlichkeit" empfohlenen Einheitskonten­

rahmens für die Finanzbuchhaltung erfaßt. Der 

größte Teil der Aufwendungen wurde aber auf Kosten­

stellen- bzw Kostenträgerkonten verbucht. Somit 

wurden aber nicht nur Aufwendungen und Kosten ver­

mischt, auf den Konten war auch nicht die Höhe 

einer Aufwands- oder Kostenart ersichtlich. So 

wurden bspw die Aufwendungen für Repräsentation 

und Reisen jährlich auf neun Konten in drei ver­

schiedenen Kontenklassen erfaßt. Die Aufwendungen 

bzw Kosten für das "Spiel auf dem See" wurden teil­

weise auf Kostenträgerkonten und teilweise auf 

KostensteIlenkonten erfaßt, so daß auch hier keine 

klare Aussage möglich war. 

9.1. 2 Der RH empfahl, einen neuen Kontenplan 

zu erstellen, der den Erfordernissen der Fest­

spiele entspricht und eine genaue Aussage über das 

Vermögen, die Verbindlichkeiten sowie die Aufwen­

dungen und Erträge der Festspielgemeinde ermög-

1 icht. 

9.2.1 Zahlreiche Eingangs- und Ausgangsrech-

nungen wurden erst mehrere Monate nach Einlangen 

in der Buchhaltung kontenmäßig erfaßt. So wurden 

bspw im Geschäftsjahr 1979/80 die Forderungen auf­

grund von Leistungen zu 90 vH und die Verbindlich­

keiten aus Künstlerverträgen zu 61 vH erst am 

31. Oktober 1980 verbucht. Ebenso wurden erst zum 

Bilanzstichtag die über Kartenbüros verkauften 

Eintrittskarten abgerechnet und die entsprechenden 

Gegenbuchungen auf den Ertragskonten vorgenommen. 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 37 von 162

www.parlament.gv.at



- 38 -

Durch diese verspäteten Buchungen wurden die Be­

stimmungen des § 131 der Bundesabgabenordnung 

(kurz BAO) nicht eingehalten. Es waren aber auch 

keine Aussagen über den Stand des Vermögens, der 

Verbindlichkeiten, der Aufwendungen und Erträge 

während des Jahres möglich. Infolge der zu späten 

Buchungen wurden aber auch andere abgabenrecht­

liche Bestimmungen verletzt. In den Umsatzsteuer­

voranrneldungen wurden die Erträge aus dem Verkauf 

der Eintrittskarten bis zu fünf Monate verspätet 

ausgewiesen, wodurch teilweise erhebliche Umsatz­

steuerbeträge verspätet an das Finanzamt abgeführt 

wurden und Säumniszuschläge bezahlt werden mußten. 

9.2.2 Der RH empfahl, künftig die Bestimmungen 

des § 131 BAO und des Umsatzsteuergesetzes 1972 

einzuhalten und die Buchhaltung auch während des 

Jahres aussagefähig zu gestalten. 

9.3.1 Die Festspielgemeinde bilanzierte zum 

31. Oktober eines jeden Geschäftsjahres. Dieser 

Bilanzierungszeitpunkt war nach Mitteilung des 

Festspieldirektors willkürlich gewählt worden. 

9.3.2 Durch eine Anpassung des Geschäfts-

jahres an das Kalenderjahr könnte der Voranschlag 

zeitlich später erstellt werden, so daß über die 

voraussichtlichen Kosten genauere Unterlagen zur 

Verfügung stünden. Weiters müßten zum Bilanz­

stichtag keine Abgrenzungen gegenüber den Sub­

ventionsgebern, bei denen das Wirtschaftsjahr mit 

dem Kalenderjahr gleich ist, durchgeführt werden. 

9.3.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde 

gab bekannt, es werde der Empfehlung des RH nach­

kommen. 
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9.4.1 Am Ende eines jeden Geschäftsjahres 

wurden für den endgültigen Jahresabschluß die in 

einem vorläufigen Jahresabschluß ausgewiesenen 

Ergebnisse der Aufwendungen und Erträge den Be­

trägen des Voranschlages angeglichen. Im Ge­

schäftsjahr 1979/80 wurden bspw verschiedene 

Aufwandskonten um insgesamt rd 2,2 Mill S den 

veranschlagt gewesenen Aufwendungsbeträgen ange­

paßt. 

9.4.2 Der RH empfahl, künftig keine derarti-

gen Korrekturbuchungen vorzunehmen, weil dadurch 

im Jahresabschluß die Aufwendungen in unrichtiger 

Höhe dargestellt würden und kein genauer Einblick 

in die Vermögens- bzw Ertragslage und in die Auf­

wandsstruktur der Festspielgemeinde möglich sei. 

Die jährlichen Abweichungen zwischen dem Voran­

schlag und dem Jahresabschluß sollten künftig im 

Jahresabschluß erläutert werden. 

9.5.1 Als Anlagevermögen wurden bis zu den 

Bilanzen für die Geschäftsjahre 1977/78 und 

1978/79 nur die Investitione~ der Festspiel­

gemeinde in fremde Gebäude ausgewiesen. 

In den jährlichen Berichten des Wirtschaftsprüfers 

wurde festgestellt, daß die Festspielgemeinde 

zusätzlich zu dem in der Bilanz ausgewiesenen 

Vermögen noch über bereits voll abgeschriebene 

Vermögenswerte verfüge. Der Wert dieser Anlage­

güter betrug aufgrund der Inventarabrechnung zum 

Bilanzstichtag 31. Oktober 1980 rd 3,4 Mill S. 

9.5.2 Abgesehen davon, daß in der Bilanz das 

Anlagevermögen der Festspielgemeinde nicht ausge­

wiesen wurde, gaben auch die Inventaraufzeichnun­

gen Anlaß zur Kritik. Neben zahlreichen formalen 
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Verstößen gegen die Bestimmungen der Buchführungs­

und Aufzeichnungspflichten gern § 131 BAD stellte 

der RH auch viele materielle Fehler fest. So gab 

es über zahlreiche Anlagegegenstände zwar keine 

Inventaraufschreibungen, sie wurden jedoch in der 

Inventarabrechnung mit einem pauschalen Wert ange­

führt. Weiters wurde der Verkauf von Dekorationen 

in den Inventaraufschreibungen nicht festgehalten. 

Der RH empfahl, zur Feststellung des der Festspiel­

gemeinde gehörenden Vermögens ehest eine Gesamtin­

ventur durchzuführen. Die Inventaraufschreibungen 

sollten in einer der BAD entsprechenden Form ge­

führt und das Anlagevermögen in der Bilanz ausge­

wiesen werden. 

9.6.1 In den Bilanzen für die Geschäfts-

jahre 1977/78 bis 1979/80 wurden jährlich immer 

höhere Beträge als Posten der aktiven Rechnungs~ 

abgrenzung ausgewiesen. Diese Bilanzpositionen 

enthielten jedoch auch Beträge, die im Sinne einer 

zeitlichen Abgrenzung bei der Kostenartenrechnung 

hätten berücksichtigt werden müssen, jedoch nicht 

zu einer Verminderung der Aufwendungen im Abschluß­

jahr hätten führen dürfen. Durch diese Bilanzie­

rungsmethode wurden in der Verlust- und Gewinn­

rechnung die Aufwendungen 1977/78 um rd 45 000 S, 

1978/79 um rd 56 000 Sund 1979/80 um rd 22 300 S 

vermindert ausgewiesen. 

9.6.2 Der RH empfahl, nur jene Beträge als 

Erfolgsregulierungsposten in die Bilanzen einzu­

setzen, die nach herrschender Lehre und Übung auch 

als solche anerkannt werden. 
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9.7.1 Die Festspielgemeinde wies in den Bilan-

zen bis zum Geschäftsjahr 1974/75 für den Fest­

spieldirektor und den Känunerer vertragsgemäß Be­
träge in jeweils der zwölffachen Höhe der letzten 

Bruttomonatsgehälter als fiktive Abfertigungsan­

sprüche aus. Ab dem Geschäftsjahr 1975/76 wurden 

bei der Berechnung dieser beiden fiktiven Abferti­

gungsansprüche zusätzlich zu den vertraglich ver­

einbarten Abfertigungsansprüchen noch Abferti­
gungsansprüche nach dem Angestelltengesetz hinzu­

gerechnet. Eine Begründung für die Erhöhung der 

fiktiven Abfertigungsansprüche um das Vier fache 

des monatlichen Bruttogehaltes beim Känunerer und 

das Zwölffache des monatlichen Bruttogehaltes beim 

Festspieldirektor, konnte dem RH nicht gegeben 

werden. 

Die Erhöhung der fiktiven Abfertigungsansprüche 

fiel zeitlich mit der Auflösung des Dienstver­

hältnisses des Känunerers und der Zahlung einer 

Abfertigung in der Höhe des l6fachen monatlichen 

Bruttogehaltes für seine zwölf jährige Tätigkeit 
zusanunen. 

Die an den Känunerer ausbezahlte Abfertigung wurde 

insoferne unrichtig verbucht, als die Abfertigungs­

rücklage zum 31. März 1978 nur mit 64 vH der fikti­
ven Abfertigungsansprüche dotiert war, jedoch 

100 vH der Abfertigung (1 028 000 S) und eine Ur­

laubsabfindung (107 000 S), somit insgesamt 

1 135 000 S, der Abfertigungsrücklage entnommen 
wurden. Der noch nicht in der Abfertigungsrücklage 

erfaßte Teil der Abfertigung (36 vH oder 
370 080 S)und die Urlaubsabfindung in Höhe von 
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107 000 S waren daher unrichtigerweise nicht in 

der Verlust- und Gewinnrechnung für 1977/78 ausge­

wiesen. 

Obwohl auch der mit der überprüfung des Jahresab­

schlusses beauftragte Wirtschaftsprüfer darauf hin­

gewiesen hatte, daß die Abfertigungszahlung in der 

Verlust- und Gewinnrechnung hätte offen ausgewie­

sen werden müssen, wurde diese auch nach Auffas­

sung des RH notwendige Korrektur von der Festspiel­

gemeinde nicht durchgeführt. Im Bericht des Wirt­

schaftsprüfers wurde dies lediglich mit dem Hin­

weis erwähnt, daß die Gliederung des vorgelegten 
Jahresabschlusses nicht geändert worden sei. 

Im Geschäftsjahr 1977/78 wurde die Abfertigungs­

rücklage um 1 420 000 S erhöht, obwohl im Voran­
schlag lediglich ein Betrag von 200 000 S vorge­

sehen gewesen war. Auch 1978/79 wurde die Abferti­

gungsrücklage mit 570 000 S (Voranschlag 

200 000 S) überproportional zur Erhöhung der Abfer­

tigungsansprüche (+ 169 876 S) dotiert. 

9.7.2 Für den Festspieldirektor wurde nach wie 

vor ein fiktiver Abfertigungsanspruch von zwölf mo­
natlichen Bruttogehältern lt Vertrag und von zwölf 

monatlichen Bruttogehältern It Angestelltengesetz, 
somit insgesamt 2 267 952 S, angenommen. Da jedoch 

das Dienstverhältnis des Festspieldirektors nach 
den Bestimmungen des Schauspielergesetzes zu beur­

teilen gewesen wäre und in diesem Gesetz keine Ab­
fertigung vorgesehen ist, wurden ab 1975/76 die 

fiktiven Abfertigungsansprüche des Festspieldirek­

tors um das Zwölffache des jeweiligen letzten mo­

natlichen Bruttogehaltes zu hoch angenommen. Der 
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RH ersuchte, die Abfertigungsrücklage sowie die 

Höhe der zur Deckung bestimmten Wertpapiere ent­

sprechend herabzusetzen. 

9.7.3 Lt Mitteilung des Präsidiums der Fest-

spielgemeinde habe der Festspieldirektor eine Er­

klärung vorgelegt, aus der eindeutig hervorgehe, 
daß ihm als Abfertigung nur das Zwölffache des je­

weiligen letzten monatlichen Bruttogehaltes zu­

stehe. Die notwendigen Berichtigungen würden in 

der nächsten Bilanz vorgenommen werden. 

9.8.1 Dem Festspieldirektor und dem 1978 ausge-

schiedenen Kämmerer wurden vertraglich auf die ge~ 

setzlichen Leistungen der Pensionsversicherungsan­
stalt nicht anrechenbare Zuschußpensionen zugesagt 

und für deren Bedeckung Lebensversicherungen abge­
schlossen. Die Aktivierung der Lebensversicherun­

gen erfolgte in den Bilanzen für 1977/78 und 
1978/79 mit dem Rückkaufwert und in der Bi-

lanz 1979/80 mit dem Deckungskapital. 

Für die Bilanzierung der Pensionsrückstellungen 

wurden jährlich die Ergebnisse des Gutachtens 

eines gerichtlich beeideten Sachverständigen zu­
grunde gelegt. Als Rückstellung wurden für die Bi­

lanz des Geschäftsjahres 1977/78 der für die Steu­
erbilanz zulässige Betrag eingesetzt, in den Bilan­

zen für 1978/79 und 1979/80 jedoch um 0,8 Mill S 

bzw 0,9 Mill S höhere Beträge als in der Steuerbi­

lanz zulässig gewesen wären. 

9.8.2 Der RH machte darauf aufmerksam, daß die 
Bewertung von Positionen der Aktiv- als auch der 

Passivseite der Bilanz ohne zwingenden Grund geän­
dert worden war. Er empfahl, den Grundsatz der 

Kontinuität der Bewertung einzuhalten. 
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9.9.1.1 In den Bilanzen für die Geschäftsjah-

re 1977/78 bis 1979/80 wurden sonstige Rücklagen 
in Höhe von 1,3 Mill S bis 2 Mill 5 ausgewiesen. 

Teilweise wurden diese Rücklagen als Rückstellun­

gen bezeichnet, um der seinerzeitigen Empfehlung 

des RH, keine Rücklagen zu bilden, formal nachzu­
kommen. 

Der den Jahresabschluß überprüfende Wirtschafts­

prüfer wies darauf hin, daß die Bezeichnung als 
Rückstellungen unrichtig sei. Die Festspielgemein­

de verblieb jedoch bei ihrer Meinung, so daß auch 
in diesem Fall im Bericht des Wirtschaftsprüfers 

lediglich der Vermerk, die Gliederung des Jahresab­
schlusses sei nicht abgeändert worden, als Hinweis 

auf die unrichtige Bezeichnung in der Bilanz dien­
te. 

9.9.1.2 Rücklagen (Rückstellungen) waren für be-

triebswirtschaftlich nicht gerechtfertigte Zwecke, 

ohne rechnerische Grundlagen und oftmals nur des­

halb gebildet worden, um eine ausgeglichene Ver­

lust- und Gewinnrechnung zu erzielen. 

Für die Verlegung der 5eebühne, die Ubersiedlung 

der Verwaltung in das neue Festspielhaus und für 

die höheren Kosten im Eröffnungsjahr wurden zwei 

Jahre 1,1 Mill 5, drei Jahre 0,8 Mill 5 und sechs 
Jahre 0,5 Mill 5 ohne Notwendigkeit bzw widmungsge-

mäße Verwendung als Rücklagen ausgewiesen. Durch 

die damit verbundene vorzeitige Inanspruchnahme 

von 5ubventionsmitteln entstanden den 5ubventions­
gebern finanzielle Nachteile. 
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9.9.1.3 Aufgrund der Verlängerung des Dienstver-

hältnisses' mit dem Kämmerer von August 1976 bis 
zum Frühjahr 1978 bildete die Festspielgemeinde 

eine Rücklage für die zu erwartenden Gehaltszahlun­

gen von 390 000 S. Diese Rücklage wurde im Okto­

ber 1978 aufgelöst und der Personalaufwand um den 
gesamten Rücklagenbetrag vermindert. 

Der RH machte darauf aufmerksam, daß die Bildung, 

Bilanzierung und Auflösung dieser Rücklage gegen 

d ie Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bi-­

lanzieruhg verstoßen hatte. 

9.9.1.4 Um für das Geschäftsjahr 1977/78 ein aus-

geglichenes Jahr~sergebnis zu erzielen, wurden wei­

te.re Rückstellungen in Höhe von 0,93 Mill S gebil­

det. Dadurch wurde nicht nur ein zu hoher Aufwand 

ausgewiesen, sondern auch der Ankauf von abnutzba­
ren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens als Auf­

wand dargestellt, was ein schwerer Verstoß gegen 
die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und B1-

lanzierung war. 

9.9.1.5 Für die Bilanz 1978/79 wurde zunächst die 

Bildung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 

1,47 Mill S für den Ankauf verschiedener Gegenstän­
de vorgesehen. Wegen der Entscheidung, die Rück­

stellung für Pensionsverpflichtungen zusätzlich 

mit rd 0,8 Mill S zu dotieren, wurden nur 

0,65 Mill S der Rückstellung zugeführt. Da auch 

die Bildung dieser Rückstellung weder nach Han­

dels- noch nach Steuerrecht möglich war, wurde der 

Aufwand für dieses Geschäftsjahr um 0,65 Mill S zu 

hoch ausgewiesen. 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 45 von 162

www.parlament.gv.at



- 46 -

9.9.2 Der RH empfahl, künftig die Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung zu be­

achten. 

9.10.1.1 Im Jahresabschluß für 1977/78 wurden als 

Rechts- und Beratungsaufwand 69 496 Sausgewiesen, 
was gegenüber dem Voranschlag eine Einsparung von 

15 504 S bedeutet hätte. Tatsächlich entstand je­
doch in einer Rechtssache mit einem Architekten 
ein Aufwand von 573 022 S, der nicht in der Ver­
lust- und Gewinnrechnung aufschien, sondern sofort -
als Forderung an die Subventionsgeber verbucht wur­

de. Auch im Jahresabschluß 1978/79 wurden als 
Rechts- und Beratungsaufwand nur 86 286 S ausgewie­

sen~ die in dieser Rechtssache entstandenen Aufwen­
dungen von 97 827 S wurden gleichfalls sofort als 
Forderung an die Subventionsgeber verbucht. 

9.10.1.2 Die Spenden an die Festspielgemeinde wur­
den nicht als solche ausgewiesen, sondern zum größ­
ten Teil als Erträge aus Aufführungen verbucht. So 

oetrugen die tatsächlichen Spenden 1977/78 
0,9 Mill S, 1978/79 0,7 Mill Sund 1979/80 

1,3 Mill S, als Erträge aus Spenden wurden jedoch 
1977/78 nur rd 78 vH, 1978/79 nur rd 9 vH und 

1979/80 nur rd 62 vH verbucht. 

9.10.1.3 Mit dem ORF wurden jährlich Verträge 

über die Herstellung von Tonaufnahmen von Auffüh­
rungen der Bregenzer Festspiele sowie über die Aus­
strahlung dieser Tonaufnahmen abgeschlossen. Zu­
gleich wurde vereinbart, daß der ORF für ein Or­
chesterkonzert sein Symphonieorchester zur Verfü­
gung stellt. Als Entgelt für das ORF-Symphonieor­

chester wurde in den Geschäftsjahren 1977/78 und 
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1978/79 jeweils ein Betrag von 250 000 S und im Ge­

schäftsjahr 1979/80 ein Betrag von 300 000 S ver­

einbart. 

Diese Aufwendungen der Festspielgemeinde wurden je­

doch nicht offen ausgewiesen, sondern mit den vom 

ORF zu leistenden Entgelten aufgerechnet. Auch der 

vom ORF im Geschäftsjahr 1979/80 bezahlte Betrag 

von 1,5 Mill S für Fernsehaufzeichnungen wurde um 

die Fernsehhonorare der Mitwirkenden (1,2 Mill S) 

gekürzt, so daß als Ertrag nur rd 0,3 Mill S, die -

Fernsehhonorare der Mitwirkenden jedoch überhaupt 

nicht als Aufwand aufschienen. 

9.10.1.4 Für eine Spielbank wurde auf der Rücksei­

te der Eintrittskarten ein Werbetext aufgedruckt. 

Für diese Werbemaßnahme wurde dieser Spielbank 
kein Entgelt verrechnet, weil sie der Festspielge­

meinde jährlich Spenden überwies. 

9.10.2 Durch diese Art der Verrechnung wurde 

der Grundsatz der Vollständigkeit der Verrechnung 

nicht eingehalten. Der RH empfahl, künftig alle 

erhaltenen und erbrachten Leistungen ungekürzt in 

die Verlust- und Gewinnrechnung aufzunehmen, weil 

nur dann ein Einblick in die Ertragslage und Auf­

wandsstruktur der Festspielgemeinde möglich sei. 

9.11.1 Der Jahresabschluß der Festspielgemeinde 

wurde jährlich von einem Wirtschaftsprüfer über­

prüft. Dabei wurden einige Fehler in der Buchfüh­

rung und Bilanzierung aufgezeigt, jedoch zumeist 
von der Festspielgemeinde nicht behoben. Darüber 

hinaus blieben zahlreiche Mängel unaufgedeckt, so 
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daß die Jahresabschlüsse letztlich trotz überprü­

fung durch den Wirtschaftsprüfer weitestgehend 

nach den Vorstellungen der Funktionäre der Fest­
spielgemeinde erstellt und die Bestimmungen des 

Handels- und Steuerrechts in vielen Fällen nicht 

berücksichtigt wurden. 

Der von der Festspielgemeinde erstellte Jahresab­

schluß wurde somit im großen und ganzen vom Wirt­
schaftsprüfer nach formaler überprüfung und Berück­

sichtigung der Wünsche der Funktionäre der Fest­
spielgemeinde gegen Jahreshonorare von rd 80 000 S 

bis 100 000 S übernommen, kommentiert und in einer 

Broschüre als Prüfungsbericht wieder vorgelegt. 

9.11.2 Der RH empfahl, im verstärkten Maß über-

prüfungen durch die Kontrolleinrichtungen der Fest­

spielgemeinde und der die Subventionen gewährenden 

Gebietskörperschaften vornehmen zu lassen. 

9.12.1 Zusammenfassend stellte der RH fest, daß 

das ReChnungswesen der Festspielgemeinde nur sehr 

eingeschränkt aussagefähig war. Die Bilanzen und 
die Verlust- und Gewinnrechnungen erlaubten keinen 

genauen Einblick in die Vermögens- und Ertragslage 

der Festspielgemeinde. 

9.12.2 Der RH empfahl daher, künftig das Rech-

nungswesen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Buchführung und Bilanzierung einzurichten, um es 

auch als Instrument der Unternehmens führung wirk­

sam einsetzen zu können. 

9.12.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde 

schlOß sich der grundsätzlichen Kritik des RH an; 
wies jedoch daraufhin, daß der Wirtschaftsprüfer 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)48 von 162

www.parlament.gv.at



· - 49 -

hinsichtlich des Rechnungswesens die vom RH über­

prüften Spielzeiten für in Ordnung befunden habe. 
Nach Meinung des Präsidiums wäre ein einwandfreies 

Rechnungswesen die Voraussetzung für die nunmehr 
von anderen Kontrollorganen durchzuführende Uber­
prüfung der Gebarung. 

Vermögensgebarung 

10.1.1 

Durch fehlende Finanzpläne und eine man­
gelhafte Geld- undWertpapiergebarung 
entstanden für die Subventionsgeber er­
hebliche finanzielle Nachteile. 

Aufgrund von Anträgen der Festspielgemein-

de sollte die Uberweisung der Subventionsteilbeträ­

ge den Erfordernissen der Festspielgemeinde ent­

sprechend bis Juni eines jeden Jahres erfolgen. 

Ein Vergleich zwischen dem tatsächlichen Bedarf an 

Geldmitteln und den überwiesenen Subventionsbeträ­
gen ergab, daß von den Subventionsgebern bis Mai 

jeden Jahres das rd 1,9 fache bis 2,7 fache und 
bis Juni jeden Jahres immerhin noch das 1,2 fache 

bis 1,4 fache des tatsächlichen Geldbedarfes der 

Festspielgemeinde überwiesen worden war. Hiebei 

blieben Einnahmen der Festspielgemeinde, die 
gleichfalls zur Deckung des Geldbedarfes hätten 

beitragen können, unberücksichtigt. 
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Da die Subventionsmittel nicht zur Bestreitung des 
laufenden Aufwands benötigt wurden, legte sie die 

Festspielgemeinde zT auf Festgeldkonten an. In der 
Zeit vom April bis Juni 1978 betrugen bspw die Gut­

haben der Festspielgemeinde auf Festgeldkonten 

8 Mill S. 

10.1. 2 Der RH wies auf das Fehlen entsprechender 

Finanzpläne hin und bemängelte, daß in den Anträ­

gen an die Subventionsgeber unrichtige Angaben ge­

macht worden waren. Der Geldbedarf der Festspielge- -

meinde sollte künftig anhand von Finanzplänen ge­

nau ermittelt werden. Bei den Subventionsgebern wä­

ren monatlich nur die zur Deckung des tatsächli­

chen Geldbedarfes" notwendigen Teilbeträge anzu­

sprechen. 

Den Subventionsgebern empfahl der RH, ihre finan­

ziellen Interessen besser zu wahren und künftig An­
träge der Festspielgemeinde nicht ungeprüft zur 

Kenntnis zu nehmen. 

10.1.3 Der Bundesminister für Unterricht und 

Kunst stellte hiezu fest, daß er aufgrund der zu­

treffenden Feststellungen des RH bezüglich der 

Uberweisung von Subventionsmitteln Veranlassung 

getroffen habe, die Förderungszuwendungen für das 

Jahr 1982 so überweisen zu lassen, daß sie hin­

sichtlich der Höhe und der Zahlungstermine den An­

regungen des RH entsprachen. 

10.2.1 In einem Schreiben vom November 1980 gab 

die Festspielgemeinde dem BMUK auf dessen Anfrage 
bekannt, daß zum 31. Dezember 1978 Bankschulden 

von rd 790 000 Sund Bankguthaben von rd 
1,7 Mill S und zum 31. Dezember 1979 Bankschulden 
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von rd 3,8 Mill Sund Bankguthaben von rd 

0,35 Mill S bestanden hätten. Die jeweiligen Gutha­

ben auf dem Festgeldkonto in Höhe von 1 Mill S wur­

den nicht erwähnt. 

10.2.2 Der RH empfahl der Festspielgemeinde, 

künftig bei Anfragen von Subventionsgebern den Tat­

sachen entsprechende Auskünfte zu erteilen. 

10.3.1 Obwohl die Festspielgemeinde zeitweise 

über wesentlich mehr Geldmittel verfügte als sie 
benötigte, wurden in den Geschäftsjahren 1977/78 

bis 1979/80 rd 319 000 S für Sollzinsen aufg~wen­
det. 

10.3.2 Der RH wies darauf hin, daß diese Aufwen-

dungen vermeidbar gewesen wären, weil die angespro­

chenen Darlehen angesichts der hohen Bankguthaben, 

die entweder nur gering oder im Falle einer Kredit­

unternehmung in der Schweiz überhaupt nicht ver­

zinst waren, nicht erforderlich gewesen wären. In 

den angeführten Geschäftsjahren verfügte die Fest­
spielgemeinde über Bankguthaben, die bis zum 
11,3 fachen der gleichzeitig ausgewiesenen Bankkre­

dite betrugen. 

Im Hinblick auf Habenzinsen von 0,25 vH bis 

0,50 vH und Sollzinsen von 8,75 vH bis 12,75 vH 

war der gleichzeitige Ausweis von Bankkrediten in 

Höhe von rd 4,2 Mill S und von Bankguthaben in 
Höhe von rd 6,9 Mill S Ende Februar 1980 besonders 

unwirtschaftlich. Auch daß bspw im September 1980 

den Darlehen in Gesamthöhe von 8,6 Mill S auf dem 

Konto einer Schweizer Kreditunternehmung ein unver­

zinsliches Guthaben von rd 0,7 Mill S gegenüber­

stand, zeigte, daß der Finanzgebarung nicht jene 
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Sorgfalt gewidmet worden war, die bei der Verwen­

dung öffentlicher Mittel zu erwarten gewesen wäre. 

Der RH empfahl, künftig nur ein Konto bei einer 

österreichischen Kreditunternehmung zu führen, die 

niedrig verzinsten bzw unverzinsten Guthaben auf 

Konten ausländischer Kreditunternehmungen zumin­

dest monatlich auf das Konto der österreichischen 

Kreditunternehmung überweisen zu lassen und keine 

Mittel auf Festgeldkonten anzulegen. Im Interesse 

einer wirtschaftlichen und sparsamen Gebarung soll­

ten künftig finanzielle Belange mit der gebotener 

Sorgfalt wahrgenommen werden. 

10.4 Die Festspielgemeinde unterhielt bei 

fünf inländischen und bei drei ausländischen Kre­

ditunternehmungen Konten. Uberdies wurden mitunter 

größere Beträge auf Festgeldkonten angelegt. Da 

auf fünf Bankkonten nur geringe durchschnittliche 

Guthaben zu verzeichnen waren und die Gebarung der 

Festspielgemeinde wegen der vielen Konten nur 

schwer überschaubar war, sprach sich der RH für 
die Auflassung dieser Bankkonten aus. Je ein Konto 

bei einer Kreditunternehmung in der Bundesrepublik 

Deutschland und in der Schweiz hielt der RH im Hin­

blick auf die zahlreichen Besucher aus diesen Län­

dern für vertr~tbar. Im übrigen sollte mit einem 
Konto bei einer österreichischen Kreditunterneh­

mung das Auslangen gefunden werden. Die vom Präsi­

dium der Festspielgemeinde beschlossene Inanspruch­

nahme von Konten bei drei verschiedenen, den Sub­
ventionsgebern jeweils nahestehenden Kreditunter­

nehmungen für die von den drei Subventionsgebern 

gewährten Förderungsmittel hielt der RH nicht für 
zweckmäßig. 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)52 von 162

www.parlament.gv.at



- 53 -

10.5.1 Die bei den Kassen der Festspielgemeinde 

für Kartenverkäufe eingegangenen erheblichen Valu­

tenbeträge (DM, Sfr) wurden in die Bundesrepublik 

Deutschland bzw in die Schweiz verbracht und auf 

Bankkonten der Festspielgemeinde eingezahlt. Un­

mittelbar darauf erteilte die Festspielgemeinde 

den ausländischen Kreditunternehmungen den Auf­

trag, Beträge aus ihren Guthaben auf ein Konto bei 

einer Kreditunternehmung in österreich zu überwei-
sen. 

10.5.2 Nach Auffassung des RH war damit nicht 

nur ein unnötiger Verwaltungsaufwand und Bankspe­
sen verbunden, sondern durch die Verbringung 

dieser hohen Valutenbeträge über die Grenze auch 

ein großes Transportrisiko gegeben. Der RH empfahl 
daher, die bei den Kassen der Festspielgemeinde 
eingegangenen Valuten unverzüglich bei einer 

Kreditunternehmung in österreich einzuzahlen. 

10.6 Die an Zahlungs statt bei den Kassen der 

Festspielgemeinde angenommenen und auf ausländi­

sche Währungen lautenden Schecks wurden den auslän­

dischen Kreditunternehmungen brieflich zur Gut­

schrift übermittelt. 

Auch in diesen Fällen wäre die Einreichung bei 

einer Kreditunternehmung in österreich einfacher 

gewesen. 

10.7.1 Für ein inländisches Konto und drei aus-

ländische Konten der Festspielgemeinde waren der 

Festspieldirektor, der Kämmerer und der Technische 
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Leiter einzeln zeichnungsberechtigt. Für die ande­

ren Konten der Festspielgemeinde bei inländischen 
Kreditunternehmungen waren je zwei der drei Genann­

ten gemeinsam zeichnungsberechtigt. 

10.7.2 Nach Ansicht des RH sollte der Technische 
Leiter der aufgrund seiner Ausbildung und Tätig­

keit zum kaufmännischen Bereich der Festspielge­
meinde eine eher geringe Beziehung hat, nicht 
zeichnungsberechtigt sein, insb aber keine Einzel- _ 
zeichnungsberechtigung besitzen. Im übrigen trat 

der RH dafür ein, aus Gründen der Gebarungssicher­
heit für alle Konten bei Kreditunternehmungen nur 
eine Kollektivzeichnung vorzusehen. Als Zeichnungs­
berechtigte sollten nur jene Angestellten herange­

zogen werden, die in der Leitung der Festspielge­
meinde bzw in der kaufmännischen Verwaltung tätig 
sind. 

10.8.1 Im April 1978 veräußerte die Festspiel-

gemeinde im Zusammenhang mit der Flüssigmachung 
der Abfertigung an den Kämmerer Wertpapiere im No­
minalwert von 1 135 000 5. Die Nominalverzinsung 

aller Wertpapiere betrug 8 vH. Als Ersatz für die­
se Wertpapiere wurden im Februar und März 1979 

Wertpapiere zu einem Nominalbetrag von 1 420 000 5 
gekauft. Der Kurswert dieser Wertpapiere betrug 

beim Ankauf 1 466 800 5, durch Kursänderungen ver­
ringerte er sich zum 31. Oktober 1980 auf 

1 347 150 5, was innerhalb von 20 Monaten einen 
Kursverlust von 119 650 5 bedeutete. Darüber hin­

aus betrug die Nominalverzinsung dieser Wertpapie­
re nur mehr zwischen 7,5 vH und 8 vH. 
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10.8.2 .Die überprüfung der Kontenguthaben der 

Festspielgemeinde ergab, daß ein Verkauf von Wert­

papieren anläßlich der Abfertigungszahlung nicht 

notwendig gewesen wäre. Bei Aufbewahrung der Wert­
papiere und Flüssigmachung der Abfertigung aus den 

vorhanden gewesenen Guthaben hätte ein höherer Zin­

senertrag erzielt werden können. Weiters wiesen 

die verkauften Wertpapiere eine höhere Nominalver­
zinsung auf und hätten im angeführten Zeitraum le­

diglich um rd 29 000 S abgewertet werden müssen, 
so daß auch ein Abwertungsverlust von rd 91 000 S 

vermeidbar gewesen wäre. 

Der RH empfahl, bei der Veranlagung von Mitteln 
der Festspielgemeinde künftig sorgfältiger vorzu­

gehen und insb auf die Optimierung von Zinsener­
trägen zu achten. 

10.9.1 Die Festspielgemeinde verkaufte einen 

erheblichen Teil der Eintrittskarten über Reise­
bzw Kartenbüros. Die Abrechnung mit diesen Ver­

kaufsstellen erfolgte vielfach erst Ende Oktober. 

Dementsprechend hoch waren auch die Forderungen 

der Festspielgemeinde an diese Verkaufsstellen (in 

den Geschäftsjahren 1977/78 bis 1979/80 jährlich 

jeweils zwischen ~,8 Mill Sund 1,3 Mill S). 

10.9.2 Der RH hielt diesen Abrechnungsmodus für 

nachteilig, weil üblicherweise Eintrittskarten für 
Theater und Festspiele nur gegen Barzahlung ver­

kauft werden. überdi~s wurden die Forderungen der 

Festspielgemeinde regelmäßig erst zwei bis vier Mo­

nate nach der Abrechnung (also erst im Dezember 
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bis Februar des folgenden Geschäftsjahres) be­

zahlt. In Einzelfällen wurden diese Forderungen so­
gar bis zu acht Monate nach Ende des Geschäfts­
jahres bzw zehn Monate nach der letzten Vorstel­
lung bezahlt. Die verspätete Abfuhr kam bei eini­

gen Verkaufsstellen zinsenlosen Darlehen von bis 
zu 490 000 S gleich. Der RH empfahl, die Abrech­

nung mit den Verkaufsstellen rascher durchzuführen 

und danach zu trachten, daß alle verkauften Karten , 

mit Ende der letzten Vorstellung der Spielzeit be-

glichen sind. 

Abgabenrechtliche Angelegenheiten 

Im Zusammenhang mit dem Abschluß von 
Verträgen mit italienischen Künstler­
vereinigungen sowie bei Rechnungen über 
fingierte Dienstreisen wurden erhebliche 
Verletzungen steuerrechtlicher Bestimmun­
gen wahrgenommen. Diese Sachverhalte 
wurden den hiefür zuständigen Finanz­
landesdirektionen zur Kenntnis gebracht. 
Da sich auch der Verdacht strafbarer 
Handlungen ergab, hat der RH dies der 
Staatsanwaltschaft Feldkirch mitgeteilt. 

11.1 Für die Opernaufführungen im "Theater am 

Kornrnarkt" wurden mit Künstlervereinigungen Ver­
träge abgeschlossen. Die Honorarzahlungen an diese 

Vereinigungen, die überwiegend aus italienischen 

Künstlern bestanden, beliefen sich von 1971 bis 
1979 auf rd 7,5 Mill S. Der RH stellte im 

Widerspruch zu den Erklärungen des Festspiel­

direktors fest, daß in der "Regel schon ein Jahr 

vorher mit den einzelnen Mitwirkenden über Künst- " 

leragenturen in Italien Bühnendienstverträge abge­

schlossen worden waren. Bereits 1970 stellte der 

Wirtschaftsprüfer der Festspielgemeinde fest, daß 

die Honorare der italienischen Künstler wegen der 
Einzelverträge zu versteuern gewesen wären. 
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Aufgrund dieser Bemängelung wies der Kämmerer dar­

auf hin, daß die Gesamtverträge mit den Künstler­

vereinigungen als Werkverträge anzusehen seien. Ab 

diesem Zeitpunkt wurden keine Einzelverträge mehr 

aufbewahrt. 

Der Abschluß von Einzelverträgen mit den Mitwir­

kenden an den Aufführungen der italienischen Opern 

wurde von Bediensteten der Festspielgemeinde be­

stätigt, vom Festspieldirektor aber vorerst be­
stritten. Die dem RH übergebenen Einzelverträge 

eines Regieassistenten aus wien, der ebenfalls im 

Rahmen der Künstlervereinigungen verpflichtet 

worden war, ließen eindeutig erkennen, daß zwi­
schen ihm und der Festspielgemeinde ein Dienst­

verhältnis nach dem Schauspielergesetzvorlag. 

Aufgrund dieser Fakten gab der Festspieldirektor 

letztlich den Abschluß von Einzelverträgen zu. 

Die Ubernahme der Honorare (ohne Steuerabzug) der 

Künstlervereinigung wurde von deren Vertreterin 

fiktiv bestätigt, tatsächlich bestätigten die ein­

zelnen Künstler den Empfang der ihnen aufgrund der 

Einzelverträge ausbezahlten Honorare. Da die Ver­
träge mit der Künstervereinigung nur die Zusammen­

fassung der Einzelverträge darstellten - die beim 
Abschluß der Verträge verwendeten Rundstempel der 

Künstlervereinigungen wurden in den Räumlichkeiten 

der Festspielgemeinde vorgefunden -, hatten diese 

Gesamtverträge den Charakter von Scheingeschäften. 

Nach Auskunft der österreichischen Vertretungsbe­

hörde in Mailand waren die als Vertragspartnerin­
nen der Festspielgemeinde aufgetretenen Künstler­

vereinigungen in Italien an ihren in den Verträgen 

angegebenen Adressen unbekannt. 
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Das Doppelbesteuerungsabkommen mit Italien sah 

vor, daß bei Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit - dazu zählen Honorarzahlungen für Einzel­

dienstverträge - das Besteuerungsrecht von öster­

reich wahrzunehmen wäre. 

11.2 Der Festspielgemeinde erwuchsen durch 

diese Vertragsgestaltungen und durch die Nicht­

versteuerung der Honorare keine vorteile, weil 

Honorarvergleiche zeigten, daß die Festspiel­
gemeinde mit den verpflichteten Künstlern sogar 

höhere Honorare als bei anderen Theaterunterneh­
men in österreich vereinbart hatte. Von 1971 bis 

1979 wurden rd 2,3 Mill S an Steuern und Sozialver­
sicherungsbeiträgen nicht abgeführt. Der RH sah 

- sich deshalb veranlaßt, dies gern S 81 FinStrG bzw 
S 158 Abs 3 BAO der FLD für Vorarlberg zur Kennt­

nis zu bringen. 

11.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde 

stellte bei der Schlußbesprechung und in seiner 

schriftlichen Stellungnahme hiezu fest, daß es die 

Abgabenpflicht für österreichische Staatsbürger, 

die im Rahmen der Künstlervereinigungen verpflich­
tet gewesen waren, anerkenne und für diesen Per­

sonenkreis die Steuern nachzahlen werde. Bezüglich 
der italienischen Staatsbürger bemerkte das Prä­

sidium, daß seiner Meinung nach keine Steuer­
pflicht vorgelegen sei, weil das Finanzamt Bregenz 

in seinen Schreiben an die Festspielgemeinde bis 
1979 die Ansicht vertreten habe, daß österreich 

für die Honorare der Künstler aus Italien kein 

Besteuerungsrecht zugestanden wäre. 

11.4 Der RH erwiderte, daß das Finanzamt Bre-

genz diese Auskünfte deshalb erteilt hätte, weil 
es von der Festspielgemeinde über die tatsächli­
chen Vertragsgestaltungen und über das Bestehen 
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von Dienstverhältnissen zwischen den italienischen 

Künstlern und der Festspielgemeinde nicht infor­
miert worden war. 

12.1 Ein Abendspielleiter erhielt von 1975 

bis 1980 aufgrund von Reiserechnungen über Dienst­
reisen, die er außerhalb seiner Vertragszeit durch­

geführt haben sollte, 106 092 S. Da die in den 

Reiserechnungen angegebenen Zeiten überwiegend mit 

seiner hauptberuflichen Dienstzeit übereingestimmt 
hatten, konnten diese Dienstreisen tatsächlich 

nicht durchgeführt worden sein. Grundlage für die 

Auszahlung dieser Reisekosten waren Amtsvermerke 

des Festspieldirektors, die dieser zumeist ein 

Jahr vor dem jeweiligen Vertragsbeginn ohne Mitbe­

fassung des Präsidenten verfaßt hatte. Der Fest­

spieldirektor, der diese Reiserechnungen auch je­

weils mit überprüfungsvermerken versehen hatte, er­
klärte, daß er die Angaben auf den Reiserechnungen 

nicht immer hätte überprüfen können, weil die Rei­
serechnungenerst Monate nach den angegebenen Rei­

sezeiten gesammelt vorgelegt worden wären, er über 

die einzelnen Reisen keine Aufzeichnungen geführt 

habe und es ihm - bedingt durch seine häufige Abwe­
senheit - nicht immer möglich gewesen wäre, diese 

Dienstreisen genau zu überprüfen. 

12.2.1 Der RH bemängelte die Vorgangsweise des 

Festspieldirektors, zumal der Abendspielleiter hie­

zu mitteilte, daß die übung, Reiserechnungen für 
zusätzliche Spesenersätze vorzulegen, mit dem Fest­

spieldirektor abbesprochen worden sei, um bei die­
sen Zahlungen Lohnsteuer zu ersparen. Aufgrund der 

Feststellungen des RH erstattete der Abendspiel­
leiter bei seinem Wohnsitzfinanzamt über die Er­

sätze von 106 092 S für fingierte Dienstreisen gern 
§ 29 FinStrG Selbstanzeige. Außerdem führte er in 
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dieser Selbstanzeige auch Honorare von 304 000 S 

an,die er von 1972 bis 1979 von der Festspielge­

meinde für seine Tätigkeit als Regieassistent bei 

Aufführungen von italienischen Opern im Rahmen 

einer Künstlervereinigung unversteuert erhalten 

hatte, und weitere Entgelte von 110 133 S, für die 

er in den Jahren 1974 bis 1978 Rechnungen für 

Orchestermaterialien und Klavierauszüge gelegt 

hatte. 

12.2.2 Der RH sprach sich nachdrücklich gegen 

die Vorlage von Rechnungen über Dienstreisen, die 

tatsächlich nicht durchgeführt worden waren, aus 

und machte darauf aufmerksam, daß der Festspiel­
direktor auch gegen Satzungsbestimmungen verstoßen 

habe, weil Verfügungen über Vereinsmittel zugun­

sten Dritter vom Präsidenten der Festspielgemeinde 

gegenzuzeichnen gewesen wären. 

13.1 In den Verträgen des Leiters der Akustik 

war geregelt, daß für Regiebesprechungen in Bre­

genz Reisespesen und Diäten nach Vereinbarung mit 

dem Festspieldirektor gesondert honoriert wer-

den. Der Festspieldirektor legte die Höhe dieser 
zusätzlichen Spesenvergütungen zumeist schon ein 

Jahr vorher fest. Ein Vergleich der Dienstzeiten 
des hauptberuflich bei einem Theater in Wien als 

Akustikfachmann tätigen Bediensteten mit den Zei­
ten in den der Festspielgemeinde vorgelegten Reise­

rechnungen ergab, daß diese Reisen zu den angege­
benen Zeiten nicht hätten durchgeführt werden kön­

nen. Obwohl der Leiter der Akustik überzeugt war, 

daß er für diese Honorare angemessene Leistungen 

erbracht hätte, erstattete er für die von 1975 bis 
1980 erhaltenen Spesenersätze von insgesamt 

116 046 S bei seinem Wohnsitzfinanzamt gern § 29 

FinStrG Selbstanzeige. 
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13.2 Auch in diesem Fall bemängelte der RH 

eine Rechnungslegung über Dienstreisen, die erwie­
senermaßen zu den in den Reiserechnungen angege­

benen Zeiten nicht hätten durchgeführt werden 
können. Weiters wies er darauf hin, daß der Fest­

spieldirektor mit dem Leiter der Aktustik satzungs­

widrig Zusatzvereinbarungen über Spesenersätze ab­

geschlossen habe, die inhaltlich indirekte Gagen­

erhöhungen darstellten. 

14.1.1 Ein Kämmerer, der 1978 aus dem Dienst 

der Festspielgemeinde ausschied, legte der Buch­

haltung neben den Reiserechnungen über tatsächlich 

durchgeführte Dienstreisen auch Rechnungen in Höhe 
von 52 552 S über·16 fingierte Dienstreisen vor. 
Diese Reiserechnungen waren vom Festspieldirektor 

mit einem Überprüfungsvermerk versehen worden. 

14.1.2 Einem Kämmerer, dessen Dienstverhältnis 

mit Ende April 1981 gelöst wurde, war ab Jän-
ner 1977 als Fahrtspesenersatz für die Fahrten von 

seinem Wohnort nach Bregenz ein Pauschalbetrag von 

1 200 S pro Monat gewährt worden. Nach einem Prä­

sidialbeschluß sollten der Festspieldirektor und 
der Kämmerer die "günstigste Durchführungsmöglich­

keit" festlegen. Der Festspieldirektor und der 
Kämmerer vereinbarten, daß Letzterer aus steuer­

lichen Gründen Rechnungen in Höhe von jährlich bis 
zu 14 400 S über fingierte Dienstreisen vorlegen 

sollte, weil der Ersatz von Reisespesen nach den 
Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes steuer­

frei sei. Der Kämmerer legte in der Folge insge­
samt acht Rechnungen in Höhe von 28 010 S über fin­

gierte Dienstreisen vor und erhielt diesen Betrag 
in Teilbeträgen von der Buchhaltung unversteuert 

ausbezahlt. Er erstattete noch während der zeit 

der Gebarungsüberprüfung beim Finanzamt Bregenz 

gern § 29 FinStrG Selbstanzeige. 
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14.2 Hinsichtlich der unversteuerten Aus-

zahlung von Autospesenersätzen und von Ersätzen 

über fingierte Dienstreisen hat der RH derFLD für 

Vorarlberg gem § 81 FinStrG bzw § 158 Abs 3 BAO 

Mitteilung gemacht. Er hielt die Absprachen zwi­

schen dem Festspieldirektor und den beiden Käm­
merern über eine Rechnungslegung von fingierten 

Dienstreisen deswegen für schwerwiegend, weil die 

Funktionen des Festspieldirektors und des Käm­

merers ein besonderes Vertrauensverhältnis vor­
aussetzten, dem Kämmerer die Kontrolle der finan­

ziellen Gebarung der Festspielgemeinde oblag und 

dem Festspieldirektor nach der Satzung die gesamte 

Verwaltung unterstand. 

14.3 Der seinerzeitige Präsident der Fest-

spielgemeinde erklärte hiezu, der Auftrag des 

Präsidiums an den Kämmerer, die "günstigste Durch­
führungsmöglichkeit" für seine Spesenabrechnung zu 

finden, sei deshalb erteilt worden, weil der Käm­
merer einige Jahre in einer Steuerkanzlei tätig 

gewesen wäre und daher über einschlägige Erfahrung 

verfügen mußte. 

14.4 Daß der Festspieldirektor und der Käm-

merer die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten im 
steuerlichen Bereich bei weitem überschritten, war 

nicht zuletzt der Sorglosigkeit und Vertrauens­

seligkeit des Präsidiums der Festspielgemeinde 

zuzuschreiben. 

15.1 Der Technische Leiter der Festspiel­

gemeinde legte der Buchhaltung Reiserechnungen 

vor, die jeweils vom Festspieldirektor mit einem 

Uberprüfungsvermer~ versehen worden waren. Zu Ende 

der Geschäftsjahre legte er zumeist mehrere Reise­
rechnungen vor, die jedoch Dienstreisen betrafen, 

die bereits zu Beginn des laufenden Kalenderjahres 
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angefallen sein sollten. Auffallend war hiebei 

auch, daß diese Reisen mit dem Privatfahrzeug des 
Technischen-Leiters durchgeführt worden sein soll­

ten, wofür er auch Kilometergeld ausbezahlt 
erhielt. Der Technische Leiter unterfertigte 

jedoch an jenen Tagen, an denen er nach den Reise­
rechnungen nicht in Bregenz, sondern auf Dienst­
reisen hätte sein sollen, im Büro der Festspiel­

gemeinde in Bregenz verschiedene Geschäftsstücke 

und Überweisungsaufträge. 

Zu diesen Widersprüchen erklärte der Technische 

Leiter, jährlich gegen Ende des Geschäftsjahres 

Reiserechnungen in Höhe von rd 14 000 S über 
fingierte Dienstreisen erstellt, dem Festspieldi­

rektor zur Überprüfung vorgelegt und der Buchhal­

tung zur Auszahlung zugeleitet zu haben. Als Grund 

gab er an, in seinem Dienstvertrag sei festgehal­
ten, daß ihm Sonderausgaben bis zu einer Gesamt­

höhe von jährlich 14 000 S im Zusammenhang mit not­
wendigen Dienstfahrten vergütet würden. Hinsicht­

lich der Tatsache, daß ihm derartige Vergütungen 
nur für tatsächlich durchgeführte Dienstfahrten zu­

gestanden wären, erklärte er, mit dem Festspieldi­
rektor schon 1968 mündlich vereinbart zu haben, 
sich die im Vertrag erwähnten 14 000 S jährlich im 
Wege von Rechnungen über fingierte Dienstreisen 
auszahlen zu lassen. überdies habe er die 14 000 S 

als "stille Gehaltserhöhung" betrachtet. Diese Re­

gelung sei nach Angaben des Festspieldirektors bei 
zwei Präsidialsitzungen (1968) besprochen worden, 

um dem Technischen Leiter, der sich damals in 
finanziellen Nöten befand, ohne Besteuerung eine 

Gehaltsaufbesserung zukommen zu lassen, doch sei 
diese Regelung "verständlicherweise" nicht in die 

Protokolle über diese Präsidialsitzungen aufgenom­

men worden. Insgesamt erhielt der Technische Lei­

ter auf diese Weise von 1970 bis 1980 
rd 155 000 S. 
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15.2 Da sich für den RH der Verdacht straf-

barer Handlungen des Festspieldirektors und des 

Technischen Leiters gern §§ 153, 12 StGB bzw gern 

§§ 146, l47StGB ergab, sah er sich veranlaßt, 

diesen Sachverhalt gern § 84 StPO der Staatsan­

waltschaft Feldkirch mitzuteilen. Wegen steuer­
rechtlicher Verstöße wurde gern § 81 FinStrG bzw 

§ 158 Abs 3 BAO die FLD für Vorarlberg befaßt. 

15.3 Nach Mitteilung des ehemaligen Präsi-
denten hätte das Präsidium seinerzeit beschlossen,_ 

dem Technischen Leiter Reisespesen bis zu insge­

samt 14 000 S pro Jahr nur gegen vorlage echter 

Ausgabenbelege zu ersetzen. 

16.1.1 Für rd 250 bis 300 Bedienstete, die als 

Ordner, Programmverkäufer, Abendkassiere, Stati­

sten und Mitglieder des Festspielchors beschäftigt 
waren und die 1980 rd 1,5 Mill S an Nettoentgelten 

erhielten, wurde der begünstigte Steuersatz für 
vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer angewen­

det. Auf den überwiegenden Teil dieser Bedienste­

ten wären aber die allgemeinen steuerrechtlichen 

Bestimmungen anzuwenden gewesen. 

16.1. 2 Ein aus dem Jahre 1957 stammender Erlaß 
des BMF hinsichtlich des Werbungskostenpauschales 

besagte, daß Mitwirkenden, die auswärts wohnten, 
für die Zeit ihrer Tätigkeit bei den Bregenzer 

Festspielen bei einem Honorar bis zu 40 000 Sein 
Betrag bis zu 50 vH ihrer Bruttogehälter und Mit­
wirkenden, die in der nächsten Umgebung wohnten, 

ein solcher bis zu 25 vH des Bruttoentgeltes als 

steuerfrei anerkannt werden könnten. Bei Honora­
ren, die 40 000 S überstiegen, wurden Tagessätze . , 

zwischen 385 Sund 700 S als Werbungskosten aner­
kannt. Für beschränkt Steuerpflichtige wurden vom 
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Finanzamt Bregenz ohne Nachweis 25 vH der Brutto­

gehälter als Reisekostenvergütungen steuerfrei 
angesehen und die Festspielgemeinde angewiesen, 

nur d~n restlichen Honorarbetrag zu versteuern. 

Die Honorare für die Künstler und für die tech­

nischen Bediensteten, die auf diese Weise steuer­
lich begünstigt behandelt wurden, betrugen 1980 rd 

11 Mill S. Obwohl das Finanzamt Bregenz diese Rege­

lung, die im Widerspruch zur Rechtslage stand, 

nicht mehr tolerierte, wurde sie von der Fest­
spielgemeinde beibehalten. Sie war für die Mit­

wirkenden bei den Bregenzer Festspielen weit 

günstiger als die im Verordnungsweg bekanntge­

gebenen Durchschnittssätze der Werbungskosten für 

Bühnenangehörige von 25 vH und höchstens 9 600 S 

pro Monat. 

16.1.3 Künstlern wurden mitunter Honorare 

ohne Abzug von Lohnsteuer und Sozialversicherungs­

beiträgen ausbezahlt. In 17 Fällen wurden überdies 

die Honorare um die Umsatzsteuer (8 vH) erhöht, 

was für die Festspielgemeinde mit einern finanziel­

len Nachteil von rd 26 000 S verbunden war, weil 

die Umsatzsteuer in den Bruttobeträgen enthalten 
gewesen wäre. 

16.1.4 Mit einern Theaterunternehrnen wurde die 

Mitwirkung seines Balletts bei den Seeaufführungen 

des Jahres 1978 vereinbart. Ohne Vorlage einer 

Rechnung wurde das vereinbarte Honorar von 
717 200 S zuzüglich der Umsatzsteuer von 57 376 S 

an eine Vertreterin des Balletts ausbezahlt. Diese 

Beträge waren in die Rechnungsunterlagen des Thea­

terunternehmens nicht aufgenommen worden, so daß 

die Umsatzsteuer nicht abgeführt werden konnte. 
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16.1.5 Bei der Ausgabe von Freikarten wurden 

zwischen den Kartenabrechnungen und den Nachwei­
sungen über die Ausgabe von Freikarten Differenzen 

festgestellt. So konnten 1976 337 Freikarten 
nicht belegt werden. Für die nicht nachweislich 

ausgegebenen Freikarten wäre die Umsatzsteuer 
abzuführen gewesen. 

16.1.6 Ein für 1978 verpflichtet gewesener 

Choreograph wurde von der Festspielgemeinde als 
beschränkt Steuerpflichtiger angesehen. Die Ver­

steuerung seines Honorars von 50 000 S erfolgte 

nach den Bestimmungen des Einkommensteuerge­

setzes 1972. Eine dem RH im Zusammenhang mit einer 

anderen Gebarungsüberprüfung zugegangene Mittei­

lung einer Finanzlandesdirektion ließ erkennen, 

daß der Choreograph von dieser Finanzlandesdirek­

tion als unbeschränkt Steuerpflichtiger angesehen 
worden war. 

16.1.7 Der Technische Leiter legte 1980 beim 

Amt der Landeshauptstadt Bregenz für seine Tätig­

keit als örtlicher Bauleiter bei der Verlegung der 

Seebühne eine Honorarnote über 80 000 S vor. Der 
Festspieldirektor bestätigte, daß der Technische 

Leiter außerhalb seiner normalen Dienstzeit " um-
fangreiche Arbeiten" durchgeführt habe und die 

Höhe des Honorars daher gerechtfertigt sei. Hier­

auf wurde dem Technischen Leiter vom Amt der Lan­

deshauptstadt Bregenz das Honorar ohne Versteue­
rung angewiesen. Es konnte nicht zufriedenstellend 

beantwortet werden, wie der Technische Leiter 
außerhalb seiner normalen Dienstzeit die Tätigkeit 

der Baufirmen, die vorwiegend zwischen 8.00 Uhr 

und 16.00 Uhr arbeiten, wirkungsvoll hätte über­

wachen sollen. 
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16.2 Diese Gebarungsfälle standen im Wider-

spruch zu steuerrechtlichen Vorschriften, weshalb 

sie der RH gern § 158 Abs 3 BAO den hiefür zustän­

digenFinanzlandesdirektionen zur Kenntnis brach-

tee 

16.3 Das Präsidium wies in seiner Stellung-

nahme darauf hin, daß es in steuerrechtlichen Be­
langen immer beim Finanzamt Bregenz rückgefragt 

habe. 

Personalwesen 

17.1.1 

Das Personal der Festspielgemeinde war 
im Vergleich zu anderen Theaterunterneh­
men in österreich zu hoch entlohnt. Die 
Gehälter wurden neben den üblichen Ge­
haltserhöhungen jährlich um zusätzlich 
3 vH gesteigert. Der Festspieldirektor 
und der Kämmerer erhielten zusätzliche 
Abfertigungen von je zwölf Monatsgehäl­
tern vertraglich zugesichert. 

Der Festspieldirektorstand seit 1952 in 

einem Dienstverhältnis zur Festspielgemeinde. 1968 

wurde ein neuer Dienstvertrag abgeschlossen, in 

dem ua auch sein Aufgabenbereich festgelegt wurde. 

Demnach oblagen ihm die Organisation und die Durch­

führung einschließlich der künstlerischen Leitung 

der Festspiele und anderer allfälliger Veranstal­

tungen der Festspielgemeinde. Weiters unterstand 

ihm auch die Verwaltung der Festspielgemeinde. In 

einigen Punkten dieses Vertrages wurde auf Bestim­

mungen des Angestelltengesetzes Bezug genommen, 

weil beide Vertragspartner den Dienstvertrag des 

Festspieldirektors als Vertrag nach dem Ange­
stelltengesetz angesehen haben. Aufgrund der Be­

stimmungen des Schaupielergesetzes hätte mit dem 

Festspieldirektor jedoch ein Bühnendienstvertrag 
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abgeschlossen werden müssen. Auf Dienstverhältnis­

se von Personen, die sich einem Theaterunternehmen 
zur Leistung "künstlerischer Dienste" verpflich­

ten,sind nämlich die Bestimmungen des Schauspie­

lergesetzes anzuwenden. 

17.1.2 Gern Pkt 2 seines Dienstvertrages erhielt 

der Festspieldirektor zusätzlich zu seinem monatli­

chen Bruttogehalt für die Gestaltung und Ausarbei­

tung der jährlichen Festschrift ein Honorar. Dar­
Uber hinaus kam die Festspielgemeinde für die Ko­

sten der Vollkasko-Versicherung des Privatwagens 

des Festspieldirektors sowie für die Kosten seines 

Privattelefons auf. Es wurde auch vereinbart, daß 
dem Festspieldirektor Autospesen aufgrund des Fahr­

tenbuches nach dem jeweiligen steuerlich zuläs­

sigen Kilometergeld vergütet werden. Weiters wurde 

vereinbart, daß Barauslagen nach Vorlage der Bele­
ge gesondert vergütet werden. Hinsichtlich der Ge­

haltserhöhungen wurde festgelegt, daß künftige ge­

nerelle Gehaltssteigerungen jeweils in Anlehnung 

an die Gehaltsregelungen für die Bediensteten des 

Amtes der Vorarlberger Landesregierung vorgenommen 

werden. Schließlich wurde noch vereinbart, daß das 

Bruttogehalt eine jährliche zusätzliche Steigerung 

um 3 vH erfährt. Diese grOßzügige Regelung führte 
dazu, daß das Bruttogehalt des Festspieldirektors 

zum 1. Juni 1981 bereits 89 435 S monatlich be­

trug. Die Gehälter von Direktoren bzw von künstle­

rischen Leitern von Theaterunternehmen mit mehrer­

en Sparten und einem Zehnmonatsbetrieb betrugen 

nach einem vom RH durchgeführten Vergleich in 

einem Fall rd 65 000 S, in einem anderen Fall rd 

45 000 S monatlich. 
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17.1.3 Im Dienstvertrag war auch geregelt, daß 

dem Festspieldirektor bei Auflösung ßeines Dienst­
verhältnisses eine Abfertigung in der Höhe des 

zwölffachen letzten monatlichen Bruttogehaltes ge­

bührt. Da die Festspielgemeinde seit 1976 für eine 

allfällige Abfertigung des Festspieldirektors Rück­
lagen nicht nur in der Höhe des zwölffachen monat­

lichen letzten Bruttogehaltes, sondern unter Hin­

weis auf § 23 des Angestelltengesetzes zusätzlich 

noch einen zweiten Betrag in dieser Höhe bilan­
ziert hatte, bestand die Absicht, dem Festspieldi- __ .. 

rektor bei seinem Ausscheiden neben der ihm ver­

traglichzugesicherten Abfertigung noch eine Abfer­

tigung nach dem Angestelltengesetz zu gewähren. 

17.1.4 Nach den Bestimmungen des Dienstvertrages 

gebührt dem Festspieldirektor bei seinem Ausschei­

den überdies eine Zuschußpension im Ausmaß von 

16 vH des letzten Bruttogehaltes. Derzeit beliefe 

sich diese Zuschußpension auf rd 17 000 S monat­

lich. Im Falle seines Todes hat die Gattin des 

Festspieldirektors Anspruch auf eine Zuschußpen­

sion von 10 vH des Bruttogehaltes. 

17.2 Der RH machte aufmerksam, daß mit dem 

Direktor seinerzeit ein Bühnendienstvertrag nach 
den Bestimmungen des Schauspielergesetzes hätte 
abgeschlossen werden müssen. Er wies nachdrücklich 

darauf hin, daß dem Festspieldirektor nach Beendi­

gung des Dienstverhältnisses lediglich die ihm 
vertraglich zugesicherte Abfertigung gebühre. Da 

für den Festspieldirektor die Bestimmungen des 
Schauspielergesetzes Gültigkeit haben, nach denen 

eine Abfertigung nicht vorgesehen ist, empfahl der 

RH, von der zusätzlichen Bezahlung einer Abferti­

gung von zwölf Monatsgehältern, das wären derzeit 

rd 1 080 000 S, Abstand zu nehmen und die Rücklage 
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entsprechend-zu verringern.· weiters bezeichnete 

der RH die'für den Festspieldirektor äußerst gün­

stigen finanziellen Regelungen als unvertretbar 

großzügig. Er machte darauf aufmerksam, daß die 

derzeitige Höhe des Gehaltes des Festspieldirek­

tors zu seinem Aufgabenbereich in einem krassen 

Mißverhältnis stehe. Die Tatsache, daß die von der 

öffentlichen Hand subventionierte Festspielgemein~ 

de dem Festspieldirektor ein monatliches"Gehalt 

von rd 90 000 S bezahlte - ,berücksichtigt man die 
wei terenfinanziellen" Vorteile -(Ersätze'für'-Auto­

spesen, Vollkasko-Versicherung, private Telefonko­

sten etc) betrug das Monatseinkommen des Festspiel­

direktors erheblich über 100 000 S - habe gezeigt, 
daß den Funktionären der Festspielgemeinde die 

Ubersicht über finanzielle Belange offensichtlic~ 
verlorengegangen wäre. Bei entsprechenden Verg1ei- . 

chen mit Spitzenmanagern, denen man aufgrund ihrer 

Aufgabensteilung und ihrer Verantwortung etwa ein 

Monatsgehalt von 100 000 S zubilligt, hätten die 

verantwortlichen Funktionäre der Festspielgemeinde 

wohl erkennen können, daß für die wenigen Inszenie­

rungen bei .. einem. fünfwöchigen Festspielbetrieb und 
entsprechenden Proben die dem Festspieldirektor 
gewährten finanziellen Vorteile, die letztlich aus 

Mitteln des Bundes, des Landes Vorarlberg und der 
Landeshauptstadt Bregenz bezahlt werden müßten, 

den Rahmen des Vertretbaren bei weitem gesprengt 
hätten. Schließlich wies der RH darauf hin, daß er 

bereits in seinen Prüfungsmitteilungen von 1972 
einzelne Bestimmungen dieses Dienstvertrages einer 

Kritik unterzogen und empfohlen hatte, die im Zu­

sammenhang mit großzügigen 'Zuwendungengestandenen 

Ausgaben künftig nicht mehr in die Berechnung des 

Gebarungabganges miteinzubeziehen. Diesen seiner­
zeitigen Empfehlungen des RH wurde keine Folge 

geleistet. 
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17.3.1 Wie das Präsidium der Festspielgemeinde 

in seiner Stellungnahme ;ausführte, hätte es hin­

sichtlich des Dienstvertrages des Festspieldirek­

tors arbeitsrechtlich von den gegebenen Vorausset­

zungen auszugehen. Nach dem Dienstvertrag und nach 

der in nahezu 30 Jahren ausgeübten Tätigkeit hand­

le es sich um einen Vertrag nach dem Angestellten­

gesetz. In Anlehnung an den bisherigen Vertragszu­

stand sei daher für die restliche Dienstzeit des 

Festspieldirektors neuerlich ein Angestelltenver­

trag abgeschlossen worden. 

Weiters teilte das Präsidium mit, daß das Dienst­

verhältnis mit dem Festspieldirektor mit Wirkung 

vorn 31. Dezember 1982 aufgelöst worden sei. Für 

seine restliche Dienstzeit sei in einigen Punkten 

eine neue vertragliche Regelung gefunden worden, 

wobei insb der Abfertigungsanspruch eindeutig mit 

zwölf Monatsgehältern festgelegt worden sei. Der 

jährliche Steigerungsbetrag von 3 vH des Monatsge­

haltes sowie die jährliche Vergütung von 6 000 S 

für die Gestaltung der Festschrift seien entfallen 

und Unklarheiten bei der Spesenverrechnung besei­

tigt worden. 

17.3.2 Der Festspieldirektor verlangte in einer 

Stellungnahme, daß sein Gehalt nicht nur mit Gehäl­

tern von Direktoren der Länderbühnen, sondern auch 

mit den Gehältern von Operndirektoren in Zürich, 

Köln, München sowie mit jenem Gehalt, das der des­

signierte Direktor der Wiener Staatsoper erhält, 

verglichen werden müsse. 

17.3.3 Der Bundesminister für unterricht und 

Kunst hingegen stimmte der Auffassung des RH voll­

inhaltlich zu und teilte mit, daß er künftig den 

Empfehlungen des RH bezüglich der Gestaltung eines 
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Vertrages mit dem künstlerischen Leiter Rechnung 

tragen und zum Durchbruch verhelfen werde. Vor 

allem würde er sich dafür einsetzen, daß künftig 

mit dem künstlerischen Leiter ein Bühnendienst­

vertrag abgeschlossen werde. 

17.4 Der RH vermochte unter Hinweis auf ein 

Erkenntnis des OGH von seiner Rechtsansicht, daß 

auf die Dienstverhältnisse von Personen, die zur 

Leistung künstlerischer Dienste verpflichtet sind, 

ausschließlich die Bestimmungen des Schauspielerge­

setzes und nicht die des Angestelltengesetzes anzu­

wenden sind, nicht abzugehen. Es hätte demnach mit 

dem Festspieldirektor auch für seine restliche 

Dienstzeit ein Bühnendienstvertrag nach den Bestim­

mungen des Schauspielergesetzes abgeschlossen wer­

den müssen. Die Frage, ob der Dienstvertrag des 

Festspieldirektors unter die Bestimmungen des 

Schauspieler- oder des Angestelltengesetzes fällt, 

ist deswegen von Bedeutung, weil im Schauspielerge­

setz kein Abfertigungsanspruch vorgesehen ist. Zu 

den Ausführungen in der Stellungnahme des Fest­

spieldirektors bemerkte der RH, daß er Vergleiche 

zwischen dem Festspieldirektor und den künstleri­

schen Leitern großer Opernhäuser für nicht gerecht­

fertigt halte. 

Zusammenfassend ersuchte der RH, Vorsorge zu tref­

fen, daß künftig mit den künstlerischen Leitern 

der Bregenzer Festspiele finanzielle Vereinbarun­

gen getroffen werden, die dem Wirkungskreis, der 

Verantwortung, dem künstlerischen Stellenwert der 

Festspiele und den finanziellen Möglichkeiten der 

Festspielgemeinde sowie der Subventionsgeber ent­

sprechen. 
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18.1.1 Mit einern Kämmerer, der seit 1966 in 

einern Dienstverhältnis. zur Festspielgemeinde 

stand, wurde 1968 ein neuer Dienstvertrag abge­

schlossen. In diesem wurde hinsichtlich künftiger 

Gehaltserhöhungen vereinbart, daß generelle Ge­

haltssteigerungen jeweils in Anlehnung an die Ge­

haltsregelungen der Bediensteten des Amtes der Vor­

arlberger Landesregierung vorgenommen würden. 

Überdies wurde festgelegt, daß das Bruttogehalt ab 

1969 jährlich um 3 vH gesteigert werden sollte. 

18.1.2 Das Dienstverhältnis dieses Kämmerers 

wurde 1978 einvernehmlich gelöst. Nach den Bestim­

mungen des Angestelltengesetzes gebührte ihm im 

Zeitpunkt der Auflösung seines Dienstverhältnis­

ses eine Abfertigung von vier Monatsgehältern. Bei 

Berücksichtigung des letzten Bruttogehaltes von rd 

55 000 S hätte diese Abfertigung rd 220 000 S be­

tragen. In seinem Dienstvertrag war jedoch verein­

bart worden, daß ihm bei Auflösung des Dienstver­

hältnisses durch Kündigung seitens des Dienstge­

bers eine Abfertigung in der Höhe des zwölffachen 

letzten monatlichen Bruttogehaltes gewährt werde. 

Das Präsidium hat 1974 beschlossen, diese Abfer­

tigung auch dann in voller Höhe auszuzahlen, wenn 

das Dienstverhältnis aus Gesundheitsgründen gelöst 

werde. In der Folge wurde das Dienstverhältnis des 

Kämmerers tatsächlich aus diesem Grunde gelöst. Er 

erhielt daher zu seiner gesetzlichen Abferti-

gung von vier Monatsgehältern noch zwölf Monatsge­

hälter im Gesamtbetrag von 771 000 S als freiwilli­

ge Abfertigung. Somit wurde dem Kämmerer anläßlich 

seines Ausscheidens aus dem Dienst der Festspielge­

meinde rd 1 Mill S als Abfertigung ausbezahlt. 

18.1.3 Der Dienstvertrag enthielt auch Bestimmun-

gen über eine Zuschußpension. Aufgrund dieser Be­

stimmungen gebührte dem Kämmerer nach Vollendung 
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des 65. Lebensjah~es bzw bei Auflösung seines 

Dienstverhältnisses eine monatliche Zuschußpension 

im Ausmaß von 16 vH des letzten Bruttogehaltes. 

Beim Ableben des Kämmerers hätte dessen Gattin 

Anspruch auf eine Zuschußpension im Ausmaß von 

10 vH seines Bruttogehaltes. Bei seinem Ausschei­

den erhielt der Kämmerer somit nach einer nur 

zwölf Jahre dauernden Dienstzeit neben den Versor­

gungsleistungen nach dem ASVG eine Zuschußpension 

von derzeit monatlich 11 700 S brutto, die sich im 

selben Verhältnis, in dem die Aktivbezüge der 

Landesbediensteten in Vorarlberg eine generelle 

Steige~ung e~fahren, erhöht. 

18.2 Die g~oßzügige Regelung der Gehaltsstei-

gerungen führte dazu, daß das Bruttogehalt des Käm­

me~e~s bei seinem Ausscheiden im Mä~z 1978 bereits 

mehr als 55 000 S monatlich betrug. Die Gehälter 

von Verwaltungsdirektoren bei zwei Theaterunterneh­

men in den Bundesländern betrugen zu dieser Zeit 

rd 30 000 S bis 35 000 S. 

Die Regelung über eine freiwillige Abfertigung 

erachtete der RH angesichts der finanziellen Lage 

der Festspielgemeinde, die zur Gänze von Subven­

tionsleistungen der öffentlichen Hand abhängig 

ist, als unvertretbar großzügig. Den Subventionsge­

bern sind dadurch für das lediglich zwölf Jahre 

dauernde Dienstverhältnis des Kämmerers durchaus 

vermeidbar gewesene Kosten von 771 000 S erwach-

sen. 

Hinsichtlich der Zuschußpension wies der RH darauf 

hin~ daß sich du~ch diese eine für die Festspiel­

gemeinde dauernde Belastung ergeben habe. Er 

empfahl, künftig keine derart großzügigen Verträge 

mehr abzuschließen. 
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18.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde 

stellte fest, daß die zuviel ausbezahlte Abferti­

gung nicht mehr rückgefordert werden könne, weil 

sie als im guten Glauben empfangen und verbraucht 

anzusehen sei. Seitens des Präsidiums wurde jedoch 

zugesichert, künftig keine derart großzügigen ver­

traglichen Vereinbarungen mehr zu treffen. 

19.1 Die Bezahlung des Verwaltungspersonals 

erfolgte ohne ein Gehalts- oder Kollektivvertrags­

schema. Für eine leistungsorientierte Entlohnung 

fehlten Kriterien zur Leistungsmessung und -beur­

teilung. 

19.2 Der RH hielt diese Art der Entlohnung 

für.unbefriedigend. Er wies darauf hin, daß das 

Fehlen eines Kollektivvertrages für Verwaltungs­

angestellte an Theaterunternehmen die Festspiel­

gemeinde nicht der Verpflichtung enthoben hätte, 

ihre Angestellten im Bereich der Verwaltung nach 

objektiven Kriterien und allenfalls in Anlehnung 

an eines der bestehenden'Schemata für Angestellte 

zu entlohnen. Die Verwaltungsangestellten des Bun­

destheaterverbandes würden - je nach der Art ihrer 

Dienstverhältnisse - nach den Ansätzen des Ge­

haltsgesetzes 1956 oder des Vertragsbedienste­

tengesetzes 1948 entlohnt. Verwaltungsangestellte 

an Theaterunternehmen in den Bundesländern würden 

in der Regel nach den Gehaltsansätzen für die Lan­

des- bzw Gemeindebediensteten bezahlt. An den von 

der öffentlichen Hand unterstützten Bühnen in der 

Bundesrepublik Deutschland würden die Angestellten 

der Verwaltung bundeseinheitlich nach dem Bundesan­

gestelltentarif entlohnt. 
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Der RH ersuchte bis zu einer· allfälligen kollektiv­

vertraglichen Regelung die Entlohnung des Verwal­

tungspersonals entweder am Gehaltssch~ma d~r Be-

. diensteten des Landes Vorarlberg oder an den Anl:?ä-t-
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", -.~ 

zen des Kollektivvertrages für d ie Handelsarig:e~ ."" . 
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20.2 Das hohe Gehaltsniveau der Verwaltungs­

angestellten der Festspielgemeinde war hauptsäch­

lich auf die hohen jährlichen Gehaltssteigerungen 

zurückzuführen. Der RH wies in diesem Zusammenhang 

darauf hin, daß sich die Gehälter der Verwaltungs­

angestellten am Gehaltsniveau des öffentlichen 

Dienstes bzw an den Gehältern, die bei anderen 

Theaterunternehmen in den Bundesländern bezahlt 

werden, auszurichten hätten. 

20.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde bekun~ 

dete seine Absicht, die Entlohnung des Verwaltungs­

personals künftig an den Gehaltsansätzen des Vor­

arlberger Landesbedienstetengesetzes zu orientie-

ren. 

21.1 Nach den Bestimmungen der Betriebsver-

einbarung sollten sich die Gehälter jeweils nach 

den Gehaltsbewegungen der Bediensteten des Amtes 

der Vorarlberger Landesregierung richten. Die 

ständig Beschäftigten erhielten jedoch darüber 

hinaus jährlich am 1. Juni Gehaltssteigerungen von 

3 vH. Diese erfolgten ohne schriftliche Grundlage 

in Anlehnung an die Regelung im Dienstvertrag des 

Festspieldirektors. 

1966 war seitens der Festspielgemeinde beschlossen 

worden, die Gehälter der Festspielangestellten mit 

den generellen Erhöhungen der Landesbeamten zu 

steigern. Galt bis zu diesem Zeitpunkt die jähr­

liche Steigerung um 3 vH, hätte sie nach die-

ser Neuregelung außer Kraft gesetzt werden müssen. 

Von der Leitung der Festspielgemeinde wurde die 

"3 vH-Regelung" jedoch beibehalten und auch bei 

allen später aufgenommenen Angestellten - ohne 

allerdings in die jeweiligen Dienstverträge bzw in 
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die Betriebsvereinbarung vom 1. Jänner 1973 Auf­

nahme gefunden zu haben - angewendet. Die Rege­

lung, den Angestellten der Festspielgemeinde seit 

1966 neben den jährlichen Gehaltserhöhungen des öf­

fentlichen Dienstes zusätzlich noch eine jährliche 

Erhöhung von 3 vH zu gewähren, führte zu außer­

ordentlich hohen Gehältern. Nach einer Hochrech­

nung bekäme bspw die Buchhalterin am Ende ihrer 

Dienstzeit bei einer angenommenen Indexsteigerung 

von 7 vH ein Gehalt von rd 135 000 S und bei einer 

solchen von 10 vH rd 269 000 S monatlich. Eine 

Sekretärin würde nach dieser Berechnung ein Monats­

gehalt von 122 OOOS bzw rd 264 000 S und die der­

zeitigeChefsekretärin eines von rd 75 000 S bzw 

rd 117 000 S erhalten. 

21.2 Der RH machte darauf aufmerksam, daß die 

Leitung der Festspielgemeinde hätte wissen müssen, 

daß im Arbeitsrecht das Günstigkeitsprinzip gilt, 

wonach eine für den Arbeitnehmer günstigere 

arbeits- bzw besoldungsrechtlicheLösung die bis­

her nachteiligere ersetzt. Diese zusätzlichen Ge­

haltssteigerungen zeigten aber auch, welche 

finanziellen Nachteile der öffentlichen Hand ent­

stehen können, wenn Vereinsfunktionäre über öffent­

liche Mittel verfügen können. 

Den Subventionsgebern empfahl der RH, eine weitere 

Gewährung von Förderungsmitteln davon abhängig zu 

machen, daß ab 1. Jänner 1982 Gehaltsregulierungen 

ausschließlich nach den Bestimmungen der geltenden 

Betriebsvereinbarung vorgenommen werden. Schließ­
lich wies er darauf hin, daß es de~zeit in Öster-

reich eine allgemeine jährliche Gehaltssteigerung 

von 9 vH außer bei der Festspielgemeinde Bregenz 

wohl in keinem anderen Unternehmen gibt. 
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21.3 Der Bundesminister für Unterricht und 

Kunst pflichtete den Feststellungen des RH bei, 

daß eine Gehal tsste igerung über die in der gel ten­

den Betriebsvereinbarung vorgesehene Höhe unter 

allen Umständen zu vermeiden sei. Er erklärte, daß 

die von der Festspielgemeinde gepflogene Praxis 

- Gehaltssteigerung entgegen den Bestimmungen der 

Betriebsvereinbarung - bei der bevorstehenden Uber­

stellung des technischen Personals der Festspielge­

meinde in die Personalhoheit der Festspiel- und 

Kongresshausgesellschaft mbH nicht mehr geübt 

werde. Bezüglich des bei der Festspielgemeinde ver­

bleibenden Personals würden ehestmöglich entsprech­

ende Veranlassungen einzuleiten sein. Bei einer 

Verringerung der bisherigen Gehälter dürften 

jedoch soziale Gesichtspunkte nicht außer Acht 

gelassen werden. 

22.1 Das Personal der Festspielgemeinde war 

unmittelbar vor und während der Festspielzeit er­

heblich überlastet, außerhalb dieser Zeiten jedoch 

nicht ausgelastet. Bei einem Wiener Theaterunter­

nehmen, das einen fast ganzjährigen Betrieb hat, 

waren ohne den künstlerischen Leiter und den Ver­

waltungsdirektor insgesamt 16 Bedienstete mit Ver­

waltungsaufgaben befaßt. Bei einem Theaterunter­

nehmen in Kärnten waren außer den Funktionären 

insgesamt elf Verwaltungsangestellte beschäftigt, 

welche die gesamte Verwaltung des ganzjährig 

bespielten Vierspartentheaters zu bewältigen 

hatten. Bei der größten Länderbühne waren ohne 

Funktionäre 25 Verwaltungsangestellte tätig. 

Ein Vergleich des Spielbetriebes und der Zahl der 

jährlichen Produktionen und Aufführungen der Fest­

spielgemeinde mit dem fast ganzjährigen Spielbe­

trieb und den vielen Produktionen der erwähnten 
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Theaterunternehmen zeigte, daß die Zahl der Verwal­

tungsangestellten bei der Festspielgemeinde zu 
hoch war. Für den Festspieldirektor waren bspw 
drei Sekretärinnen tätig. Angesichts seiner Aufga­

ben hätte er mit einer Sekretärin das Auslangen 

finden müssen. Eine dieser Sekretärinnen, die be­

reits seit längerer Zeit im Bereich der Presse und 
Werbung mitarbeitete, hätte ausschließlich für 

Presse- und Werbeaufgaben herangezogen werden 

können, so daß sich das Engagement des Presse- und 

Werbechefs sowie die Anstellung einer Mitarbeite­

rin für ihn erübrigt hätte. Dadurch hätten im Be­
reich der Presse und Werbung Personalkosten von 

jährlich rd 830 000 S eingespart werden könne. 
Eine weitere Sekretärin hätte im Bereich der Buch­

haltung zur Entlastung der Buchhalterin, bei der 

jährlich zahlreiche Uberstunden anfielen, verwen­

det werden können. Die Kassierin der ganzjährig 
besetzten Hauptkasse war nicht ausgelastet. Diese 

Bedienstete hätte auch außerhalb der Festspielzeit 

vermehrt für Aufgaben der Buchhaltung eingesetzt 

werden können. Bei einem Abgehen von der Ubung, 

die Post mit dem Dienstwagen in das benachbarte 

Ausland zu befördern, hätten im Bereich des Buch­
haltungs- und Kassenwesens sowie des Botendienstes 

rd 222 000 S eingespart werden können. 

22.2 Der RH wies darauf hin, daß der Fest-

spieldirektor seiner Verpflichtung, für einen 

zweckmäßigen und sparsamen Personaleinsatz zu 
sorgen, nicht nachgekommen war. Bei einer straffen 

Organisation der Verwaltung hätte eine wesentliche 

Verringerung der Zahl der Angestellten erreicht 

werden können. Die häufigen und langen 
Abwesenheiten des Festspieldirektors, der sich 

durchschnittlich rd 50 vH seiner Arbeitszeit auf 
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Dienstreisen befand und somit seiner satzungsge­

mäßen Aufgabe, die Verwaltung der Festspielgemein­

de zu leiten, nur unzureichend nachkommen konnte, 

waren nicht zuletzt maßgebend, daß die Geschäfts­

leitung den Überblick über den Umfang der Arbeiten 

im administrativen Bereich verlor und die Möglich­

keiten für einen rationellen Personaleinsatz nicht 

wahrnahm. 

Obwohl der RH bereits in seinem Prüfungsbericht 

von 1972 das starke Anwachsen des ständig be­

schäftigten Personals kritisiert und verschiedene 

Möglichkeiten einer Personaleinsparung - vor allem 

im Bereich des Sekretariats - aufgezeigt hatte, 

wurden nicht nur keine Folgerungen gezogen, 

sondern noch weitere Bedienstete aufgenommen. 

23.1.1 Vom ständig beschäftigten Personal (Ver-

waltung und Technik) wurden von 1978 bis 1980 

insgesamt rd 9 170 Überstunden geleistet, wofür rd 

1 660 000 S aufzuwenden waren. Die Aufwendungen 

für Überstunden stiegen von 1978 auf 1980 um rd 

220 000 S (47,1 vH). Während 1978 auf einen Be­

diensteten durchschnittlich 172 Überstunden ent­

fielen, wurden 1980 von einem Bediensteten durch­

schnittlich bereits rd 193 Überstunden geleistet. 

1978 wurden nur in den Monaten April bis ein­

schließlich August, 1980 bereits von Februar bis 

einschließlich Oktober Überstunden geleistet. 

überstunden wurden nicht von allen Bediensteten im 

gleichen Ausmaß geleistet. Über dem Durchschnitt 

von 193 Überstunden lagen bspw 1980 mit 198 bis 

614 Überstunden, für die rd 25 700 S bis rd 

107 400 S bezahlt wurden, die Überstundenlei­

stungen von acht Bediensteten. Die Leiterin des 
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Kartenbüros mußte innerhalb von durchschnittlich 

jeweils vier Monaten jährlich bis zu 614 Uber­
stunden leisten. Auch die Buchhalterin leistete 

jährlich während der Vorbereitungszeit und der 

Festspielzeit mehr als 400 Überstunden. In diesen 

beiden Fällen hätten durch den Einsatz zusätz­
lichen Personals und durch eine flexiblere Dienst­

zeitregelung Uberstunden zu einern erheblichen Teil 

vermindert werden können. 

23.1. 2 Der Festspieldirektor, dem die Organisa-

tion und die Durchführung einschließlich der künst­

lerischen Leitung sowie die Verwaltung der Fest­

spielgemeinde oblagen, befand sich überwiegend auf 
Dienstreisen. Zur.Erledigung seiner eigentlichen 

Aufgaben beschäftigte er einen Assistenten. Von 

diesem Assistenten wurden von 1978 bis 1980 insge­

samt 1 295 Uberstunden geleistet, wofür Kosten von 
203 627 Sanfielen. 

23.2 Die vielen Uberstunden beim ständigen 

Personal, die mit einern Zuschlag von 50 vH bzw 
100 vH abgegolten wurden, hatten erhebliche finan­

zielle Auswirkungen. Dies insbesondere deshalb, 
weil das ständige Personal durch die jährlichen 

Gehaltserhöhungen von 3 vH neben den üblichen 
Teuerungsabgeltungen bereits ein Gehaltsniveau 

erreicht hatte, das nicht mehr dem Grundsatz der 
Bezahlung nach Leistung entsprach. Die vielen 

Uberstunden standen aber auch im Gegensatz zu den 
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, wonach bei 

Vorliegen eines erhöhten Arbeitsbedarfs die Ar­
beitszeit um fünf Stunden pro Woche und darüber 

hinaus für jeden Arbeitnehmer um höchstens 
60 Stunden innerhalb eines Kalenderjahres ver­

längert werden kann. Insgesamt dürfen jedoch höch­
stens zehn Uberstundenpro Woche geleistet werden, 
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wobei die tägliche Arbeitszeit zehn Stunden nicht 

überschreiten darf. Eine Ausnahme von dieser Rege­

lung hätte beim Arbeitsinspektorat beantragt 

werden müssen. 

In den zahlreichen überstunden sah der RH einen 

Hinweis auf eine unzweckmäßige Organisation der 

Verwaltung der Festspielgemeinde. Dem Festspiel­

direktor ist es weder gelungen, die vielen über­

stunden zu verringern, noch notwendige überstunden 

im Wege des ZeitausgleiChes abzugelten. Für die er­

forderlichen überstunden des Assistenten in der 

Vorbereitungszeit und in der Festspielzeit wären 

überstunden ausschließlich durch Zeitausgleich 

abzugelten gewesen, zumal sich in den übrigen 

Monaten hiefür entsprechende Gelegenheit geboten 

haben müßte. Die Leitung der Festspielgemeinde hat 

es vor allem verabsäumt, mit dem Personal eine Re­

gelung zu treffen, wonach überstunden grundsätz­

lich durch Freizeitausgleich hätten abgegolten 

werden sollen. Eine derartige Regelung, die in die 

Betriebsvereinbarung Aufnahme hätte finden sollen, 

ist nicht nur bei den Gebietskörperschaften, 

sondern auch bei vielen privaten Unternehmen 

üblich. Bei Festspielen fällt naturgemäß in der 

Vorbereitungs-, Proben- und Festspielzeit mehr 

Arbeit an, in derZeit nach den Festspielen bis 

zur nächsten Vorbereitungszeit ist der Ar­

beitsanfall jedoch wesentlich geringer. Die Organi­

sation, der Personaleinsatz und allenfalls die 

Diensteinteilung haben sich diesen, dem Festspiel­

geschehen eigengesetzlichen Gegebenheiten unterzu­

ordnen. Daß es der Festspielgemeinde nicht gelun­

gen war, sich diesbezüglich mit dem P~rsonal zu 

arrangieren, stellte ihrem Mangagement kein gutes 

Zeugnis aus. Um künftig derart viele überstunden 

und deren ungünstige finanzielle Auswirkungen zu 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 83 von 162

www.parlament.gv.at



- 84 -

vermeiden, empfahl der RH eine wirksamere Organi­

sation des Verwaltungsbereiches, eine bessere Ar­

beitsaufteilung und eine Kontrolle der anfallenden 

und erledigten Arbeiten. Darüber hinaus sollte 

duch die Verringerung des ständigen Personals bei 

vermehrtem Einsatz von Saisonbeschäftigten eine 

kostengünstigere Personalstruktur angestrebt 

werden. 

23.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde 

teilt.e in seiner Stellungnahme mit, es sei bereits 

veranlaßt worden, daß überstunden nur mehr auf An­

ordnung der Geschäftsführung und im gesetzlich 

zulässigen Rahmen geleistet werden dürfen. Spitzen­

belastungen sollen künftig durch eine bessere 

Organisation vermieden werden. 

24.1.1 Beim ständigen Personal der Festspielge­

meinde bestanden jährlich erhebliche Urlaubsreste. 

Eine Bedienstete hatte 1980 Anspruch auf insgesamt 

73,5 Urlaubstage. Der Technische Leiter, dem 1977 

ein Urlaub von 20 Tagen zustand, hatte mit den Zu­

satz- und Resturlaubstagen einen Gesamturlaubsan­

spruch von 65,5 Tagen. Hievon verbrauchte er 1977 

28 Tage, ließ sich 16,5 Tage auszahlen (16 000 S) 

und die übrigen 21 Tage für 1978 gutschreiben. 

Nach der Betriebsvereinbarung für das ständige 

Personal der Bregenzer Festspiele galten für den 

Anspruch auf Urlaub bzw Urlaubsabfindung die ent­

sprechenden Bestimmungen des Angstelltengeseztes. 

Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes gebührt den 

Angestellten in jedem Dienstjahr ein ununterbro­

chener Urlaub, auf den die Vorschriften des Bundes­

gesetzes über die Vereinheitlichung des Urlaubs­

rechtes und die Einführung einer Pflegefreistel­

lung anzuwenden sind. Der Urlaub soll möglichst 
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bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der An­

spruch entsteht, verbraucht werden. Wird der 
Urlaub nichtiverbraucht, verjährt er nach Ablauf 

von zwei Jahren ab dem Ende des Urlaubsjahres, in 

dem er entstanden ist. 

24.1. 2 Finanziell nachteilig für die Festspiel-

gemeinde war die Urlaubsregelung bei einem Käm­

merer. Entgegen den aestimmungen.desAng;estell.ten--,· 

gesetzes wurden bei seinem Ausscheiden alle nicht 
verbrauchten.Urlaubstag~ ab 1966 zusammengerechnet 

und in ~erd:' abgegolten .. :S.ein~.Urlaubsrest:für -19:66, 

bis 1978 be.trug insgesamt 352.,5 Werktage. Hievon 

verbrauchte er 285.Werk.tage, ließ sich'44- Werktage 
auszahlen und hatte' daher bei seinem Ausscheiden '. 

aus dem Dienstverhältnis noch,23,S.Urlaubstage .. 
Irrtüml ich wurden<thm. jedoch 45,'5: Urlaubstage .. in 

Geld abgegolten, so daß er anstatt 61 333 Seinen 

Betrag von 112 436 S als schließliche Urlaubsab­

findung bekam. Auf diesen Irrtum seitens des RH 

aufmerksam gemacht, erklärte sich der Kämmerer 

bereit, daß der zuviel ausbezahlte Betrag von 
51 103 S von seiner Zuschußpension einbehalten 

werde. 

24.2 Der· Ra machte darauf 'aufmerksam; 'daß die 
Urlaubsregelung bei der Festspielgemeinde nicht 

immer der Gesetzeslage entsprochen hätte. Durch 
die Nichtbeachtung gesetzlicher Vorschriften, die 

großzügige Gewährung eines Zusatzurlaubes von fünf 
Arbeitstagen für jeden Bediensteten sowie von 

generell gewährten Ruhetagen entstanden der Fest­

spielgemeinde .erhebliche, finanzielle Belastungen. 
Er bemängelte, daß der Festspieldirektor erst 1980 

darauf hingewiesen hatte, daß alle Mitarbeiter 

ihren Urlaub jeweils his.., Jahresende verbrauchen 
müßten und eine finanzielle Urlaubsabgeltung nicht 

, .~ 
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zulässig sei. Der RH empfahl, die Urlaubsansprüche 

künftig ausschließlich nach den Bestimmungen des 
Urlaubsrechtes zu regeln. Uberdies sollte dafür ge­

sorgt werden, daß bei der Gewährung von Zusatzur­
lauben ein strengerer Maßstab angelegt wird. Hin­

sichtlich der Urlaubsabfindung für den Kämmerer 
wies der RH darauf hin, daß nach dem Urlaubsrecht 

die Abfindung eines Urlaubsrestes, der in einem 

Zeitraum von mehr als zehn Jahren entstand, nicht 

zulässig gewesen wäre. 

24.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde ist 

nach seiner Stellungnahme bestrebt, vorhandene 

Urlaubsguthaben abbauen zu lassen. Es wird künftig 
dafür Sorge tragen, daß die Urlaube nach den recht­

lichen Bestimmungen verbraucht werden. 

25.1.1 Im technischen Bereich der Festspiel-

gemeinde waren neben dem Technischen Leiter und 

seinem Assistenten sieben Bedienstete ganzjährig 
tätig. Der Jahresaufwand für diese Bediensteten be­

trug einschließlich der Vergütungen für Uberstun­

den rd 2,8 Mill S. Der Technische Leiter und die 

meisten dieser Angestellten erhielten überdurch­
schnittlich hohe Gehälter, was nicht zuletzt auf 

die großzügigen Gehaltssteigerungen, die bei der 
Festspielgemeinde üblich waren, zurückzuführen 

war. Die zwischen rd 15 000 Sund rd 32 500 S 

liegenden Monatsbruttogehälter des technischen 

Personals waren auch im Vergleich mit den Gehäl­
tern, die bei anderen Theaterunternehmen in Öster­

reich bezahlt wurden, überaus hoch. Bei einer Be­
sprechung mit Vertretern der Fachgewerkschaft im 

Dezember 1979 wurde zum Ausdruck gebracht, daß 
diese Angestellten ein Gehaltsniveau erreicht 

hätten, das gegenüber anderen Mitarbeitern zu 
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Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten geführt 

habe. Ein Funktionär dieser Gewerkschaft empfahl 

sogar, Kündigungen auszusprechen und NeueinsteI­

lungen vorzunehmen. 

25.1.2 Der RH überprüfte auch die Notwendigkeit, 

für den technischen Bereich ganzjährig Arbeits­

kräfte zu beschäftigen. Die AufgabensteIlung, die 

kurze Spielzeit und die wenigen Produktionen recht­

fertigten nach Ansicht des RH keine ganzjährige Be­

schäftigung von neun Angestellten. Von den Profes­

sionisten, die sich mit überdurchschnittlich hohen 

Monatsgehältern im Angestelltenstatus befanden, 

hätten mindestens zwei eingespart werden können, 

weil aUßerhalb der Festspielzeit keine ausrei­

chende Beschäftigung gegeben war. 

25.2 Der RH bemängelte, daß die Funktionäre 

der Festspielgemeinde keine Veranlassungen getrof­

fen hatten, eine Verminderung dieser hohen Ge­

hälter zu erreichen bzw ein weiteres Ansteigen zu 

verhindern. 

Da der RH feststellte, daß einige technische Ange­

stellte außerhalb der Festspielzeit ohnehin für 

die Festspiel- und Kongreßhausgesellschaft m.b.H. 

(kurz Gesellschaft) gegen Entgeltverrechnung tätig 

waren und für die Tätigkeit des technischen Perso­

nals bei der Festspielgemeinde aUßerhalb der Vorbe­

reitungs- und Festspielzeit keine sachlich gerecht­

fertigte Begründung vorlag, trat er im Interesse 

eines straffen Personaleinsatzes dafür ein, das 

gesamte technische Personal bei der Gesellschaft 

anzustellen. Der Gesellschaft, der ganzjährig die 
Verwaltung des Festspielhauses und der Betrieb bzw 

die Vorbereitung und Durchführung von Veranstal­

tungen außerhalb der Festspielzeit obliegen, 

stünde somit das gesamte technische Personal unter 
einheitlicher Leitung zur Verfügung. 
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25.3.1 Das Präsidium der Festspielgemeinde er-

klärte hiezu, es seien bereits Verhandlungen mit 

dem Geschäftsführer der Gesellschaft aufgenommen 

worden, wonach sechs Angestellte an die Gesell­

schaft überstellt werden sollten. 

25.3.2 Der Bundesminister für Unterricht und 

Kunst teilte hiezu mit, daß seitens der Subven­

tionsgeber geplant sei, alle technischen Bedien­

steten der Festspielgemeinde in den Personalstand 

der Gesellschaft zu überstellen. 

25.4 Der RH betrachtet die Absichtserklärung 

des Präsidiums der Festspielgemeinde als ersten 

Schritt. Im Rahmen der bereits in die Wege geleite­

ten Reformen sollten jedoch alle technischen Be­

diensteten von der Festspielgemeinde abgegeben 

werden. Die Gesellschaft sollte allen Veranstal­

tern, die das Festspielhaus benützen, ein spiel­

und betriebsbereites Haus gegen Entgelt zur Ver­

fügung stellen. Zur Durchführung der Bregenzer 

Festspiele wäre dies die Festspielgemeinde, die 

dann jedoch kein eigenes technisches Personal mehr 

benötigt. 

26.1.1 Die Hauptaufgabe des Technischen Leiters, 

dem acht Bedienstete unterstanden, bestand darin, 

für die rd fünfwöchige Festspielzeit die tech­

nischen Voraussetzungen zu schaffen sowie während 

der ~estspiele in bühnentechnischer Hinsicht für 

einen klaglosen Ablauf zu sorgen. Während des 

übrigen Jahres waren der Abbau der Seebühne, Ab­

rechnungsarbeiten, Vorbereitsungsarbeiten für die 

nächste Spielzeit sowie Hausverwaltungs- bzw In­

standsetzungsarbeiten im Festspielhaus zu be­

treuen. 
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26.1.2 Ab Oktober 1980 wurde erstmals ein Assis-

tent des Technischen Leiters für die Vorbereitung 

von Produktionen (Kalkulationen, Terminpläne, Aus­

schreibungen, Materialtests und Kontrollen) ganz­

jährig angestellt. überdies war er für Firmen- und 

Personaleinsätze verantwortlich und zeichnete auch 

Pläne. Einige dieser Aufgaben fielen in den Auf­

gabenbereich des Technischen Leites. 

26.2 Der RH wies darauf hin, daß im Vergleich 

zu den Aufgaben und zur Höhe der Gehälter der 

Technischen Leiter zweier Länderbühnen mit meh­

reren Spielstätten und einer Spielzeit von rd zehn 

Monaten das Gehalt für den Technischen Leiter der 

Festspielgemeinde (rd 33 000 S monatlich) zu hoch 

war. Einer dieser Technischen Leiter hatte als Ab­

solvent einer Technischen Universität und als Büh­

nenbildner annähernd das gleiche Gehalt wie der 

Technische Leiter der Festspielgemeinde, es unter­

standen ihm aber 176 Bedienstete. Weiters hatte er 

in einer Spielzeit rd 30 Neuinszenierungen zu be­

treuen. Ein anderer Technischer Leiter, der in 

einer Spielzeit rd 20 Neuinszenierungen zu be­

treuen hatte und dem 80 Bedienstete unterstanden, 

bezog ein um rd ein Drittel niedrigeres Gehalt als 

der Technische Leiter der Festspielgemeinde. 

Der RH hielt es auch nicht für gerechtfertigt, dem 

Technischen Leiter ganzjährig einen Assistenten 

beizugeben. Von dem sehr gut bezahlten Technischen 

Leiter wäre zu erwarten gewesen, daß er die ver­

hältnismäßig geringen Aufgaben allein bewältigt. 

Die ganzjährige Beschäftigung dieses Assistenten 

sprach für eine großzügige Gestion der Festspielge­

meinde mit den ihr gewährten öffentlichen Mitteln. 
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27.1.1 Neben den ständig beschäftigten Bedien-

steten im technischen Bereich wurden unmittelbar 

vor, während und kurze Zeit nach den Festspielen 

Aushilfskräfte beschäftigt. Für diese Aushilfskräf­

te wurden jährlich zwischen rd 741 000 Sund rd 

864 000 S aufgewendet. Von 1978 bis 1980 wurden 

für diese Aushilfskräfte insgesamt rd 2,4 Mill S 

bezahlt. Die Aushilfskräfte wurden auch zu über­

stundenleistungen herangezogen, für die von 1978 

bis 1980 rd 276 000 S zu vergüten waren. Von jeder 

Aushilfskraft - in der Regel wurden Aushilfskräfte 

rd zwei Monate beschäftigt - wurden während der 

Zeit ihrer Tätigkeit durchschnittlich 57 bis 

98 überstunden 

samtentlohnung 

22 967 S, 1979 

32 014 S. 

geleistet. Die durchschnittliche 

einer Aushilfskraft betrug 1978 

22 449 Sund 1980 bereits 

27.1.2 Die Stundenlöhne, die 1978 zwischen 

Ge-

24,00 Sund 71,50 S, 1979 zwischen 27,00 Sund 

76,25 Sund 1980 zwischen 18,20 Sund 104,04 S 

lagen, wurden in jedem einzelnen Fall vom Tech­

nischen Leiter selbst festgelegt. Hiebei orien­

tierte er sich bei Hilfskräften, die schon im Vor­

jahr oder noch länger bei der Festspielgemeinde 

tätig waren, neben der Art ihrer Tätigkeit am 

Stundenlohn des Vorjahres, zu dem er jährlich 

einen Hundertsatz zuschlug. Dies führte dazu, daß 

neuangestellte Hilfskräfte nicht selten für die 

gleiche Leistung wesentlich geringer entlohnt wur­

den als Hilfskräfte, die schon öfter bei der Fest­

spielgemeinde tätig waren. 

27.1.3 Ein als Technischer Assistent einge-

setzter Verwandter des Technischen Leiters wurde 

überdurchschnittlich entlohnt. 1978 erhielt er für 

seine Tätigkeit, die 49 Tage dauerte, bei einem 

Stundelohn von 60 S 46 533 S ausbezahlt, wobei er 
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in diesem kurzen Zeitraum 222 Überstunden gelei­

stet hatte. 1979 erhöhte der Technische Leiter den 

Stundenlohn seines Verwandten auf 64 Sund 1980 

auf 104 S. Für eine Beschäftigungsdauer von 51 Ta­

gen wurden ihm 1980 bei einer Überstundenleistung 

von 233 Stunden 56 813 Sausbezahlt. 

27.2 Bei entsprechender Vorbereitung und 

gründlicher Kalkulation seitens des Technischen 

Leiters hätte es möglich se.in müssen, jeweils ge­

nügend Hilfskräfte aufzunehmen, um - von Ausnahme­

fällen abgesehen - Überstunden mit Zuschlägen von 

50 vH bzw 100 vH zu vermeiden. 

Der RH bemängelte, daß der Technische Leiter von 

der Spielzeit 1979 bis zur Spielzeit 1980 den Stun­

denlohn seines Verwandten von 64 Sauf 104 S unver­

hältnismäßig stark anhob, obwohl sich an dessen Tä­
tigkeit nichts geändert hatte. 

Dem Technischen Leiter hätte es nicht überlassen 

bleiben dürfen, die Stundenlöhne für die Aushilfs­

kräfte selbst festzulegen. Da künftig der Fest­

spielgemeinde das technische Personal von der Ge­

sellschaft beigesteilt werden sollte, wäre von der 

Gesellschaft auch für die zeitgerechte Einstellung 

der für den Festspielbetrieb notwendigen Aushilfs­

kräfte vorzusorgen. 

28.1 Außer den ortsansässigen Saisonbedienste-

ten wurden von der Festspielgemeinde auch Bedien­

stete des technischen Personals des Burgtheaters 

verpflichtet. Die Entlohnung und der arbeitszeit­

liche Einsatz wurden jeweils in einer Betriebsver­

einbarung geregelt. Die Kosten für 44 Bedienstete 

beliefen sich 1980 auf 3,5 Mill S. In der Spiel­

zeit 1978 hat die Festspielgemeinde für den Ein­

satz der Bühnentechniker aus Wien pro Stunde 210 S 
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aufgewendet. Ein Vergleich zwischen den von der 

Festspielgemeinde bezahlten Löhnen mit jenen, die 

das technische Personal des Burgtheaters haupt­

beruflich erhielt, ergab, daß das Lohnniveau in 

Bregenz um das Zwei- bis Dreifache höher war. 

28.2 Der RH empfahl, vermehrt heimische Ar-

beitskräfte einzusetzen. Neben Kostengründen soll­

ten auch die sozialen und arbeitsrechtlichen As­

pekte nicht unbeachtet bleiben, weil die Bühnen­

techniker aus Wien für die Tätigkeit .in Bregenz 

ihren Erholungsurlaub verwendeten. 

Dienstreisen, Repräsentation 

29.1 

Im Vergleich zu anderen Theaterunterneh­
men in österreich lagen die Aufwendungen 
für Dienstreisen und für repräsentative 
Zwecke weit über dem Durchschnitt. Die 
intensive Reisetätigkeit des Festspieldi­
rektors, die in zweieinhalb Jahren fast 
500 000 S kostete, stand mit seiner Funk­
tion nicht im Einklang. 

Die Aufwendungen für Dienstreisen wurden 

nicht zur Gänze auf dem Konto "Reisekosten", son­

dern auf verschiedenen anderen Konten verrechnet. 

Die auf dem Konto "Reisekosten" verrechneten Auf­

wendungen für Dienstreisen betrugen 1977/78 

246 720 S, 1978/79 245 380 Sund 1979/80 

244 000 S. Tatsächlich fielen 1977/78 267 440 S, 

1978/79 302 660 Sund 1979/80 321 940 San. 

Diese Unterschiede betrugen 1977/78 20 720 S, 

1978/79 57 280 Sund 1979/80 77 940 S. 
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Daß die Aufwendungen der Festspielgemeinde für 

Dienstreisen sehr hoch waren, zeigte ein Vergleich 

mit einem Theaterunternehmen in Kärnten, das als 

Vierspartentheater mit einer zehnmonatigen Spiel­

zeit 1978/79 70 199 S, 1979/80 78 482 Sund 

1980/81 76 200 S,somit innerhalb von drei Ge­

schäftsjahren insgesamt 224 881 S für Dienstreisen 

aufwendete. Für das gesamte administrative Perso­

nal einschließlich aller leitenden Funktionäre 

(Intendant, Opernchef, Verwaltungsdirektor, Tech­

nischer Leiter, Kapellmeister und Chorleiter) 

dieser Landesbühne wurden in drei Spieljahren um 

rd 100 000 S weniger für Dienstreisen aufgewendet 

als die Festspielgemeinde allein 1979/80 

(321 940 S) für diesen Zweck ausgab. Auch die Auf­

wendungen der größten Länderbühne österreichs für 

Dienstreisen lagen 1980 mit 224 556 S um ebenfalls 

rd 100 000 S unter den Aufwendungen der Fest­

spielgemeinde für Dienstreisen in der Spiel-

zeit 1979/80. 

29.2 Abgesehen davon, daß die Rechnungsab-
schlüsse ein unrichtiges Bild über die tatsächli­

che Höhe der Aufwendungen für Dienstreisen zeig­

ten, gab auch der starke Anstieg der Reisekosten 

Anlaß zur Kritik. Insb wies der RH jedoch darauf 

hin, daß die Höhe der Aufwendungen der Festspiel­

gemeinde für Dienstreisen im Hinblick auf die 

fünfwöchige Festspielzeit und die entsprechende 

Probenzeit sachlich nicht gerechtfertigt war. Er 

machte darauf aufmerksam, daß er bereits in seinem 

Bericht von 1972 die hohen Aufwendungen der Fest­

spielgemeinde für Dienstreisen kritisiert und 

empfohlen habe, diese Aufwendungen durch entspre­

chende Dispositionen, eine bessere Koordinierung 

von Terminen und durch vermehrte schriftliche oder 

telefonische Erledigungen zu senken. 
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30.1.1 Der größte Anteil an den Aufwendungen 

für Dienstreisen entfiel auf den Festspieldirek­

tor, der von Oktober 1978 bis Mitte April 1981 

94 Dienstreisen durchführte. Es wurden hiebei mehr 

als 490 000 Saufgewendet: 

1978/79 

1979/80 

1980/81 (bis 16.4.81) 

178 420 S 

182 490 S 

130 800 S 

Die Aufwendungen für Dienstreisen des Festspieldi­

rektors betrugen im Monatsdurchschnitt 1978/79 

14 870 S und stiegen 1980/81 um rd 60 vH auf 

23 780 San. 

30.1.2 Der Festspieldirektor unternahm häufig 

Dienstreisen nach Wien. Von Oktober 1978 bis 

April 1981 reiste er 57mal nach Wien, war in 

diesem Zusammenhang 262 Tage abwesend und erhielt 

hiefür Reisekostenersätze von rd 320 000 S. 

30.1.3 Um die Osterzeit 1979 trat der Festspiel-

direktor eine Dienstreise nach Wien an. Im An­

schluß an diese Reise befand er sich vom 7. bis 

10. April 1979 in Salzburg und anschließend vom 

11. bis 16. April 1979 (Ostermontag) in Bozen. Als. 

Grund für diese Reisen führte er verschiedene Be­

sprechungen an. In Bozen habe er überdies einer 

italienischen Rundfunkstation ein Interview über 

den aktuellen Stand der Bregenzer Festspiele gege­

ben und bei Vorverkaufsstellen Erlöse aus Karten­

verkäufen kassiert. Im unmittelbaren Anschluß an 

diese Reise fuhr er vom 17. bis 20. April 1979 

nach Wien, wo er wieder verschiedene Besprechungen 

abhielt. Der Festspieldirektor befand sich an­

läßlich dieser Dienstreisen um die Osterzeit fast 

vier Wochen außerhalb von Bregenz. 1980 befand 
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sich der Festspieldirektor ebenfalls in der Zeit 

um Ostern 13 Tage auf Dienstreisen nach Wien, 

Graz, Salzburg, Bozen und zurück nach Salzburg und 

Wien und gab in seinem Reisebericht dieselben 

Zwecke wie im Jahr zuvor an. Bereits eine Woche 

nach dieser Reise trat er eine neuerliche Dienst­

reise nach Salzburg und Wien an. 

30.1.4 Besonders häufig befand sich der Fest-

spieldirektor 1981 auf Dienstreisen. Abgesehen von 

jeweils nur kurzen Unterbrechungen befand er sich 

vom 4. Jänner bis 16. April 1981 14mal auf Dienst­

reisen. Somit war er innerhalb von 106 Kalenderta­

gen an 53 Tagen auf Dienstreisen. Diese 14 Dienst­

reisen verursachten Aufwendungen von 82 400 S. 

Allein für die zwischen dem 2. März und 

16. April 1981 durchgeführten Reisen nach Wien, 

Rom, Zürich, Salzburg und Bozen wurden rd 36 400 S 

aufgewendet. 

30.1.5 Nach den Bestimmungen der Geschäftsord-

nung waren dem Präsidenten die Dienstreisen des 

Festspieldirektors vor Antritt bekanntzugeben, 

wenn sie außer Landes und über die angrenzenden 

Gemeinden des umliegenden Auslandes führten. 

Größere Dienstreisen, besonders solche, die Werbe­

zwecken oder der Repräsentation dienten, bedurften 

der Zustimmung des Präsidiums. Derartige Be­

schlüsse des Präsidiums konnten dem RH für die in 

die G~barungsüberprüfung einbezogenen Jahre nicht 

vorgelegt werden. 
I 

30.1.6 Vom 1. Jänner 1978 bis 30. April 1981 

betrug die Soll-Arbeitszeit des Festspieldirektors 
I 

qhne die anteilmäßigen Urlaubstage 851 Arbeitsta-

~e. Der Festspieldirektor war in diesem Zeitraum 

an nur 404 Arbeitstagen in Bregenz anwesend, an 
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447 Arbeistagen (52,5 vH der gesamten Soll-Arbeits­

tage) befand er sich vorwiegend auf Dienstreisen. 

Die Abwesenheit des Festspieldirektors in den er­

sten vier Monaten des Jahres 1981 waren besonders 

häufig. Er befand sich 60 vH seiner Soll-Arbeits­

tage auf Dienstreisen. 

30.2 Der RH wies darauf hin, daß die vielen 

Dienstreisen des Festspieldirektors und die Aufwen­

dungen hiefür auch bei Berücksichtigung der räum­

lichen Situation von Bregenz die Reisetätigkeit 

von künstlerischen Leitern anderer Theater­

unternehmen mit einem ganzjährigen Betrieb bei 

weitem überschritten. Die Reisetätigkeit des Fest­

spieldirektors nahm ein derartiges Ausmaß an, daß 

er sich bereits über die Hälfte seiner Dienstzeit 

außerhalb seines Dienstortes befand. Diese häufi­

gen, zT längeren Abwesenheiten waren nicht zuletzt 

für die vielen Unzukömmlichkeiten maßgebend, die 

bei dieser Gebarungsüberprüfung festgestellt wur­

den. 

Der RH ersuchte, dafür Sorge zu tragen, daß künf­

tig Reisen des Festspieldirektors und die damit 

verbundenen Aufwendungen in einem vertretbaren Rah­

men gehalten werden. 

30.3 In seiner Stellungnahme teilte das Prä-

sidium der Festspielgemeinde die Auffassung des 

RH. Es führte näher aus, daß die Dienstreisen des 

Festspieldirektors, die eine Präsenz von nur 50 vH 

seiner Dienstzeit in Bregenz zur Folge gehabt 

hätten und -Anlaß für eine Reihe der vom RH bemän­

gelten Schwierigkeiten gewesen wären, in diesem 

Umfang nicht zu vertreten seien. Eine Einschrän­

kung dieser Dienstreisen habe das Präsidium schon 

ab Juni 1981 verfügt. Die jeweiligen Dienstreisen 

seien vorher zu beantragen und entsprechend aus­

führlich zu begründen. 
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1980 wurde für Dienstfahrten, die von 

~ediensteten der Festspielgemeinde mit ihren ei-
I 

gienen Kraftwagen durchgeführt worden waren, Kilo-

~etergeld von insgesamt 131 953 S bezahlt. Der An­

t:eil des Festspieldirektors betrug 51 135 S 

(39 vH). 

31.1.2 Im Dienstvertrag des Festspieldirektors 

w.urde festgelegt, daß ihm aufgrund des Fahrtenbu­

ches und der steuerlich zulässigen Kilometergeld­

sätze Autospesen vergütet werden. Der Festspieldi-
I 

r~ktor führte für sein Privatfahrzeug wohl ein 
I 

Fahrtenbuch, die Eintragungen waren jedoch lücken-

haft und gaben keinen Aufschluß über den Zweck der 

Fahrten. Als Fahrziel bzw Fahrtstrecke wurden über­

w~egend "Ortsverkehr", "Bregenz" und einige Orte 

im In- und Ausland angegeben. So hatte der Fest­

spieldirektor in der Zeit vom 18. bis 20. Mai 1980 

e~ne Reise von Bregenz über Salzburg nach Wien 

s0wie von Wien über München nach Bregenz mit der 
i 

Bahn unternommen. Nach den Eintragungen im Fahr-

tenbuch hätte er Teilstrecken jedoch mit seinem 

Kraftwagen durchgeführt. Der Festspieldirektor er­

hielt somit einen Teil der Fahrt doppelt vergütet. 

Er erklärte sich bereit, das Kilometergeld, das 

ihm aufgrund des Fahrtenbuches ersetzt worden war, 

zurückzuzahlen. 
I , 

31.1. 3 Von der Sekretärin des Festspieldirek-

tors wurden monatlich die zu Beginn und zu Ende 

des Monats aufgrund des Fahrtenbuches sich erge­

benden Kilometerstände der Buchhaltung gemeldet, 

wobei die Kilometerdifferenz der Berechnung des 
Krlometergeldes zugrunde gelegt wurde. Diese Mel-

dungen waren jeweils vom Festspieldirektor und vom 
I 

Präsidenten der Festspielgemeinde unterschrieben. 

N~ch den Angaben im Fahrtenbuch betrugen die 

Dienstfahrten 1980 17 045 km, als Privatfahrten 
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wurden 6 019 km ausgewiesen. Diese Angaben schie~ 

rren insoferne unrealistisch, als sich der Fest­

spieldirektor sehr oft und längere Zei tauf Dienst-::: . 

reisen befand. Bei diesen Dienstreisen benütz~ er 

'.fas.t dur,chwegs öffentliche Verkehrsmi ttel.Für.ßi~':~ . 

v'erbleibende Nettoarbeitszeit von durchschnittlich •. 

rd 50 vH der Soll-Arbeitszeit waren die im.di~nst~-

'. Li~he_n T!1teresse ausgewiesenen Kilometer zu.h,och.. "­

. Die Soll-Arbeitszeit des Direktors betrug bspw' 

r9B0251Arbeitstage. An 124 Arbeitstagen~warder: 

Direktor abwesend, so daß er nur 127 Arbeitstage 

,im,Nahbere ich von Bregenz bzw in se inem Büro ver:- '_: i 

btachte •. Da er 1980 nach seinen Angaben 

:für Dienstfahrten zurücklegte, hätte er 

Arbettstag aus dienstlichen Gründen 134 

17 

an 

km 

045 km 

jedem 

zurück-

geleg:t (,' was aber mit den Gegebenhe i ten nicht in 

Einklang stand • 

31.2 Bei einem koordinierten Einsatz der hei...;,· 

den Dienstwagen der Festspielgemeinde hätten ver:­

schiedene Dienstfahrten von Angestellten nicht mit 

ihren privaten Fahrz~.ugen durchgeführt werden müs­

s,en und somit die Bezahlung von Kilometergeld ver­

····mie5:fen~ "bzw verringert werden können. 

.... 

:Die monatliche Verrechnung der Autospesen des Fest­

'~~ie1direktors erfolgte unkontrolliert, weil es in 

A;nbetracht des mangelhaft geführten Fahrtenbuches 

dem Präsidenten nicht möglich gewesen sein konnte, 

zu über,prüfen, ob es sich bei den' vom Festspieldi.:.. 

. rektor v.ermerkten Fahrten tatsächlich um notwendi-

'. ge Dieri·si:fahrten gehandelt hatte. 

~ . -

..,; .... 

:t :,' 

. ~"- .' . 

'-.' ' 

-t.., "', 

'. .. 

. - ~: ',~ 

{. ~. "';"", ... :-
.," ' .. -. 

,,'. ':.~, " ':,; -

Be·i Verwendung eines teilweise privat benützten 

Fahrzeuges verlangt die Finaniverwaltung ~ie ge:­

naue . Führung eines Fahrtenbuches, we i1 nur .danr!.· 

.hinsichtlich der Betriebsfahrten das. am tl ic.hT , Kilo~ 
mete.rgEHd;·als Betr iebsausgabe abgesetzt .w'erden ~ .' 

"': : :.~. : ", 

.. • • '," c ",' .' ': 

',.'. 

,'- ." 
.. ". -~ .. 

,-.; 

.. ~ . 
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kann. Da die Fahrtenbücher des Festspieldirektors 

nicht den Vorschriften entsprechend geführt worden 

waren, wäre das ihm ausbezahlte Kilometergeld, das 

1980 immerhin mehr als 50 000 S betrug, als Vor­

teil aus dem Dienstverhältnis zu versteuern gewe­

sen. Der RH sah sich daher veranlaßt, der FLD für 

Vorarlberg gern § 158 Abs 3 BAO die unterlassene 

Versteuerung des Kilometergeldes bekanntzugeben. 

Der RH empfahl, von Regelungen, wie sie im Vertrag 

des Festspieldirektors enthalten waren, künftig 

abzusehen und Kilometergeld nur in Einzelfällen zu 

vergüten, wenn bei Dienstreisen die Verwendung 

eines privaten Fahrzeuges unumgänglich notwendig 

ist. 

31. 3 Bei der Schlußbesprechung wurde vom 

Kämmerer versichert, daß künftig für einen wirksa­

meren Einsatz der Dienstwagen gesorgt werde. Der 

Festspieldirektor erklärte, sein Fahrtenbuch in 

Hinkunft genauer und übersichtlicher zu führen. 

32.1 Drei weiblichen Bediensteten der Fest-

spielgemeinde wurden aufgrund von Aktenvermerken 

des Festspieldirektors Vergütungen für die Fahrten 

vom Wohnort zum Dienstort und zurück gewährt. Um 

diese Fahrtkostenvergütungen unversteuert verein­

nahmen zu können, wurden diese Bediensteten nach 

ihren Angaben vom seinerzeitigen Kämmerer verhal­

ten, Kilometergeldabrechnungen über Dienstfahrten, 

die s.ie tatsächlich nicht durchgeführt hatten, vor­

zulegen. 

32.2 Der RH bemängelte diese Art der Abrech-

nung zur Vermeidung der Versteuerung. Der FLD für 

Vorarlberg wurde hievon gern § 158 Abs 3 BAO Mittei­

lung gemacht. 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 99 von 162

www.parlament.gv.at



- 100 -

32.3 Die Buchhaltung der Festspielgemeinde hat 

die Nachversteuerung dieser Vergütungen (59 629 S) 

bereits in die Wege geleitet. 

33.1.1 Auf dem Konto "Repräsentationsausgaben" 

waren nicht alle Aufwendungen für repräsentative 

Zwecke erfaßt. Aufwendungen, die aus Repräsenta­

tionsgründen anfielen, wurden auf mehreren Konten 

verrechnet, in den Voranschlägen und in den Rech­

nungsabschlüssen aber nicht als solche ausgewie­

sen. Auf dem Konto "Repräsentationsausgaben" 

wurden 1977/78 89 570 S, 1978/79 89 460 Sund 

1979/80 258 910 S verrechnet. Insgesamt aber be­

trugen die Aufwendungen für Repräsentationszwecke 

1977/78 116 620 S, 1978/79 152 770 Sund 1979/80 

354 360 S, so daß die Mehraufwendungen gegenüber 

dem Konto "Repräsentationsausgaben" 1977/78 

27 050 S, 1978/79 63 310 Sund 1979/80 95 450 S 

betrugen. 

Der RH führte zum Vergleich an, daß der Bundesthea­

terverband 1980 Repräsentationsausgaben von insge­

samt 249 410 S getätigt habe. Von diesem Betrag 

entfielen 90 180 S auf das Generalsekretariat, 

80 560 S auf die Staatsoper, 58 610 S auf das Burg­

theater und 20 060 S auf die Volksoper. Während 

1979/80 die Repräsentationsaufwendungen der Fest­

spielgemeinde 354 360 S betrugen, fand bspw das 

Bundesministerium für Inneres mit allen Dienststel­

len mIt rd 275 000 S das Auslangen. Ein Vergleich 

mit' dem größten Theaterunternehmen in den Bundes­

ländern, das ganzjährig ein Opern- und ein Schau­

spielhaus mit einigen Nebenspielstätten bespielt, 

zeigte, daß dieses 1980 für Repräsentationszwecke 

rd 60 700 S aufgewendet hatte. 
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33.1.2 1978 beschloß das Präsidium der Fest-

spielgemeinde, im Hinblick auf Sparmaßnahmen keine 

Premierenempfänge zu Lasten der Mittel der Fest­

spielgemeinde mehr durchzuführen. Einem Akten­

vermerk des Festspieldirektors vom August 1978 war 

jedoch zu entnehmen, daß das Präsidium in Abände­

rung dieses Beschlusses ab 1978 wieder Premieren­

feiern eingeführt hatte, weil es sich erwiesen 

hätte, daß diese Feiern für den unmittelbaren 

Kontakt mit den an den Festspielen Mitwirkenden 

wichtig seien. Für fünf Premierenfeiern im Juli 

und August 1980 wurden insgesamt 56 443S 

- ungefähr soviel hatte das Burgtheater für das 

ganze Jahr 1980 für Repräsenationszwecke zur Ver­

fügung - aufgewendet. Zwei Abschlußfeiern für das 

technische Personal im August 1980 waren mit Auf­

wendungen von 8 667 S verbunden. Im Juli und 

August 1980 wurden aus Anlaß der sechs Orchester­

konzerte sechs Empfänge abgehalten, wofür Aufwen­

dungen von 32 442 Sanfielen. 

33.1.3 Arbeitsessen und Regiebesprechungen wur-

den vorwiegend in Gaststätten und Restaurants der 

gehobenen Preisklasse abgehalten. 1980 fanden sich 

19 Rechnungen renommierter Gaststätten über Ar­

beitsessen und Bewirtungen anläßlich von Regie­

besprechungen. An Bewirtungen aus Anlaß von Regie­

besprechungen nahmen oftmals mehr Angehörige der 

Festspielgemeinde teil als Regisseure und Ausstat­

ter. Auch die Gattin des Festspieldirektors nahm 

1980 an 16 Besprechungen, die mit Essenseinladun­

gen verbunden waren, teil. 

33.2 Wenn auch die große Steigerung der Auf-

wendungen für Repräsentation im Geschäfts-

jahr 1979/80 mit der Eröffnung des neuen Festspiel­

hauses zusammenhing, hätte die Festspielgemeinde 
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dennoch mit wesentlich geringeren Mitteln das Aus­

langen finden müssen. Daß die Festspielgemein-

de 1980 um rd 100 000 S mehr für Repräsentations­

zwecke aufwendete als der Bundestheaterverband und 

um rd 80 000 S mehr als ein Bundesministerium mit 

sämtlichen Dienststellen, zeigte, daß der Fest­

spielgemeinde ein Maßhalten bei der Verwendung 

öffentlicher Mittel fremd war. Der RH hielt eine 

repräsentative Veranstaltung anläßlich der Eröff­

nung der Festspiele für ausreichend und wandte 

sich entschieden gegen die Feiern nach jeder 

Premiere und insb nach jedem Orchesterkonzert. 

Wäre der Beschluß des Präsidiums von 1978 aufrecht 

geblieben, hätten allein 1980 rd 100 000 S erspart 

werden können. 

Wenn bei bestimmten repräsentativen Veranstaltun­

gen (zB Eröffnung der Festspiele) auch die Ehe­

frauen von Funktionären eingeladen werden, ent-

spricht dies den gesellschaftlichen Gepflogenhei­

ten. Die Teilnahme von Ehegattinnen an Besprechun­

gen bzw Pressekonferenzen hielt der RH jedoch für 

entbehrlich. Er wies darauf hin, daß im Zuge von 

Besprechungen Bewirtungen und Essenseinladungen in 

Restaurants zu Lasten der Vereinsmittel grund­

sätzlich unterbleiben sollten. Die Funktionäre und 

leitenden Angestellten hätten derartige Besprechun­

gen in den modernen Büroräumen des neuen Festspiel­

hauses abzuhalten. Der RH empfahl, künftig auf 

mehr ~parsamkeit zu achten. Im Hinblick auf die fi­

nanzielle Situation der Festspielgemeinde als aus 

öffentlichen Mitteln erhaltener Verein sollte künf­

tig bei Aufwendungen für repräsentative Zwecke 

größte Zurückhaltung geübt werden. Die Tatsache, 

daß ein relativ kleiner Verein für die Repräsenta­

tion derart hohe Beträge verwenden konnte, war ein 

Zeichen dafür, daß nicht nur die interne Kontrolle 
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untauglich war, sondern daß auch jene Kontrolle ge­

fehlt hatte, die der Bund, das Land Vorarlberg und 

die Landeshauptstadt Bregenz hinsichtlich der För­

derungsmittel hätten ausüben sollen. 

33.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde 

teilte die Auffassung des RH, daß gegenüber den 

bisherigen Repräsentationsaufwendungen erhebliche 

Einsparungen zu erfolgen hätten und daß die Auf­

wendungen für Repräsentationszwecke künftig in 

vollem Umfang und entsprechend übersichtlich auf 

nur einem Konto nachzuweisen seien. Der Festspiel­

direktor erklärte die Teilnahme seiner Gattin mit 

den guten Kontakten, die sie sich im Laufe der 

Jahre zu den verschiedenen Journalisten und Künst­

lern erworben hätte. Er sagte zu, nachträglich 

einen Kostenersatz (4 450 S) zu leisten. Seitens 

des Präsidiums wurde erklärt, daß in Hinkunft 

Ehefrauen nicht mehr an Besprechungen bzw Kon­

ferenzen teilnehmen würden. 

34.1.1 1980 fanden sich 24 Rechnungen über Re-

präsentationsausgaben, die den Bereich Werbung und 

Presse betrafen. Die Ausgaben hiefür betrugen rd 

40 000 S, wobei der Großteil a.uf Bewirtungen ent­

fiel; der geringere Teil betraf Geschenke. Bespre­

chungen, Pressekonferenzen - in einem Fall mit ins­

gesamt nur sechs Teilnehmern - fanden vielfach in 

Restaurants der gehobenen Preisklasse statt. So 

war bspw einer Rechnung vom Februar 1981 eines re­

nommierten Restaurantbetriebes in Bregenz zu ent­

nehm"en, daß bei einem Ball im Zusammenhang mit 

einer Einladung von Preisträgern eines vom Werbe­

chef veranstalteten Verkäuferwettbewerbs insgesamt 

zehn Personen auf Kosten der Festspielgemeinde 

speisten. Außer den vier Preisträgern nahmen an 

diesem Esseri der Festspieldirektor, seine Ehefrau, 

der Presse- und Werbechef sowie drei von letzterem 
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eingeladene Bekannte teil. Erst während der Geba­

rungsüberprüfung leisteten der Festspieldirektor 

für die Konsumation seiner Ehegattin und der 

Presse- und Werbechef für die Konsumation seiner 

drei Bekannten entsprechende Ersätze. 

34.1.2 Viele Belege über Repräsentationsaufwen-

dungen waren mangelhaft adjustiert. So fehlten 

überwiegend Angaben über den Anlaß bzw den Grund 

der Repräsentation. Der Festspieldirektor gab auf 

den Rechnungen über Essenseinladungen weder die Na­

men noch die Anzahl der Teilnehmer an. Erst auf­

grund nachträglicher Angaben war es möglich, zumin­

dest für ein Kalenderjahr (1980) eine Beurteilung 

der Repräsentationsaufwendungen vorzunehmen. 

34.2 Der RH hielt die Repräsentationsaufwen-

dungen im Bereich der Presse und Werbung für zu 

hoch. Er hat bereits in seinem Bericht von 1972 

empfohlen, in diesem Bereich Einsparungen vorzu­

nehmen. So hätten Besprechungen und Pressekonfe­

renzen mit nur wenigen Teilnehmern in den Büroräu­

men des Werbechefs abgehalten werden können. Hin­

sichtlich der Adjustierung der Belege empfahl der 

RH, Formblätter aufzulegen, auf denen die wesent­

lichsten Daten der Repräsentationsanlässe zu ver­

merken wären. Diese Formblätter sollten den ent­

sprechenden Rechnungen angeschlossen werden. 

Diese~ Anregung wurde noch während der Gebarungs­

überprüfung entsprochen. 

Sonstiger Sachaufwand 

Im Bereich der Verwaltung und Technik 
standen zwei Kraftfahrzeuge im Einsatz, 
deren Verwendung unwirtschaftlich war. 
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Die Fernsprechgebühren der Festspielge­
meinde waren zu hoch. Versicherungen 
für Räume und Einrichtungen waren dop­
pelt abgeschlossen worden. Eine Unter­
nehmensberatung legte gegen ein Honorar 
von 4 000 DM einen lediglich vier Seiten 
umfassenden Bericht vor. 

Bei der Festspielgemeinde standen zwei 

Kraftfahrzeuge in Verwendung; ein 1978 angeschaff­

ter Transporter und ein 1976 angekaufter Kombina­

tionskraftwagen. Die geringen Jahresfahrleistungen 

des Transporters (1980 5 512 km) bei einem durch­

schnittlichen Treibstoffverbrauch von 20,6 1 pro 

100 km ließen erkennen, daß die Anschaffung des 

Transportfahrzeuges ohne entsprechende Bedarfser­

hebung erfolgt war. Der Kombinationskraftwagen wur­

de von der Presse- und Werbeabteilung sowie für 

Posttransporte verwendet. Von 1978 bis April 1981 

wurden für dessen Wartung, Reparaturen und Ersatz­

teile insgesamt 72 394 S aufgewendet, wovon allein 

auf 1980 41 557 S entfielen. Mit beiden Kraftfahr­

zeugen wurden fallweise auch Privatfahrten durchge­

führt, für die von den Benützern keine Ersätze ge­

leistet worden waren. 

35.1.2 Die Fahrtenbücher beider Fahrzeuge waren 

derart mangelhaft geführt, daß sie über den tat­

sächlichen Einsatz der Fahrzeuge keinen Aufschluß 

geben konnten. Von Juni bis November 1980 war für 

den Kombinationskraftwagen überhaupt kein Fahrten­

buch-geführt worden. 

35.2 Der RH bezeichnete die Reparatur- und 

Wartungskosten von rd 72 000 S für den Kombina­

tionskraftwagen als überdurch 9chnittlich hoch. Er 
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wies weiters darauf hin, daß Fahrtenbücher so ge­

fü;J:itt ,werden' soll ten, daß sie entsprechende Anga-. 

ben' über die einzelnen Fahrten (Fahrzweck, Fahr-" 

ziel, Personen) enthalten. Der RH trat für eine 

mindestens monatliche Kontrolle der Fahrtenbücher 

ein. 

,Im übrigen hielt· der RH angesichts der steig~nden 

. ;'l'l?-elbstoff...,. .und Versicherungskosten die Heran~ie-
,-, ~. ".' , . . '. '. 

IHmgyon Speditionsfirmen, Taxis oder im. Einzel- . 

fall die Zahlung von Kilometergeld für die Benü t­

zung von Privatfahrzeugen der Angestellten für 

zweckmäß iger als die HaI tung von Dienstfahrzeu(~J:~n}~<' 

35 .• 3 Das Präsidium der Festspielgemeinde'~r;... 

klärte, hinsichtlich des Einsatzes und Unterhaltes 

. der. beiden Kraftfahrzeuge entsprechende Bedarfser­

hebungen durchzuführen. 

36.1.1 In den Geschäftsjahren 1977/78 bis 

1979/80 wurden bei der Festspielgemeindeviele 

Hauptanschlüsse, hohe Telefongebühren (211 OOU S 

;p1$ 352.000 S) und eine Steig~rung der Telefon­

.... ';':gebüh~en um 141 000 S (66,4 vH) festgestell t. 

' .. ' .. 
·,:wiiÜ~I:ehddie Telefongebühren bei der Festspielge­

)''nEdnde .im Geschäftsjahr 1979/80 rd 352 000 S be,..,. 

trugen, beliefen sich die Telefongebühren im Spiel;-:­

jahr 1979/80 bei. einem Vierspartentheater in:'Kärn-. 

~en, c;1as" zehn ·Monate lang bespielt wird un.d :j.~flr;';' 

.:' . 

,; 1 ichrq.2'O Neuinszenierungen herausbring;-t,'~aU:f 

~56.ßÖO S. Im Hinblick auf die wesentlichc;üm~ang;'"\ 

.• r:eiqh~ren Aufgaben dieses Theater\,ln terne'hmen$ . 

waren':die. Telefongebühren der Festspielgerile*nde <un:-· 

verhäl tnismäß ig hoch. Die Telefongebühren;~i"ne's 
Theaterunternehmens in Wien betrugen in de1:' Spiel...,. 

. . '.! .. ,. 

zeit 1979/80 218 000 S. Die Direktion. dieses 

,. ." 

:' ~. 

.' . .';> 

" ~ . 

.... ; 

"':-, 

.. ; .. 

~ . .' .,..... ~. 

.', 

.. ;., 

'.: 'e 

.', . 
..•. ):.- " 

'., 

. ". ,~ 

.... :,i"' 

~ . . . 
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Theaterunternehmens hatte nicht nur Gespräche in­

nerhalb der Bundeshauptstadt und mit Teilnehmern 

in größeren städten in der Bundesrepublik Deutsch­

land, sondern im Zusammenhang mit der Inszenierung 

von Musicals vielfach auch Ferngespräche mit 

Stellen in den USA zu führen. Beim zweitgrößten 

Theaterunternehmen in österreich betrugen in der 

Spielzeit 1979/80 die Telefongebühren für das 

Opernhaus, in dem die Intendanz, die Verwaltungs­

direktion, das Verwaltungspersonal und ein Teil 

der Werkstätten untergebracht sind, 213 800 S. Die 

Telefongebühren beim Schauspielhaus beliefen sich 

auf 128 000 S, so daß bei diesem Theaterunterneh­

men in der Spielzeit 1979/80 Telefongebühren von 

insgesamt 341 800 S anfielen. Da im Opernhaus von 

der Intendanz überwiegend ohne Einschaltung einer 

Künstleragentur vielfach Sänger aus dem Ausland 

engagiert wurden, waren zahlreiche Telefonate mit 

dem Ausland erforderlich. Die Telefongebühren die­

ses Theaterunternehmens lagen aber noch immer un­

ter jenen der Festspielgemeinde, die im übrigen 

die Künstlerengagements fast ausschließlich über 

eine Künstleragentur durchführen ließ. 

36.1.2 In den Jahren 1978 bis 1980 war bei 

insgesamt acht Hauptanschlüssen die Grundgebühr 

erheblich höher als die jeweilige Sprechgebühr. 

Einer Sprechgebühr von 10 534 S stand eine Grund­

gebühr von 22 779 S gegenüber. Erst 1980 wurden 

fünf ~auptanschlüsse abgemeldet, so daß sich die 

Zahl der 21 Hauptanschlüsse der Festspielgemeinde 

auf 16 verringerte. 

36.1.3 Für sogenannte "Geheimnummern", für die 

Zuschlagsgebühren anfielen, wurden monatelang 

Grundgebühren bezahlt, ohne daß auch nur ein Ge­

spräch geführt worden war. 
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36.1.4 Von den meisten Nebenstellen im Fest-

spielhaus war es möglich, im Wege des Selbstwähl­

verkehrs überlandgespräche zu führen. Einer Dienst­

anweisung des Festspieldirektors vom Februar 1980 

zufolge sollten private Telefongespräche nur 

ausnahmsweise und kurz geführt werden. Längere 

Gespräche sollten in der Telefonzentrale angemel­

det und verrechnet werden. Dieser Anweisung wurde 

offenbar keine Folge geleistet, weil einerseits 

keine Einnahmen aus Privatgesprächen verrechnet 

worden waren, andererseits nicht anzunehmen war, 

daß die Bediensteten der Festspielgemeinde keine 

privaten überlandgespräche geführt hätten. 

36.2 Abgesehen von den überhöhten Telefon­

kosten bemängelte der RH, daß zu viele Hauptan­

schlüsse vorhanden waren, was sich dadurch zeigte, 

daß bei acht Hauptanschlüssen jahrelang die Grund­

gebühr erheblich höher war als die Sprechgebühr. 

Daß es im Festspielhaus möglich war, von den mei­

sten Nebenstellen im Selbstwählverkehr Überlandge­

spräche zu führen, trug sicher nicht zu einer Sen­

kung der Telefonkosten bei. Der RH empfahl daher, 

durch vermehrte Fernwahlsperren, durch eine Ver­

ringerung der Hauptanschlüsse, durch die Kündigung 

der "Geheimnummern" und durch eine sparsamere Be­

nützung der Telefone die Telefongebühren wesent­

lich zu verringern. 

36.3 . Das Präsidium der Festspielgemeinde gab 

hiezu bekannt, im Interesse einer Einsparung die 

Zahl der erforderlichen Hauptanschlüsse festzu­

stellen und Fernwahlsperren einbauen zu lassen. 

"Geheimnummern" würden auf ihre Notwendigkeit über­

prüft. 
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37.1 Die Einrichtung des Raumes, der im 

Festspielhaus für den Kartenvorverkauf dient, war 

bei zwei Versicherungsunternehmen gegen Feuer ver­

sichert. Die Einrichtung des Festspielhauses wurde 

gleichfalls zweimal gegen Einbruch versichert. 

Ebenso wurden zwei Versicherungen gegen Raub und 

räuberische Erpressung abgeschlossen. Die jähr~ 

lichen zusätzlichen Prämien für diese Doppelver­

sicherungen betrugen rd 16 000 S. 

37.2 Der RH empfahl, überflüssige Versiche-

rungsverträge ehest aufzulösen. Die Festspielge­

meinde hat bereits die Auflösung der unnötigen Ver­

sicherungsverträge veranlaßt. 

38.1 Auf Vorschlag eines Funktionärs der 

Festspielgemeinde wurde eine Firma in der Bundes­

republik Deutschland mit der Durchführung einer 

Analyse der Verwaltungsstruktur sowie mit der Er­

arbeitung von Einsparungsvorschlägen beauftragt. 

Im August 1980 legte diese Firma gegen ein Honorar 

von 4 000 DM einen lediglich vier Seiten umfassen­

den Bericht vor, in dem im wesentlichen die Erstel­

lung eines Organisationskonzeptes und der Einsatz 

einer EDVA vorgeschlagen wurde, wobei sich die 

Firma bereit erklärte, um ein Honorar von 

50 000 DM bis 60 000 DM ein entsprechendes Konzept 

zu erstellen. Rationalisierungs- oder Einsparungs­

maßnahmen wurden von der Festspielgemeinde auf­

grund dieses Berichtes nicht getroffen. 

38.2 Nach Meinung des RH hätte es auch von 

der Leitung der Festspielgemeinde erkannt werden 

müssen, daß für Einsparungen ein entsprechendes 

Organisa tionskonzept erforderl ich is·t. Der Aufwand 

für den Beratungsauftrag, der für die Festspiel­

gemeinde keine positiven Folgen zeitigte, hätte 

daher erspart werden können. 
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Vergabewesen 

Die von der Festspielgemeinde beschlos­
sene Vergabeordnung wurde nur in weni­
gen Fällen eingehalten. Mitglieder des 
Bauausschusses sollten nicht gleichzei­
tig leitende Angestellte anbietender 
Firmen sein. Für Lieferungen und Leistun­
gen sollten verstärkt inländische Firmen 
herangezogen werden. 

39.1 In einer Sitzung des Hauptausschusses im 

Jänner 1976 wurde für die Vergabe aller Lieferun­

gen und Leistungen technischer Art eine Vergabeord­

nung beschlossen. Diese Vergabeordnung enthielt Be­

stimmungen über die Einholung von Angeboten, die 

Durchführung von Ausschreibungen, die Prüfung von 

Angeboten und die Zuschlagserteilung. 

39.2 Diese Vergabeordnung wurde in zahlrei-

chen Fällen nicht bzw nur unzureichend eingehal­

ten. Uberdies wurden bei öffentlichen Ausschreibun­

gen gewisse Firmen schon vor der Veröffentlichung 

von Ausschreibungen~in den Vorarlberger Tageszei­

tungen zur Abgabe eines Angebotes eingeladen. Auch 

das Präsidium der Festspielgemeinde hielt die 

Bestimmungen der Vergabeordnung nicht ein. So 

wurde der Auftrag zur Herstellung von Ehrenringen 

und goldenen Ehrennadeln (Wert rd 160 000 S) ohne 

Gegenangebote vergeben. 

40.1.1 Seit Gründung des Bauausschusses im Jah-

re 1975 war ein Mitglied, das ab 1979 zum Obmann 

dieses Ausschusses gewählt wurde, gleichzeitig als 

Baumeister bei einer für die Festspielgemeinde in 

erheblichem Ausmaß tätigen Baufirma beschäftigt. 
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Die gleichzeitige Ausübung beider Tätigkeiten yer­

schaffte dieser Baufirma Vorteile, die keiner ande­
ren anbietenden Firma zugute kamen. So wurde die­

ser Baufirma ein Auftrag von rd 300 000 S über den 
Bau der Seebühne (1978) erteilt und ihr zugebil­

ligt, daß sie ein schriftliches Angebot nachrei­

chen könne. 

40.1.2 Weiters vertrat dieses Ausschußmitglied 

mehrmals die Ansicht, daß sich Ausschreibungen 

nicht lohnten, weil entweder die Aufträge zu klein 

wären oder das Ergebnis der Ausschreibung unter Um­

ständen höhere Preise zeitigte als die von ihm ver­

tretene Baufirma angeboten hatte. 

40.1.3 1979 wurde" dieser Baufirma vom Bauaus-

schuß der Zuschlag für den Aufbau und den Abbau 
der Seebühne erteilt. Der zu dieser Zeit bereits 
zum Obmann des Bauausschusses gewählte Mitarbeiter 

der Baufirma bestätigte rd zwei Monate danach das 
diesbezügliche Auftragsschreiben der Festspielge­

meinde und bedankte sich für die Auftragsertei­

lung. 

40.2 Nach Ansicht des RH waren die Tätigkeit 

bei einer Baufirma als Auftragsnehmerin der Fest­
spielgemeinde und die Mitgliedschaft im Bauaus­

schuß unvereinbar. Der RH verkannte zwar keines­
wegs die Zweckmäßigkeit, als Mitglieder von Unter­
ausschüssen auch Fachleute aufzunehmen, er empfahl 
jedoch, künftig in den Bauausschuß keine Mitarbei­

ter von anbietenden Firmen aufzunehmen. Im übrigen 

war die Wahl zum Obmann des Bauausschusses durch 

den Bauausschuß statutenwidrig erfolgt, weil gern 

§ 10 Pkt 5 der Satzung die Obmänner von Unteraus­

schüssen vom Hauptausschuß bestellt werden müssen. 
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41.1 Die Aufträge für die Herstellung der De­

korationen und Kostüme der Opernproduktionen sowie 

deren Transporte wurden ausschließlich durch den 
Festspieldirektor vergeben. Von den gesamten Auf­

trägen in Höhe von 3,4 Mill S wurden an" italieni­

sche Firmen rd 3,3 Mill S, an österreichische Fir­

men hingegen lediglich rd 0,1 Mill S (rd 3 vH des 
gesamten Auftragsvolumens) vergeben. 

Für die Dekorationen für das "Spiel auf dem See" 

wurden in den Geschäftsjahren 1977/78 und 1979/80 

vom Technischen Leiter Aufträge in Höhe von rd 

1 Mill S lediglich aufgrund der Empfehlung des Büh­
nenbildners an eine Schweizer Firma vergeben. 

41.2 Nach Ansicht des RH sollte versucht wer-

den, vermehrt österreichische Firmen heranzuzie­
hen. Insb wandte sich der RH dagegen, daß die 

Transporte Jahr für Jahr fast ausschließlich von 
italienischen Speditionen durchgeführt worden wa­

ren. Die Festspielgemeinde sollte die Möglichkeit 
des Transportes mit den vereinseigenen Kulissenan­

hängern prüfen. Auch für das Ausleihen der Kostüme 

für "La Cenerentolan 
- die Leihgebühr betrug rd 

560 000 S - und für die Herstellung von Dekoratio-
nen hätten bei Firmen in österreich Offerte einge­

holt bzw die Fundusbestände anderer österreichi­
scher Theater oder Festspiele herangezogen werden 

können. 

42.1 Für die Vergabe der Aufträge für den 

Druck der Hauptprospekte und Festschriften wurden 
keine öffentlichen Ausschreibungen und teilweise 
nicht einmal beschränkte Ausschreibungen durchge­

führt. Gegenangebote wurden dem RH erst nach der 
Schlußbesprechung vorgelegt. 
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42.2 Der RH empfahl, auch bei der Vergabe von 
Druckaufträgen die Bestimmungen der Vergabeordnung 
einzuhalten. 

43.1 In den Geschäftsjahren 1977/78 und 

1978/79 wurden jährlich drei Firmen zur Abgabe 

eines Angebotes über die Lieferung von Holz aufge­

fordert. Den Auftrag erhielt immer dieselbe Firma, 

obwohl die beiden anderen Firmen teilweise günsti­

gere Angebote vorgelegt hatten. 

Die zwei in den Geschäftsjahren 1977/78 und 

1978/79 nicht mit einem Zuschlag beteilten Firmen 
legten im Geschäftsjahr 1979/80 keine Angebote 
mehr vor, so daß andere Firmen zur Anbotlegung _ 

aufgefordert wurden, was zeigte, daß mehr als drei 
Firmen in der Lage g"ewesen wären, über die Liefe­

rung von Holz Angebote vorzulegen. 

43.2 Der ~H empfahl daher, die Lieferung von 

Holz künftig auszuschreiben, um einerseits allen 

in Frage kommenden Lieferfirmen die Möglichkeit 

zur Abgabe von Angeboten zu geben und andererseits 

einen überblick über die möglichen Lieferanten und 

deren Preise zu erhalten. 

44.1 Für den Aufbau und den Abbruch der See-
bühne wurden in der Spielzeit 1977/78 rd 559 500 S 

bezahlt. Lediglich rd 23 vH der vergebenen Aufträ­

ge wurden beschränkt ausgeschrieben, rd 77 vH wur­

den freihändig vergeben. Rd 91 vH der vergebenen 

Auft~äge (rd 507 000 S) wurden von der bereits er­

wähnten Baufirma ausgeführt. 

IrnGeschäftsjahr 1978/79 wurde hinsichtlich der 

Vergabe der Bauarbeiten für die Seebühne eine öf­

fentliche Ausschreibung vorgenommen. Es langten 

vier Angebote ein. Der Auftrag über rd 260 000 S 

wurde zur Gänze an die bereits erwähnte Baufirma 
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vergeben, obwohl andere Firmen teilweise günstige­

re Angebote vorgelegt hatten. Diese Vergabe wurde 

vom Technischen Leiter damit begründet, daß mi t 

dieser Baufirma gute Erfahrungen gemacht worden 

seien. 

44.2 Der RH machte darauf aufmerksam, daß der 

Zweck einer öffentlichen Ausschreibung die Ermitt­

lung des Bestbieters se i. Wenn andere Firmen, de­

nen im übrigen zumindest bereits teilweise Aufträ­

ge erteilt worden waren, günstigere Angebote vorle­

gen, sollte davon auch Gebrauch gemacht werden. 

45.1 Im Geschäftsjahr 1979/80 waren für die 

Seebühne und für die Bühne des Festspielhauses Bau­

arbeiten durchzuführen. Nur rd 61 vH der Auftrags­

summe (rd 880 000 S) waren ausgeschrieben worden. 

Die Lieferungen und Leistungen für die beiden Büh­

nen wurden zu rd 59 vH der erwähnten Baufirma und 
zu rd 41 vH von einer zweiten Firma durchgeführt. 

Die meisten von der Baufirma ausgestellten Rechnun­

gen waren vom Obmann des Bauausschusses in seiner 

Eigenschaft als Mitarbeiter dieser Baufirma unter­

fertigt. Diese Baufirma legte auch zwei sogenannte 
Verdienstausweise über insgesamt rd 270 000 S vor, 
die von der Festspielgemeinde bezahlt wurden. In 

der Abrechnung wurden die in den Verdienstauswei­

sen angeführten Arbeiten nochmals verrechnet und 

von der Festspielgemeinde ebenfalls bezahlt. Erst 

bei der Überprüfung durch den Wirtschaftsprüfer 

wurde diese Doppelzahlung entdeckt und von der Bau­

firma eine Rückzahlung verlangt. 

45.2 Daß auch 1979)80 nur ein Teil der für den 

Bau der beiden Bühnen notwendigen Lieferungen und 
Leistungen ausgeschrieben worden war, entsprach 

nicht der Vergabeordnung. Durch eine mangelhafte 
Anweisungskontrolle - sowohl der Technische Leiter 

t.. __ 
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als auch der Festspieldirektor hatten die Ver- . 

dienstausweise und die Bauabrechnungen für sach­

lich richtig befunden - war eine Doppelanweisung 
eines erheblichen Betrages ermöglicht worden. 

46.1 Die Lieferungen und Leistungen für den 

Bau der Seebühne im Geschäftsjahr 1980/81 wurden 
im Oktober 1980 öffentlich ausgeschrieben. Nach Er­
öffnung der Angebote wurden jedoch nur einer der 
beiden Firmen, die Angebote vorgelegt hatten, Ein­

zelheiten über die zunächst nur global ausgeschrie­
benen Positionen bekanntgegeben und diese Firma 
aufgefordert, ein diesbezügliches Angebot zu er­
stellen. Aufgrund der nunmehr bekannten Einzelhei­

ten konnte diese Firma den im ursprünglichen An­
gebot angeführten Preis von 460 S je m2 auf 186 S 

je m2 herabsetzen. Aus welchem Grund der zweiten 
Firma, die ursprünglich einen Preis von 490 S 

je m2 angeboten hatte, keine weiteren Einzelheiten 
mehr bekanntgegeben worden waren bzw kein weiteres 
Angebot von ihr verlangt worden war, konnte dem RH 
nicht erklärt werden. 

46.2 Der RH wies darauf hin, daß bei einer öf-

fentlichen Ausschreibung alle einschlägigen Un.ter­
nehmen aufgefordert werden sollten, Angebote für 

genau beschriebene Lieferungen und Leistungen ein­
zureichen. Wenn eine öffentlichen Ausschreibung in 
der Weise durchgeführt werde, daß durch eine glo­
bale Leistungsbeschreibung die Abgabe genauer Ange­

bote unmöglich gemacht und nachträglich die Unter­
lagen nur einer Firma mit der Aufforderung zu 
einer weiteren Angebotslegung bekanntgegeben 
würden, so verkenne die Festspielgemeinde den 
Zweck einer öffentlichen Ausschreibung. 

;r.----
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47.1 Vorn Technischen Leiter wurden Wirtschafts-
güter des abnutzbaren Anlagevermögens ohne öffent­

liche oder beschränkte Ausschreibung bzw ohne Ein­
holung von Vergleichsangeboten angekauft. 1978/79 

erreichten diese Aufträge rd 1,4 Mill S, 1979/80 

immerhin noch 0,7 Mill S. 

47.2 Der RH empfahl, künftig für sämtliche Be-

stellungen der Festspielgemeinde die Bestimmungen 
der Vergabeordnung anzuwenden. Ein entsprechender 

Beschluß sollte im Interesse eines ordnungsgemäßen 
Vergabewesens von den zuständigen Organen der Fest­

spielgemeinde gefaßt werden. 

47.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde be-

stätigte die Kritik des RH, daß Bestimmungen der 

Vergabeordnung nicht eingehalten worden waren. 

48.1 In einem Vorbericht über eine im Okto-

ber 1980 vorn Kontrollausschuß der Festspielgemein­

de vorgenommene überprüfung der Gebarung wurde ua 

bemerkt, daß das Vergabewesen der Festspielgemein­

de kaum geregelt sei und die meisten Bestellungen 

ohne Angebot bzw bei vorhandenen Angeboten ohne Ge­

genangebote und teilweise ohne Bestellscheine nur 

mündlich erfolgt wären. 

In einer vorn Festspieldirektor und einern Vizepräsi­

denten unterzeichneten Stellungnahme wurde entgeg­
net, daß eine Vergabeordnung, die im technischen 

Bereich lückenlos eingehalten werde, beschlossen 

worden seLIm übrigen wären alle öffentlichen und 

beschränkten Ausschreibungen sowie Offerteinholun­
gen zusammengestellt und vorn Obmann des Bauaus­

schusses kontrolliert worden. Eine gleichlautende 

Stellungnahme lag auch vorn Kämmerer vor. 
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In einem Schreiben vom Februar 1981 verlangte der 
Obmann des Bauausschusses vom Obmann des Kontroll-

, . 
ausschusses mit dem Hinweis~ daß sämtliche Verga-
ben für die Bauarbeiten der Seebühne ausgeschrie­
ben worden seien, eine Richtigstellung des Kon­
trollberichtes. 

48.2 Der RH stellte hiezu fest, daß zwar eine 
Vergabeordnung beschlossen worden war, diese aber 
nur für den technischen Bereich gegolten habe. Für 
alle anderen Bereiche - eine eindeutige Zuordnung 
zu den einzelnen Bereichen war nicht gegeben -
fehlten Vergaberichtlinien. Die Behauptungen der 
Vereinsfunktionäre, daß alle Auftragsvergaben für 

den Bau der Seebühne ausgeschrieben worden seien, 

trafen nicht zu. Durch eine Berichtigung des Kon­
trollberichtes wäre daher die tatsächliche Vergabe­

praxis nicht aufgezeigt worden. 

Werbung und Pressebetreuung 

49.1.1 

Für ein weit überhöht~s Jahrespauschale 
von 500 000 S wurde ein Leiter für die 
Werbung und die Pressebetreuung ver­
pflichtet, dessen Werbernaßnahmen nicht 
immer ziel führend erschienen. Die 
Dienstreisen des Werbechefs, seine Aus­
gaben im Zusammenhang mit Pressekonfe­
renzen und der Einsatz von zusätzlich 
drei Vertretern für Zwecke der Werbung 
und Pressebetreuung waren weitere An­
lässe zur Kritik. 

Beim Auslaufen des befristeten Vertrages 

eines mit Presse- und Werbeagenden betrauten Be­
diensteten berichtete der Festspieldirektor dem 

',. 
i; 
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Präsidium im August 1977, daß sich der Bedienstete 

bewährt, seine Arbeit mit Fleiß und Genauigkeit 

durchgeführt und Ordnung im Bereich der Werbung 

geschaffen habe. Bei einer Verlängerung seines Ver­

trages stelle sich der Bedienstete ein Monatsge­
halt von 14 000 S vor, was aber für die Festspiel­

gemeinde ein zu hoher Betrag sei. Da der Bedien­

stete mit dem vom Präsidium in der Folge angebote­

nen Monatsgehalt von höchstens 11 000 S bis 
12 000 S nicht einverstanden war, kam es zu keiner 

Vertragsverlängerung. Im November 1979 schlug der 
Festspieldirektor dem Präsidium einen ihm bekann­
ten Filmproduzenten als Werbechef vor. 

Da für diese Anstellung im Budget nicht vorgesorgt 

war, verlangte das Präsidium, die Anstellung solle 

so durchgeführt werden, daß nur ein kleines Grund­

gehalt gezahlt und eine entsprechende Provision 

vereinbart werde. Nachdem sich der Festspieldirek­

tor mehrfach für die Einstellung seines Bekannten 

ausgesprochen hatte, schloß sich das Präsidium sei­

nem Vorschlag an und bot dem vorgesehenen Leiter 

für die Werbung und Pressebetreuung vorerst einen 
Jahresvertrag mit einem Pauschalbetrag von 

500 000 S an. Der Werbechef sollte der Festspiel­
gemeinde an den Arbeitstagen von zehn Monaten zur 

Verfügung stehen, wobei seine ständige Anwesenheit 
lediglich von Mai bis August erforderlich war. Für 

die übrige Zeit wurde ihm ermöglicht, nebenbei 

noch Werbeberatungen und Filmarbeiten durchzufüh­

ren, soferne dadurch die Interessen der Festspiel­

gemeinde nicht beeinträchtigt würden. Während der 
Gebarungsüberprüfung im April 1981 war der Leiter 

der Werbung und Pressebetreuung nur sporadisch an­

wesend und mußte für dringende Auskünfte telefo­
nisch herbeigeholt werden. 
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49.1.2 Unbeschadet der klaren Formulierung im 

Vertrag, daß der Werbechef für die Versteuerung 

und Versicherungen aller Art selbst aufzukommen 

hätte, erwirkte der Festspieldirektor, daß trotz 

gegenteiliger Gutachten des Finanzamtes Bregenz, 
die auf Entscheidungen des OGH beruhten, bei der 

Vertragsverlängerung für den Werbechef das Jahres­
pauschale von 500 000 S zuzüglich 18 vH Umsatz­

steuer (ds 90 000 S) gewährt wurde. Aufgrund eines 

vom seinerzeitigen Präsidenten unterfertigten Ak­

tenvermerkes wurde dem Werbechef rückwirkend für 

das erste Vertragsjahr die Umsatzsteuer von 

90 000 S zuzüglich zum vereinbarten Pauschalbetrag 

von 500 000 Sausbezahlt. 

49.2.1 Dem RH erschien es widersprüchlich, daß 

für den von 1976 bis 1977 für die Werbung und Pres­
sebetreuung zuständig gewesenen Bediensteten, dem 

vom Festspieldirektor ein guter Arbeitserfolg, 
Fleiß und Genauigkeit bescheinigt worden waren, 

ein Monatsgehalt von 14 000 S als zu hoch ange­
sehen worden war, im Dezember 1979 das Präsidium 

jedoch bereit war, für den neuen Leiter der Wer­

bung und Pressebetreuung ein monatliches Durch­

sChnittsgehalt von rd 36 000 S zu bezahlen. Die 
großzügige Vertragsbestimmung, daß die Anwesenheit 

des neuen Werbechefs nur von Mai bis August not­
wendig sei, war nicht dazu angetan, seine Arbeits­

leistung für die Festspielgemeinde optimal zu 
nützen. Bei einem durchschnittlichen Monatsbezug 

von rd 36 000 S hätte der Leiter der Werbung und 
Pressebetreuung der Festspielgemeinde uneinge­

schränkt zur Verfügung stehen müssen. Durch die 
vertragliche Regelung bestand für ihn de facto 

eine Anwesenheit von lediglich vier Monaten. Wäh­

rend der übrigen Zeit war seine Arbeitsleistung 
für die Festspielgemeinde weitestgehend unkon­
trollierbar, zumal ihm vertraglich die Ausübung 
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von Nebenbeschäftigungen zugesichert worden war. 

Der RH hielt den Aufwand, der mit der Verpflich­
tung des neuen Leiters der Werbung und Pressebe-
treuung verbunden war, angesichts der finanziellen 
Möglichkeiten der Festspielgemeinde für zu hoch. 

49.2.2 Seitens des RH wurde dem Werbeleiter noch 

während der Gebarungsüberprüfung mitgeteilt, daß 
ihm nach der Vertragslage die Umsatzsteuer für das 
erste Vertragsjahr nicht gebührt hätte. Er wurde 
ersucht, der Festspielgemeinde die Umsatzsteuer 
von 90 000 S innerhalb eines Jahres rückzuerstat­
ten. Der Leiter der Werbung und Pressebetreuung 

erklärte sich mit dieser Rückzahlung sowie mit. 
einer entsprechenden Rateneinbehaltung durch die 

Buchhaltung schriftlich einverstanden. 

Bei der Uberprüfung dieses Gebarungsfalles war im 
übrigen nicht zu übersehen, daß der Festspieldirek­

tor nicht sosehr die finanziellen Interessen der 
Festspielgemeinde als die des von ihm vorgeschlage­

nen neuen Werbeleiters im Auge hatte. Erst auf­
grund seiner ständigen Interventionen war schließ­

lich in die Vereinbarung hinsichtlich der Dienst­
verpflichtung auf unbestimmte Zeit jene Zusatzrege­
lung aufgenommen worden, die gegenüber dem ersten 
Vertrag einen jährlichen Mehraufwand von 90 000 S 
bedeutete. 

49.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde gab 

dem RH hiezu bekannt, daß der Vertrag mit dem 
Werbeleiter zum 31. August 1982 gekündigt worden 
sei. Der nunmehrige Präsident erklärte bei der 
SChlußbesprechung, auch das Präsidium sei aufgrund 
der Vertragslage nicht gewillt, dem Werbechef die 

Umsatzsteuer für das erste Vertragsjahr zuzuer­
kennen. 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)120 von 162

www.parlament.gv.at



- 121 -

50.1 Nach den Vorstellungen des neuen Leiters 

für Werbung und Pressebetreuung sollte seine Tätig­

keit die Betreuung der Medien, die allgemein übli­

che Publikumswerbung, aber auch Sonderaktionen um­

fassen. Als eine dieser Sonderaktionen ließ der 

Werbeleiter mit Einverständnis des Präsidiums bspw 

5 000 Stück Festspielabzeichen herstellen, welche 
72 275 S kosteten. Sie stellten ein stilisiertes 

Emblem der Bregenzer Festspiele dar und waren als 

Werbemaßnahme und zum Verkauf durch die Festspiel­

kassen bestimmt. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
waren von diesen 5 000 Anstecknadeln erst 

158 Stück verkauft und Einnahmen von 4 695 S er­

zielt worden. 974 Stück im Gesamtwert von 11 931 S 

wurden verschenkt, so daß noch 3 868 Stück vorrä­
tig waren. 

50.2 Derartige Maßnahmen bedeuteten an sich 

keine grundlegende Änderung in der Werbepolitik 
der Festspielgemeinde. Die Versuche, durch solche 

Aktionen der Werbung neue Impulse zu geben, waren 
wenig zielführend. 

51.1.1 Die Festspielgemeinde veranstaltete jähr-

lich im In- und Ausland rd 20 bis 30 Pressekonfe­
renzen und eine Presse fahrt von Journalisten nach 

Bregenz. In diesem Zusammenhang entstanden in den 
Jahren 1978 bis 1980 Aufwendungen von 168 000 S 
bis 305 000 S. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 

rd 660 000 S ausgegeben, wovon fast die Hälfte Kon­
sumationen betraf. Die Aufwendungen für diese Ver­

anstaltungen stiegen unter dem neuen Werbeleiter 
von 1978 bis 1980 um rd 82 vH von 168 000 Sauf 

305 000 S. 
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51.1. 2 Die Gattin des Festspieldirektors nahm 

im überprüften Zeitraum an 21 Presseveranstaltun­

gen teil. Während der Festspieldirektor die Hotel­
kosten für seine Gattin im In- und Ausland von 

seinem in der Buchhaltung der Festspielgemeinde 
geführten Privatkonto abbuchen ließ, leistete er 

für die Konsumation seiner Gattin keinen Ersatz. 

51.2 Auch bei Berücksichtigung der Eröffnung 

des Festspielhauses im Jahre 1980 hielt der RH die­

se Steigerung für aUßerordentlich hoch, zumal sich 

die Zahl der Veranstaltungen kaum vermehrt hatte. 

Daß fast die Hälfte dieser Aufwendungen auf Spei­

sen und Getränke entfiel, veranlaßte den RH, eine 

größere Zurückhaltung bei der Bewirtung von Journa­

listen zu empfehlen. Da die Teilnahme der Gattin 

des Festspieldirektors privater Natur war,. empfahl 

der RH, vom Festspieldirektor den anteilmäßigen 

Betrag von 5 340 S zurückzuverlangen. 

52.1 Vertragsgemäß wurden dem Leiter der Wer-
bung und Pressebetreuung Reisegebühren nach den 

bei der Festspielgemeinde üblichen Sätzen bezahlt. 

Der Werbeleiter hat anläßlich verschiedener Dienst­

reisen Einladungen ausgesprochen und auch selbst 

an diesen Bewirtungen teilgenommen, ohne hiefür 

Ersatz zu leisten. Insgesamt führte der Werbelei­

ter von Jänner bis September 1980 17 größere 

Dienstreisen durch, wofür die Festspielgemeide rd 

80 000 S aufzuwenden hatte. Als Zwecke dieser 

Dienstreisen wurden Besprechungen und Pressekonfe­
renzen angeführt. 

52.2 Der RH bemängelte, daß der Werbeleiter 

für seine Teilnahme an den Bewirtungen keinen Er­

satz leistete, obwohl ihm lt Vertrag keine Mahl­

zeiten zu vergüten gewesen wären. Auch der Um­
stand, daß keine entsprechende Belegkontrolle 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)122 von 162

www.parlament.gv.at



123 

d urchge führt worden war, g ab Anlaß zur Kr itik, 

weil wegen de.r Nebenbeschäftigungen des Werbelei­

ters nicht auszuschließen war, daß Nebenspesen 

nicht immer im Interesse der Festspielgemeinde 
angefallen waren. 

52.3 Der Werbechef erklärte sich damit ein-

verstanden, daß ihm für seine Teilnahme an den Be­

wirtungen ein Ersatzbetrag von seinem Honorar ab­
gezogen wird. 

53.1 Von 1978 bis 1980 wendete die Festspiel-

gemeinde für drei Vertreter, die für die Bregenzer 
Festspiele hinsichtlich von Werbung und Pressebe­

treuung in Wien, Frankfurt und Lausanne tätig 

waren, rd 147 000 S auf. Bezüglich der Beschäfti­

gung und der Aufgaben dieser Vertreter lagen keine 

schriftlichen Vereinbarungen vor~ ihre Leistungen 

und Entgelte beruhten lediglich auf mündlichen Ver­

einbarungen mit dem Festspieldirektor. Den Beauf­

tragten des RH konnten auch keine Präsidialbe­

schlüsse über die Verpflichtung dieser Vertreter 

vorgelegt werden. Darüber hinaus erfolgten die 

Zahlungen zumeist aufgrund von Rechnungen, denen 
allerdings keine entsprechenden Belege angeschlos­
sen waren. Die Ausgaben betrafen zumeist Einladun­

gen, Taxifahrten sowie Telefon-, Porto- und Ver­
sandgebühren. Ein Vertreter legte aber auch Rech­

nungen über Pressearbeiten vor. Mitunter wurden 

auch Belege vorgelegt, denen nicht zu entnehmen 

war, für welche Zwecke bzw für welche Personen Aus­

gaben getä,tigt worden waren. 

Bei den Tätigkeiten der drei Vertreter soll es 

sich vorwiegend um die Organisation und Durchfüh­

rung von Presseorientierungen, um die Ausarbeitung 

bzw Bearbeitung von Pressedokumentationen, um 
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Kommuniques, um die Bearbeitung von Anfragen sowie 

um die Mithilfe bei der Ausarbeitung von Versuchs­

programmen gehandelt haben. 

53.2 Der RH gab bezüglich dieser Vertreter 
zu bedenken, daß deren Leistungen für die Fest­

spielgemeinde kaum überprüfbar waren, zurnal den Ab­
rechnungen nicht in allen Fällen Belege angeschlos­

sen waren. Weiters fand der RH nicht in Ordnung, 

daß diese Vertreter ohne Zustimmung des Präsidiums 

und ohne Abschluß schriftlicher Verträge beschäf­
tigt worden waren. 

53.3 Der Festspieldirektor erklärte hiezu, 

die drei Repräsentanten seit Mai 1981 nicht mehr 
zu beschäftigen. 

Engagements von Künstlern 

54.~.1 

Die Künstler wurden fast ausschießlich 
über Agenturen verpflichtet. Die mit den 
Künstlern vereinbarten Honorare lagen 
teilweise über jenen, die ständig be­
spielte Theaterunternehmen bezahlten. 
Die Absage von "Torquato Tasso" war mit 
einern erheblichen Aufwand verbunden. 

Die Verpflichtungen von Solisten, Diri-

genten, Regisseuren, Kostüm- und Bühnenbildnern 
für die Seeaufführungen und für die Aufführungen 
der italienischen Opern wurden ausschließlich über 

Künstleragenturen abgewickelt. Eine Wiener Agentur 
war für dieSeeaufführungen federführend, für die 

Aufführungen der italienischen Opern war hauptsäch­

lich eine Mailänder Agentur zuständig. Ab 1980 

- ab dieser Zeit wurde auf die Einschaltung einer 
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Künstlervereinigung aus Italien verzichtet - über­
nahm die Wiener Agentur auch die Verpflichtung der 
Solisten für ,die Aufführungen der italienischen 

Opern. Oie Vermittlungsprovisionen, welche die 
Wiener Agentur für 1980 erhalten hatte, betrug rd 

269 000 S. Dem Schriftverkehr der Festspielgemein­
de war zu entnehmen, daß die Leiter dieser Agen­

turen ihre Tätigkeit für die Festspiele als exklu­
siv. ansahen und mit Zustimmung des Festspieldirek­
tors weitreichende Gestaltungsrechte besaßen. Sie 
übten ihre Vermittlungstätigkeit wie Generalreprä­

sentanten der Bregenzer Festspiele aus. 

54.1.2 Da in der öffentlichkeit wegen der Ein­
schaltung der Wiener Agentur mehrmals Kritik laut 
geworden war, teilte. der Festspieldirektor einem 
Abgeordneten zum Vorarlberger Landtag tatsachenwi­
drig mit, daß nur ein geringer Teil der Engage­
ments von Künstlern für die Festspiele von Agen­
turen vermittelt würden. 

54.2 Der RH wies darauf hin, daß durch die 
Einschaltung dieser Agenturen der Festspielge­

meinde ein zusätzlicher Aufwand durch Provisionen, 
zu welchen sich die Solisten den Agenturen gegen­
über verpflichten, erwachsen sei, weil ja diese 
Provisionen (bis zu 10 vH der Gagen) in der Gagen­

höhe der Solisten Berücksichtigung gefunden hät­
ten. Weiters machte der RH aufmerksam, daß die Aus­

wahl und die Verpflichtung der bei den Festspielen 

mitwirkenden Künstler zur Haupttätigkeit des Fest­

spieldirektors zähle. Bei uneingeschränkter Wahr­
nehmung dieser Aufgabe hätte es ihm zumindest bei 

der Verpflichtung von regelmäßig bei den Festspie-
I 

len Mitwirkenden möglich sein müssen, die Verträge 
ohne Einschaltung von Agenturen abzuschließen und 
somit durch den Entfall von Provisionen finanziell 
günstigere Engagements tätigen zu können. 
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Schließlich stellte der RH fest, daß mit der Befas­

sung der Mailänder Agentur die Bestimmungen des 
§ 18 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes 1968 (Ver­

bot von entgeltlicher Arbeitsvermittlung durch Aus­

länder) verletzt worden wären und die Festspielge­

meinde dem Arbeitsamt für die Beschäftigungsbewil­

ligungen unrichtige Angaben gemacht hätte. 

54.3 Das Präsidium der Festspielgemeinde er-

klärte in seiner Stellungnahme, daß es den Auftrag 

erteilt habe, künftig Agenturen nur in unbedingt 

erforderlichen Fällen in Anspruch zu nehmen. 

55.1.1 Die im Rahmen der Künstlervereinigungen 

aus Italien mitwirkenden Künstler hatten bis 1979 

durch die Nichtversteuerung ihrer Honorare gegen­
über ihren üblichen Honoraren finanzielle Vor­

teile, die bspw 1978 rd 206 000 Sund 1979 rd 
167 000 S betrugen. Weiters fielen bei sechs Soli­

sten für Hauptpartien, bei einem Regisseur und bei 

einem Dirigenten Uberzahlungen von 20 vH bis 50 vH 

ihrer mit anderen Theaterunternehmen vereinbarten 

Honorare auf. Die Verpflichtungen von Künstlern 

für mittlere und kleinere Partien stellten gegen­

über ständig bespielten Bühnen, die für diese Par­

tien in der Regel Ensemblemitglieder (durchschnitt­

liches Monatsgehalt 10 000 S bis 50 000 S) ein­

setzen können, eine finanzielle Mehrbelastung dar, 

weil die Festspielgemeinde für die Besetzung die­

ser Partien für die Dauer von rd zwei Monten (See­
aufführungen) durchschnittlich 150 000 S bis 

350 000 S 'aufwenden mußte. 

Aber auch die Honorare der anderen Mitwirkenden 

- ein Abendspielleiter (90 000 S), ein Chordirek­

tor (80 000 S), ein Korrepetitor (50 000 S), Mit­
glieder des Chors (rd 36 000 S) - waren im Durch­

schnitt doppelt so hoch wie die bei ihren Stamm­
häusern üblichen Gagen. 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)126 von 162

www.parlament.gv.at



- 127 -

55.1. 2 Für die Künstler, die im Rahmen der Auf-

führungen des Burgtheaters mitwirkten, wurde für 

die vertragsda"uer (rd drei Wochen und vier Vors tel­

lungen) als Honorarrichtlinie ein Monatsgehalt, 

das die Mitwirkenden beim Burgtheater erhielten, 

angesehen. Vereinzelt gewährte der Festspieldirek­

tor jedoch auch Honorare, die über diesem Richt­
satz lagen. Das Doppelte ihres Monatsbezuges er­

hielten 1978 eine Schauspielerin (32 000 S), 1979 

zwei Schauspieler innen (70 000 Sund 21 000 S) und 

zwei Schauspieler (100 000 Sund 55 000 S). Fünf 

Ensemblemitglieder erhielten 1979 und 1980 das Ein­

einhalbfache ihrer Monatsgage. 

Mit den Spitzendarstellern der Aufführungen einer 

anderen Wiener Bühne wurden 1978 und 1979 Verträge 
mit Honoraren von rd 30 000 Sund 1980 mit rd 

33 000 S abgeschlossen. Weiters wurden allen Mit­

gliedern für die zweiwöchige Vertragszeit (drei 

Aufführungen) Spesenersätze, die 1980 6 000 S be­

tragen hatten, und der Ersatz der Reisekosten zuer­

kannt. 1979 wurde einem Schauspieler jedoch das 

Dreifache der üblichen Höchsthonorare bezahlt. 

1978 und 1980 wurde den jeweiligen Spitzendarstel­

lern fast das Doppelte der Höchsthonorare zuer-

kannte • 

Auch fünf für die jeweilige Festspielzeit ver­

pflichtete Saisonbeschäftigte, die als Chefgardero­

ber, Maskenbildner und im Kostümbereich verwendet 

wurden, erhielten mit Gagen von 39 000 S bis 

55000 S um das Zwei- bis Dreifache mehr als ver­

gleichbare Bedienstete bei ständig bespielten 
Theaterunternehmen. 

55.2 . Der RH meinte, daß bei Honorarverglei­

chen nicht immer objektive Kriterien zugrundege­

legt werden könnten. Unbeschadet dessen hätte dies 
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den Festspieldirektor nicht von der Verpflichtung 
enthoben, in jedem Fall die für die Festspielge­

meinde günstigste und finanziell im üblichen Rah­

men gelegene Vereinbarung abzuschließen. Weiters 

war der RH der Auffassung, daß bei den Honorar­

verhandlungen auch die im Vergleich zu ständig be­

spielten Bühnen geringere Probentätigkeit und die 

im Verhältnis zur Aufführungszahl kürzere An­

wesenheitspflicht der Künstler hätten Berücksichti­

gung finden müssen. 

55.3 Der Festspieldirektor erklärte bei der 

Schlußbesprechung, daß die Empfehlung des RH, für 

die Festspiele nach Möglichkeit Mitglieder von 

Theaterunternehmen im näheren Bereich von Bregenz 
zu verpflichten, überlegenswert wäre. 

56.1 1978 stellte der Festspieldirektor dem 

Hauptausschuß eine neue Programmleitlinie für die 

Festspiele vor. Er plante, im Bereich des Sprech­

theaters als Eigenproduktionen der Festspielge­

meinde Klassiker zu inszenieren. Für 1981 wuide 

der Beginn dieser Reihe mit einer Inszenierung von 

"Hamlet" vorgesehen, was aber aus finanziellen 

Gründen sCheiterte, so daß im Jänner 1981 in einer 

außerordentlichen Hauptausschußsitzung beschlossen 

wurde, als Eigenproduktion "Torquato Tasso" mit 

insgesamt drei Aufführungen herauszubringen. Der 

Ausgabenrahmen wurde mit 3,3 Mill S veranschlagt; 

dem Beiträge von Dritten in Höhe von 1,5 Mill S 

und Kartenerlöse von 750 000 S gegenüberstehen 

sollten. 

Die mit den fünf Schauspielern - der Hauptdarstel­

ler sollte auch Regie führen - abgeschlossenen Ver­

träge fÜhrten im Februar 1981 zu einer öffentli­

chen Kritik an der Höhe der vereinbarten Honorare 
von insgesamt I 760 000 S. Vor allem der Bürger­

meister der Landeshauptstadt Bregenz erklärte, daß 
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er als Kommunalpolitiker ein Honorar von 900 000 S 

für den Hauptdarsteller und Regisseur nicht ver­

treten könne, weshalb er für eine wesentliche 
Verringerung eintrete. 

Das Honorar des Hauptdarstellers umfaßte seine 

Leistungen als Regisseur (300 000 S), als Schau­
spieler (260 000 S) und für zwei Vortragsabende 

(40 000 S) sowie die Abtretung der Fernsehrechte 

(300 000 S). Mit den weiteren vier Darstellern 

wurden für die drei Vorstellungen Honorare von 

90 000 S bis 135 000 S vereinbart und für die 

Übertragung im Fernsehen ein Entgelt für drei Vor­

stellungen zugestanden. 

Der Hauptausschuß beschloß in einer Sitzung im 

März 1981 auf Antrag des Landes Vorarlberg und der 
Landeshauptstadt Bregenz die Absage von "Torquato 

Tasso". Die zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlos­

senen fünf Verträge mußten deshalb gelöst werden. 

56.2 Der RH wies darauf hin, daß die Honorare' 

für die Mitwirkenden von "Torquato Tasso" erheb­

lich über den üblichen von der Festspielgemeinde 

vereinbarten Honoraren für Sprechtheateraufführun­

gen vergangener Jahre gelegen seien. Außerdem fand 

er es ungewöhnlich, daß die Verträge mit einem 

Honorarbetrag abgeschlossen worden waren, anstatt 

eine Trennung zwischen der Abgeltung der schauspie­

lerischen Leistung und der Abtretung der Fernseh­

rechte vorzunehmen. Dies führte dazu, daß im Zu­
sammenhang mit der Absage einzelne Vertragspartner 

die gesamte Vertragssummen geltend machen konnten. 

Einen weiteren Mangel sah der RH darin, daß die 

vom ORF zugestandene Fernsehabgeltung von 
1,1 Mill S - mit den Kostüm- und Bühnenbildnern 
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waren noch keine Verträge abgeschlossen, Entschä­

digungen für das szenische und technische Personal 

waren gleichfalls noch nicht vereinbart - ledig­

lich den Mitwirkenden zugute gekommen wäre, so daß 

der Festspielgemeinde aus der übertragung von 

IITorquato Tassoll kein finanzieller Vorteil er­

wachsen wäre. 

56.3 Der Kämmerer erklärte bei der Schlußbe-

sprechung, daß die Verhandlungen mit den Mitwirken­

den über eine Vertragsauflösung abgeschlossen 
seien und von der Festspielgemeinde Abstandszahlun­

gen von insgesamt 457 000 5 geleistet werden 

müßten. Das Präsidium teilte mit, daß nach seiner 

Meinung in Hinkunft Neuinszenierungen nur als Ko­

produktionen mit dem ORF, den Bundestheatern oder 

anderen Theaterunternehmen hergestellt werden soll­

ten. Daß die Abgeltungen für die Fernsehrechte und 

das Honorar in einer Summe vereinbart worden 
waren, sah das Präsidium im nachhinein als nachtei­

lig an, weshalb künftig separate Vereinbarungen ge­

troffen werden würden. 

56.4 Angesichts des verlorenen Gesamtaufwan-

des von rd einer halben Million Schilling sollte 

den Funktionären der Festspielgemeinde seitens der 

Subventionsgeber klar gemacht werden, daß künftig 
ungenügend vorbereitete Projekte und überhastete 

Entscheidungen zu vermeiden wären, weil auch die 

der Festspielgemeinde gewährten Subventionsmittel 

nach dem Grundsatz der Sparsamkeit zu verwenden 

sind. 
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Dekorationen 

Die Aufwendungen für die Bühnenbilder 
stimmten nicht mit den Voranschlägen 
überein. Für die Aufbewahrung von Deko­
rationen mußten hohe Mietentgelte aufge­
wendet werden. 

57.1 In den Verträgen mit den Bühnenbildnern 

wurde zwar ein Termin für die Abgabe der Entwürfe 

vereinbart, tatsächlich wurden diese Termine aber 
nie eingehalten. Die ersten Kostenschätzungen für 

das Bühnenbild mußten daher jährlich ohne genaue 

Kenntnis der Vorstellungen des Bühnenbildners 

durchgeführt werden ·und führten regelmäßig zu 
wesentlich höheren Aufwendungen als im Voran­
schlag vorgesehen waren. In langwierigen und müh­

samen Besprechungen mußte in der Folge ein Weg ge­

funden werden, um die Ideen der Bühnenbildner mit 

den finanziellen Möglichkeiten der Festspielgemein­

de in Einklang zu bringen. 

57.2 Der RH empfahl, künftig bereits bei Ab­

schluß der Verträge mit den Bühnenbildnern diesen 

den Ausgabenrahmen bekanntzugeben. Die Entwürfe 

wären so zeitgerecht zu verlangen, daß schon für 

den Voranschlag der kommenden Spielzeit eine reali­

stische Berechnungsgrundlage zur Verfügung steht. 

58.1 Für die Neuproduktion von "Falstaff", 

die 1980 fünfmal aufgeführt wurde, betrugen die 

Aufwendungen für Dekorationen und Requisiten rd 

1,2 Mill S.Nach dem Ende der Aufführungsserie 

wurden die von einer Firma in Italien angekauften 

Dekorationen - nach Auskunft des Technischen Lei­

ters beliefen sich die Anschaffungskosten der 
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wiederverwendbaren Dekorationsteile auf rd 

600 000 S - in ein Lager einer Speditionsfirma 

gebracht, die ab Oktober 1980 monatlich 10 351 S 

an Mietentgelt in Rechnung stellte. In einer Präsi­

diumssitzung im November 1980 berichtete der Fest­
spieldirektor, daß ein Opernhaus im Ausland 

Interesse an einer Miete der Dekorationen gezeigt 
und hiefür rd 210 000 S geboten habe. Das Präsi­

dium vertrat jedoch die Meinung, der Festspiel­
direktor sollte versuchen, die Dekorationen um 

400 000 S zu verkaufen, um damit die Erträge zu 

erhöhen und den Mietaufwand zu sparen. Zur Zeit 

der Gebarungsüberprüfung gab es wohl Verkaufs­
verhandlungen mit Vertretern verschiedener Opern­

häuser, zu einem Verkaufsabschluß war es jedoch 
nicht gekommen. 

58.2 Da die Mietentgelte für die Aufbewahrung 

dieser Dekorationen pro Jahr rd 124 000 S betra­
gen, sollten die Bemühungen verstärkt werden, die 

Dekorationen ehest zu verkaufen. 

Festspielhaus 

Bei einer sparsameren und zweckmäßigeren 
Gestion des "Vereins zur Förderung des 
Baues eines Festspiel- und Kongreßhauses 
in Bregenz" hätten weitere 0,6 Mill S 
für den Bau zur Verfügung gestellt wer­
den können. Durch eine klare Vertrags­
gestaltung hätten 0,8 Mill S an Rechts­
kosten erspart werden können. 
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59.1 Von der Buchhaltung der Festspielgemein-

de wurde auch die Verrechnung der Gebarung des 

1969 gegründeten "Vereins zur Förderung des Baues 

eines Festspiel- und Kongreßhauses in Bregenz" 

(kurz Förderungsverein) durchgeführt. 

Die dem Förderungsverein zugeflossenen Mittel wa­

ren zwar insgesamt für den Bau des Festspielhauses 

bestimmt, im einzelnen aber doch für unterschiedli­

che Zwecke verwendet worden. So sollten die Einnah­

men aus einer Bausteinaktion zur Finanzierung des 
Einbaues der Drehbühne im Festspielhaus herangezo­

gen werden. Der Festspieldirektor hatte dem Bürger­

meister der Landeshauptstadt Bregenz dafür einen 

Baukostenzuschuß von 5 Mill S zugesagt. Dieser Bau­

kostenzuschuß sollte durch Spenden der Bundeskam­

mer der gewerblichen Wirtschaft (3 Mill S) und der 

Vereinigung österreichischer Industrieller 

(1 Mill S) sowie im Wege der erwähnten Bausteinak­

tion und durch weitere Sponsoren aufgebracht wer­
den. 

59.2 An Einnahmen erzielte der Förderungsver-

ein rd 70S'000 S aus der Bausteinaktion, rd 
163 000 S aus einem Konzert in Vaduz, rd 407 000 S 
durch Spenden und rd lS6 000 S aus der Auflösung 

einer Rücklage der Festspielgemeinde. 

Der Landeshauptstadt Bregenz wurden 1979 lediglich 

400 000 S als Baukostenzuschuß für den Einbau der 

Drehbühne überwiesen. Da keine weiteren Zahlungen 
durch den Förderungsverein erfolgten, verminderte 

die Landeshauptstadt Bregenz 19S0 ihren Subven­

tionsanteil um die fehlenden 600 000 S. Die Fest­

spielgemeinde löste darauf das Konto des Förde­
rungsvereins mit dem Saldo vonrd 450 000 Sauf 

und vereinnahmte diesen Betrag. Der Unterschieds­

betrag von rd 150 000 S wurde daher mangels einer 
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anderen Deckung letztlich von den drei Subventions­
gebern bezahlt, obwohl diese offensichtlich seiner­

zeit nicht bereit waren, den Betrag für den Ein­

bau der Drehbühne bzw für sonstige Baurnaßnahmen 

aufzubringen. 

59.3 Der Bundesminister für Unterricht und 

Kunst erklärte hiezu, im Rahmen der Kollaud ierung 

des Festspiel- und Kongreßhauses darauf zu achten, 

daß die aktenkundige Zusage der Festspielgemeinde, 

einen Baukostenzuschuß von 5 Mill S zu leisten, 

auch eingehalten werde. 

60.1 1968 beauftragte die Festspielgemeinde 

einen Architekten mit der Ausarbeitung eines ver­

besserten Vorentwurfs für ein Festspielhaus, wo­
für aus Mitteln des Förderungsvereins ein Entgelt 
von rd 206 000 S bezahlt wurde. Weiters wurden 
1968 zwei Fachleute mit der Ausarbeitung von Ent­

würfen für die bühnen- und beleuchtungstechnische 
sowie die akustische Einrichtung beauftragt, wofür 

insgesamt rd 68 000 S bezahlt wurden. 

60.2 Der RH bemängelte die Vergabe dieser Auf-

träge seitens der Festspielgemeinde, weil sich be­

reits ab 1968 die Landeshauptstadt Bregenz in die 

Planungsarbeiten eingeschaltet hatte. Da der ur­

sprünglich vorgelegte Entwurf nicht den Vorstel­
lungen der Subventionsgeber entsprach, wurde die­

ser Architekt auch von der Landeshauptstadt Bre­
genz mit einer Uberarbeitung des Projekts beauf­

tragt. Somit erhielt dieser Architekt sowohl von 
der Landeshauptstadt Bregenz als auch von der Fest­

spielgemeinde einen Auftrag desselben Inhalts. Das 
dem Architekten vom Förderungsverein bezahlte Hono­

rar hätte daher erspart werden können. 
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61.1 Die Landeshauptstadt Bregenz beauftragte 

noch drei weitere Architekten mit der Ausarbeitung 

von Studien über ein kulturelles Zentrum mit einem 

Festspiel- und Kongreßhauso Mit einem dieser Archi­

tekten schloß auch die Festspielgemeinde Verträge 
über die Durchführung von Planungen ab, was der 

Festspielgemeinde zwar keine brauchbaren Ergebnis­

se brachte, aber Kosten von rd 0,8 Mill S verur­
sachte, die zT vom Förderungsverein getragen wur­

den (rd 73 000 S). Ein anderer dieser Architekten 
sollte eine Stellungnahme hinsichtlich der geänder­

ten Vorstellungen der Landeshauptstadt Bregenz ab­
geben. Als Honorar wurden 189 000 S bezahlt. Der 

Architekt nahm von einer Stellungnahme als Gutach­

ter zu dem bisherigen Projekt zwar Abstand, er­

hielt aber dessenungeachtet aus Mitteln des Förde­
rungsvereins das vereinbarte Honorar. 

61.2 Der RH wies darauf hin, daß für nicht 

notwendige Auftragsvergaben aus Mitteln des Förde­

rungsvereins rd 536 000 S bezahlt worden wären. 

Rechnet man noch weitere rd 110 000 S für Repräsen­

tation und Reisekosten usw hinzu, hätten bei einer 

sparsamen und zweckmäßigen Gestion des Förderungs­

vereins noch rd646 000 S für den Bau des Fest­

spielhauses verwendet werden können. 

62.1 Im November 1973 wurde der Festspielge-

meinde die Klage eines Architekten hinsichtlich 

der Zahlung von Honoraren in Höhe von 3 Mill S für 

die Ausarbeitung einer Studie über ein Festspiel­

haus in Bregenz sowie für die Bereitstellung von 

privaten Kreditmitteln in Höhe von 120 Mill S über­

mittelt. Nach den Ausführungen des Architekten sei 

ihm 1969 vom Präsidenten und vom Direktor der Fest­

spielgemeinde ein entsprechender Auftrag erteilt 

worden. 

· ~- .. _'.-<.._>~_~J 
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1977 wurde die Festspielgemeinde zunächst zur Zah-
I • • lung von 118 800 S verurte1lt.In zwe1ter Instanz 

wurde schließlich ein Vergleich geschlossen, durch 
den sich die Festspielgemeinde verpflichtete, dem 
Architekten weitere 255 000 S zu bezahlen. 

Die gesamten Kosten dieser Rechtssache beliefen 

sich auf 824 295 S. 73 445 S wurden aus Mitteln 
des Förderungsvereins bestritten, 750 850 S wurden 
von den SUbventionsgebern bezahlt. 

62.2 Der RH wies darauf hin, daß dieser hohe 

Aufwand bei einer klaren und schriftlichen Auf-. 
tragsvergabe vermeidbar gewesen wäre. Vor allem 
hätte sich aber die "Festspielgemeinde bei einern 
derart großen Projekt und den damit verbundenen 
Rechtsfragen eines rechtskundigen Fachmannes be­
dienen sollen. Weiters wäre zur Zeit dieser um­
strittenen Vergabe (1968) nicht einmal noch ge­
klärt gewesen, wer Bauherr des Festspielhauses 

sein sollte bzw welche Rechtsform für die Führung 
dieses Hauses vorgesehen war. Im Hinblick darauf 

wären Verhandlungen über die Finanzierung des 
Baues überhaupt verfrüht gewesen. 

Die Fragen der Planung, des Baues und der Finanzie­

rung des Festspielhauses sowie die damit im Zusam­
menhang stehenden Rechtsfragen überforderten nach 
Auffassung des RH die Möglichkeiten der Festspiel­
gemeinde. Durch die zeitgerechte Klarsteilung der 
Zuständigkeit für die Planung, die Bauausführung 
sowie die Finanzierung hätten zumindest Mehrkosten 

von rd 0,8 Mill S vermieden werden können. 
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Neugestaltung der Betriebsorganisation 

63.1 

Oie Inbetriebnahme des Festspielhauses 
erfordert eine neue Organisation. Oie 
Festspiel- und Kongreßhaus Gesell­
schaft mbH sollte das spielfertige Haus 
zur Verfügung stellen, die Festspielge­
meinde nur die Bregenzer Festspiele vor­
bereiten und durchführen. 

Schwerpunkt der Bregenzer Festspiele war 
seit 1946 das "Spiel auf dem See". Bereits 1955 
wurde ein Ideenwettbewerb für Projekte hinsicht~ 
lieh der Errichtung eines Festspielhauses durchge­

führt. 1976 wurde mft Zustimmung der Subventions­
geber Bund und Land Vorarlberg eine Vereinbarung 
zwischen der Landeshauptstadt Bregenz und der Fest­
spielgemeinde über den Bau und den Betrieb eines 

von der Landeshauptstadt Bregenz zu errichtenden 
Festspiel- und Kongreßhauses abgeschlossen und mit 

dessen Bau begonnen. Oie Baukosten von rd 
270 Mill S wurden dabei vom Bund, dem ,Land Vorarl­

berg und der Landeshauptstadt im Verhältnis der 
der Festspielgemeinde gewährten Subventionen getra­

gen. Gleichzeitig mit dem Festspielhaus wurde auch 
eine neue Seebühne errichtet. Oie neue Seebühne 

wurde erstmals bei den "Bregenzer Festspie-
len 1979" bespielt, das Festspielhaus wurde an­

läßlich der "Bregenzer Festspiele 1980" eröffnet. 

63.2 Oer RH stellte fest, daß im Bescheid des 
Amtes der Landeshauptstadt Bregenz über die Benüt­

zungsbewilligung des Festspielhauses ua bis 
31. Jänner 1980, die Vorlage von Abnahmebefunden 

über die elektrischen und die e1ektro-akustischen 
Anlagen sowie über die Lüftungs- und Klimaanlagen 
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verlangt worden war. Im Mai 1981 waren diese Ab­

nahmebefunde noch immer nicht der Baubehörde vor­

gelegt worden. Der RH ersuchte daher, der Baubehör­

de ehest diese noch immer ausstehenden Abnahmebe­

funde vorzulegen. 

64.1 Grundlage für die Benützung des Festspiel-

hauses durch die Festspielgemeinde war eine im Ju­

li 1976 zwischen der Landeshauptstadt Bregenz und 

der Festspielgemeinde abgeschlossene Vereinbarung, 

derzufolge der Festspielgemeinde ganzjährig das ge­

samte Bühnenhaus Und für die Zeit vorn 1. Juni bis 

31. August jeden Jahres das Parkettgeschoß mit dem 

Orchestergraben sowie der kleine Saal zur Verfü­

gung gestellt wurden. 

64.2 Diese Vertragsbestimmung war sowohl für 

die Festspielgemeinde als auch für die von der Lan­

deshaupstadt Bregenz für den Betrieb und die Ver­

waltung des Festspielhauses gegründete und in ih­

rem Alleineigentum stehende Gesellschaft nach­

teilig. Die Festspielgemeinde benützte das Bühnen­

haus 1980 lediglich an 132 Tagen, mußte jedoch 

aufgrund der Vereinbarung die sehr hohen Kosten 

des Bühnenhauses für das ganze Jahr bezahlen, was 

bedeutete, daß die Festspielgemeinde, die - von 

den Büroräurnen abgesehen - den größten Teil des 

Festspielhauses nur rd ein Drittel des Jahres in 

Anspruch genommen hatte, für rd 60 vH bis 70 vH 

der gesamten Betriebskosten des Festspielhauses 

aufkam. 

Andererseits mußte die Gesellschaft ein Jahr vor 

Durchführung von Veranstaltungen, bei denen sie 

das Bühnenhaus benötigte, die Festspielgemeinde um 
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die Genehmigung für die Benützung ersuchen. Die Be­

nützung von Bühnenhaus und Zuschauerraum auf Fest­
spielgemeinde und Gesellschaft aufzuteilen, war un­

zweckmäßig und erschwerte die Planung von Veran­
staltungen der Gesellschaft. 

Hinsichtlich der Anstellung und des Einsatzes des 

technischen Personals für das Festspielhaus kam 

bisher zwischen der Festspielgemeinde und der Ge­

sellschaft kein~ Einigung zustande. 

64.3 Der Bundesminister für Unterricht und 

Kunst bemerkte hiezu, die Subventionsgeber hätten 

berei ts vor .längerer. Zei t erkannt, daß die Verein­
barung vom Juli 1976 ungeeignet sei. Die Blockie­

rung des Bühnenhauses zugunsten der Festspielge­
meinde und die erheblichen Kosten für die Fest­

spielgemeinde zeigten, daß die seinerzeitige Ver­
einbarung geändert werden müßte. Diese Tatsache 

konnte aber erst nach Inbetriebnahme des Fest­

spiel- und Kongreßhauses erkannt werden, weil erst 

zu dieser Zeit die Bedeutung von kulturellen Veran­

staltungen aUßerhalb der Festspielzeit offenkundig 

geworden wäre. Schließlich stellte der Bundesmini­

ster für Unterricht und Kunst fest, daß nunmehr 

ein den Feststellungen des RH entsprechender Ent­

wurf für eine Neuregelung der Vereinbarung zwi­

schen der Festspielgemeinde und der Gesellschaft 

vorliege. 

65 Da sowohl die Vertreter der Subventions-

geber als auch die Organe der Festspielgemeinde 

der Auffassung waren, daß wegen der Inbetriebnahme 

des Festspielhauses für die Bregenzer Festspiele 

eine neue Organisation gefunden werden sollte und 

.. 
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durch die gleichzeitige Tätigkeit von Festspielge­

meinde und Gesellschaft im Festspielhaus zahlrei­
che Probleme entstanden waren, die bisher nicht be­

friedigend gelöst werden konnten, empfahl der RH 

folgende organisatorische Änderungen: 

- Die Gesellschaft sollte grundsätzlich das spiel­

fertige Festspielhaus für Veranstaltungen zur 
Verfügung stellen. In den Monaten Juni bis 

August jeden Jahres wäre ein derartiger Veran­

stalter ·die Festspielgemeinde, welche die Bre­

genzer Festspiele vorbereitet und durchführt. 

- Das technische Personal sollte künftig aus­

schließlich von der Gesellschaft eingestellt 

und eingesetzt werden. 

- Die bei der Festspielgemeinde anfallenden Ar­

beiten des Rechnungswesens, der Werbung und 

Pressebetreuung sowie des Kartenverkaufs soll­

ten künftig von der Gesellschaft wahrgenommen 

werden. Dadurch könnte eine wesentlich günsti­

gere Auslastung des Personals und der techni­

schen Hilfsmittel erreicht werden. 

- Zum Zwecke einer richtigen Kostenaufteilung und 

um der Gesellschaft einen größeren Handlungs­

spielraum bei der Planung von Veranstaltungen 

zu geben, müßte die bisher zwischen der Landes­

hauptstadt Bregenz und der Festspielgemeinde 

wirksam gewesene Vereinbarung den neuen Gege­

benheiten angepaßt werden. 

1nsb wäre zu berücksichtigen, daß die Festspielge­
meinde lediglich die Räume für ihre Verwaltung 
ganzjährig benötigt. Der Gesellschaft wären von 
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der Festspielgemeinde nur für diese Anmietungen 
bzw für Leistungen die anteiligen Kosten aufgrund 
der Ergebnisse der Kostenrechnung zu' bezahlen. 

Bei Verwirklichung dieser Organisationsvorschläge 

wären bei der Festspielgemeinde für die Vorberei­

tung und Durchführung der Bregenzer Festspiele 

ganzjährig nur mehr ein künstlerischer Leiter, ein 

Verwaltungsleiter und zwei weitere Bedienstete not­

wendig, was eine wesentliche Einsparung mit sich 

bringen würde. Wenn sich auch die Zahl der Bedien­

steten der Gesellschaft durch die vermehrten 

Dienstleistungen erhöhte, wäre es doch wesentlich 

wirtschaftlicher und zweckmäßiger, das technische 

Personal und die Bereiche Werbung, Presse, Karten­
vertrieb und Rechnungswesen ausschließlich bei der 

für die ganzjährige Verwaltung und den ganzjähri­
gen Betrieb des Festspielhauses zuständigen Gesell­

schaft zu vereinen, weil dadurch eine wesentlich 

günstigere Auslastung der personellen und sachli­

chen Ressourcen und eine einheitlichere Betriebs­

führung erreicht werden könnten. 

Kontrolle 

Der Kontrollausschuß nahm erst ab Okto­
ber 1980 seine Aufgaben entsprechend 
w~. Der Kämmerer kam seinen Kontroll­
aufgaben nur unzureichend nach. Kontrol­
len seitens der Subventionsgeber waren 
mit einer Ausnahme überhaupt unterblie­
ben. 

66.1 Der Kontrollausschuß, der aus vier von 

der Generalversammlung gewählten Mitgliedern der 

Festspielgemeinde und einem Vertreter der Landes­

hauptstadt Bregenz bestand, war nach der Vereins­
satzung zur Uberwachung der gesamten finanziellen 
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Gebarung der Festspielgemeinde einschließlich des 

Kartenverkaufs berufen. Weiters hatte er die Ein­

haltung des Voranschlags und den Rechnungsabschluß 

zu überprüfen~ Hinsichtlich der Uberprüfung des 

Rechnungsabschlusses hatte er spätestens vier Wo­

chen vor der Generalversammlung dem Hauptausschuß 

einen schriftlichen Bericht vorzulegen. Schließ­
lich hatte er in der Generalversammlung über seine 

Tätigkeit zu berichten und die notwendigen Anträge 
zu stellen. 

Die Geschäftsordnung enthielt weitere Bestimmungen 

hinsichtlich des Kontrollausschusses, die sich 
teilweise inhaltlich mit den Satzungsbestimmungen 

deckten, zT aber eingehendere Regelungen enthiel­

ten. So hätte sich der Kontrollausschuß bspw über­

zeugen sollen, ob d i"e Ausgabenbeträge widmungsge­

mäß verwendet wurden und die Belege richtig und in 

Ordnung waren. 

66.2 Demgegenüber stellte der RH fest, daß 
sich die Mitglieder des Kontrollausschusses von 

1977 bis 1980 hauptsächlich darauf beschränkt hat­

ten, den Uberprüfungsbericht des Wirtschaftsprü­

fers zu besprechen, Unzulänglichkeiten beim Karten­
verkauf zu behandeln und das Rechnungswesen der 

Festspielgemeinde lobend zu erwähnen. Eine Uber­

prüfung aufgrund von Belegen war nicht durchge­

führt worden. Die Berichte des Rontrollausschusses 

an die Generalversammlung waren im überprüften 
Zeitraum fast gleichlautend, enthielten lediglich 

die Ergebnisse des Rechnungsabschlussesund ende­

ten mit dem Antrag, das Präsidium und die Direk­

tion zu entlasten. Erst im Oktober 1980 ist der 

Kontrollausschuß aktiver geworden und hat in sei­

nem Bericht verschiedene Unzulänglichkeiten auf­

gezeigt, was in der Leitung der Festspielgemeinde 
Anlaß für beträchtliche Aufregung gab. 
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Der RH wies darauf hin, daß die Tätigkeit des Kon­

trollausschusses bis zum Oktober 1980 völlig unzu­

reichend und weitestgehend nicht satzungs- und ge­
schäftsordnungsgemäß war. Er gab zu bedenken, daß 

der Kontrollausschuß in seinem Wirken bis Okto­

ber 1980 kein geeignetes Kontrollorgan für einen 

Wirtschaftskörper, der im Geschäftsjahr 1979/80 

immerhin Aufwendungen von insgesamt rd 55 Mill S 

ausgewiesen hatte, darstellen konnte. 

67.1.1 Dem Kämmerer oblag nach der Satzung vor 

allem die Kontrolle der finanziellen Gebarung der 
Festspielgemeinde. Weiters hatte er bei der Erstel­

lung des Voranschlagsentwurfes und bei der Begrün­

dung finanzieller Verpflichtungen der Festspielge­

meinde mitzuwirken, die Vermögensgebarung zu über­
wachen und die Kassengebarung zu überprüfen. In 

der Geschäftsordnung waren die Aufgaben des Kämme­

rers näher umschrieben, wobei festgelegt worden 

war, daß der Kämmerer in seiner Geschäftsführung 
dem Präsidium unmittelbar verantwortlich war, dem 

Festspieldirektor jedoch alle benötigten Unterla­

gen bereitzustellen und ihn über die Entwicklung 

der Kreditgebarung zu unterrichten hatte. 

Aufgrund der Bestimmungen der Satzung und der Ge­

SChäftsordnung über die Aufgaben des Kämmerers wur­
de im November 1978 für den Kämmerer eine Arbeits­

platZbeschreibung erstellt. 

67.1. 2 Die Uberprüfung durch den RH ergab, daß 

der Kämmerer in den Geschäftsjahren 1977/78 bis 

1979/80 die Kreditkontrolle weitestgehend vernach­

lässigt, die Liquidität der Festspielgemeinde prak­

tisch nicht überwacht und der Einnahmengebarung 
-zuwenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte, was für 
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die Festspielgemeinde erhebliche finanzielle Nach­

teile bedeutete. Hinsichtlich der Mitwirkung des 
Kämmerers bei' der Erstellung des Voranschlages fan­

den sich keine Unterlagen für entsprechende Berech­
nungen. 

67.1.3 Allerdings wurden für den Kämmerer auch 

nicht alle für die Durchführung seiner Aufgaben 
notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Weiters 

war ein Widerspruch zwischen AufgabensteIlung und 

Aufgabenerfüllung dadurch gegeben, daß der Kämme­

rer einerseits dem Festspieldirektor gegenüber wei­
sungsgebunden war, andererseits aber für die ihm 

übertragenen Aufgaben die volle Verantwortung tra­
gen sollte. 

67.2 Der RH machte darauf aufmerksam, daß der 

Kämmerer seinen Aufgaben nur unzureichend nachge­
kommen war. Er bemängelte ferner nachdrücklich, 

daß die Kämmerer, die in den Jahren von 1974 bis 
1981 tätig gewesen und nach Satzung und Geschäfts­

ordnung insb zur Kontrolle der finanziellen Geba­

rung der Festspielgemeinde berufen waren, zur 

Umgehung steuerrechtlicher Bestimmungen der Buch­
haltung der Festspielgemeinde Reiserechnungen über 

tatsächlich nicht durchgeführte Dienstreisen zur 

Auszahlung vorgelegt und in anderen Fällen gegen 

eine Rechnungslegung über fingierte Dienstreisen, 

wovon sie Kenntnis besaßen, keine Einwände erhoben 
hatten. 

68.1 Der Bund, das Land Vorarlberg und die 

Landeshauptstadt Bregenz, die der Festspielgemein­

de allein in den Geschäftsjahren 1976/77 bis 
1979/80 rd 100 Mill S zur Verfügung gestellt hat­

ten, überzeugten sich nicht durch Kontrollen, ob 

die zur Durchführung der Bregenzer Festspiele ge­

währten öffentlichen Mittel auch ordnungsgemäß ver­
wendet worden waren. Lediglich die Revisionsstelle 
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des Amtes der Vorarlberger Landesregierung hatte 

in den letzten Jahren einmal eine überprüfung vor­

genommen, die sich aber nur auf den Kartenverkauf 
bezog. 

Bei wirksamen Kontrollen seitens der Subventions­

geber hätte es schon vor Jahren offenkundig werden 
müssen, daß die Festspielgemeinde die Förderungs­

mittel nicht mit jener Sorgfalt verwendet hatte, 

die bei der Verwendung öffentlicher Mittel zu er­

warten gewesen wäre. 

68.2 Der RH führte die Gewährung von Subven-

tionsmitteln an einen privaten Verein ohne entspre- . 

chende Kontrolle seitens der Subventionsgeber, die 

auch im Widerspruch zu den Richtlinien hinsicht­

lich der Gewährung von Förderungsmitteln stand, 
insb darauf zurück, daß sich die Subventionsgeber 

weitestgehend auf die internen Kontrolleinrichtun­

gen der Festspielgemeinde bzw auf die Tätigkeit 

des Wirtschaftsprüfers verlassen hatten. Daß diese 

Kontrollen jedoch völlig unzulänglich waren, ver­

mochte die Subventionsgeber nicht von dem Vorwurf 
zu befreien, keine entsprechenden Vorsorgen für 

eine rechtmäßige, sparsame, zweckmäßige und wirt­

schaftliche Verwendung öffentlicher Mittel getrof­

fen zu haben. 

68.3 Der Bundesminister für Unterricht und 

Kunst begründete die mangelnde Kontrolle damit, 

daß für Vereine nach dem Vereinsgesetz 1951 das 

verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf 

Vereinsfreiheit auch das Recht auf uneingeschränk­

te Selbstverwaltung umfasse. Die Organe des BMUK 
hätten sich deshalb weitgehend auf vereinseigene 
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und dem Verein zur Verfügung stehende Kontrollein­

richtungen verlassen. Weiters bemerkte der Bundes­

minister für Unterricht und Kunst, daß die Uber­

prüfung der Gebarung des Vereins durch einen Wirt­

schaftsprüfer wohl mit gutem Glauben als korrekt 

hätte vermutet werden dürfen. AUßerdem gab der Bun­

desminister für Unterricht und Kunst zu bedenken, 
daß er keineamtsinternen Kontrollorgane habe, um 

alle Subventionsfälle seines Ressorts an Ort und 
Stelle überprüfen zu lassen. Es sei deshalb für 

ihn von besonderer Bedeutung, wenn durch eine 
breit angelegte und von entsprechend geschulten 

Fachkräften durchgeführte Einschau - wie durch 
jene des RH - ein umfassendes Bild der Gebarung 

des künstlerischen Betriebes "Bregenzer Festspie­

le" vermittelt worden sei. Anhand der Feststel­
lungen des RH werde er daher gemeinsam mit den 
Organen der anderen Subventionsgeber künftig zumin­

dest in den wichtigsten Bereichen der Gebarung 

Kontrollen durchführen. 

68.4 Der RH nahm die Zusicherung des Bundes-

ministers für unterricht und Kunst zur Kenntnis. 

Schlußbemerkung 

69 In seiner Schlußbemerkung wies der RH zu-

sarnmenfassend darauf hin, daß das neue Festspiel­

haus, das die Gestaltung der Festspiele erheblich 
beeinflußt habe, die Diskussionen in der Öffent­

lichkeit über Unzulänglichkeiten bei den Bregenzer 

Festspielen und die Ergebnisse der umfassenden Ge­

barungsüberprüfung durch den RH für die Subven­

tionsgeber und die Funktionäre der Festspielgemein­

de Anlaß sein sollten, sich sehr eingehend mit der 

künftigen Entwicklung der Festspiele zu befassen. 
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Der RH~annte sodann folgende Schwerpunkte, auf 
die seiner Auffassung nach neben der Beseitigung 

der bei dieser Gebarungsüberprüfung aufgezeigten 
Mißstände und Unzulänglichkeiten besonders ge­

achtet werden sollte: 
. , 

- Senkung der Fixkosten durch entsprechende Perso­

nalmaßnahmen und enges Zusammenwirken mit der 
Festspiel- und Kongreßhausgesellschaft mbH. 

- Wegen der fehlenden personellen und sachlichen 

Voraussetzungen sollte nur das "Spiel auf dem 

See" als Eigenproduktion hergestellt werden. 

- Alle anderen Veranstaltungen in den Bereichen 

des Musik- und Sprechtheaters - mit Ausnahme 

der Konzerte - sollten als Gemeinschaftspro­

duktionen herausgebracht werden, wobei als 

Partner für diese gemeinsamen Produktionen 

andere Festspielveranstalter, in- und auslän­
dische Theaterunternehmen und·vor allem die 

Bundestheater in Frage kämen. 

- Fortsetzung der bereits intensivierten Zusammen­

arbeit mit dem Bundestheaterverband (Gemein­

schaftsproduktionen, Kostümfundus, Dekorations­

lager ) • 

- Verzicht auf Veranstaltungen, bei denen voraus­

zusehen ist, daß sie nur schwach besucht werden. 

- Möglichst hohe Auslastung der einzelnen Vorstel­

lungen durch attraktive Spielplangestaltung und 
dem Publikumsinteresse angepaßte Zahlen von Vor­

stellungen (Berechnungen ergaben, daß 1977 bei 
einer Auslastung der Vorstellungen von 90 vH 

die Subventionen um die Hälfte, 1979 und 1980 

um je ein Drittel hätten gesenkt werden können). 
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- Taugliche Kontrollen, die künftig eine überschau­
bare und rechtmäßige Gebarung, die sich an den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 

und Zweckmäßigkeit orientiert, weitestgehend si­
cherstellen. 

Darüber hinaus betonte der RH, daß im Interesse 

einer zweckmäßigen Verwendung des um rd 270 Mill S 

errichteten Festspielhauses nicht übersehen werden 

sOllte, daß dieses auch außerhalb der Festspiel­

zeit weitestgehend für kulturelle Zwecke verwendet 

werden sollte und wegen seiner Größe und modernen 

bühnentechnischen Ausstattung unabhängig von den 

Festspielen als regionales kulturelles Zentrum die­

nen könnte. So könnten durch Gastspiele der Bundes­

theater viele Einwohner von Westösterreich an den 
Darbietungen der Bundestheater, für deren finan­

zielle Erfordernisse auch sie beitragen, teilha­
ben. 

Die Festspielgemeinde werde diese neuen Gegeben­

heiten bei ihrer Programmgestaltung zu berücksich­

tigen haben und mehr als bisher mit der für den Be­

trieb des Festspielhauses zustän'digen Gesellschaft 
zusammenarbeiten müssen. Erst wenn die Festspiel­

gemeinde beweise, daß sie mit öffentlichen Mitteln 

künftig sorgsam umgehe, die bereits begonnenen Re­
formen zielstrebig weiterführe und sich den durch 

die Inbetriebnahme des Festspielhauses neuen Gege­

benheiten entsprechend anzupassen vermag, würden 
ihre Eigenständigkeit als Veranstalterin der Bre­
genzer Festspiele und die Berechtigung für eine 

weitere Subventionierung außer Zweifel stehen. 
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Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Wissenschaft und Forschung 

11. Universitätszentrum Althanstraße 
Behinderung der Überprüfung 

Planung - Errichtung 

70.1 Der Verein der Förderer der Hochschule 

für Welthandel in Wien - seit dem Jahre 1975 

Kuratorium zur Förderung der Wirtschaftsuniver­

sität Wien (kurz Kuratorium) - hatte bereits in 

den Jahren 1968 bis 1974 mit Zustimmung des BMWF, 

des BMF und des BHBT einen Erweiterungsbau zu dem 

in seinem Eigentum stehenden Hauptgebäude der 

Wirtschaftsuniversität (kurz WU) errichtet, der 

durch Mietzinsvorauszahlungen des Bundes finan­

ziert wurde. 

70.2 Im Jahre 1971 führte ein Mitglied des 

Kuratoriums Gespräche mit den ÖBB mit dem Ziel der 
Errichtung zusätzlicher Erweiterungsbauten im Nah­

bereich der WU. Diese Kontakte führten im Jah-
re 1972 nicht nur dazu, daß sich die ÖBB grundsätz­

lich bereit erklärten, im Zuge der Überbauung des 

Frachtenbahnhofes der Franz-Josefsbahn, der WU 
Erweiterungsbauten im Wege eines Überbauungsrech­

tes über den Gleisanlagen zu ermöglichen, sondern 

daß das Kuratoriwn am 8. Mai 1972 auch beschloß, unter 

Ausschluß einer finanziellen Risikobelastung, als 

Bauherr eines Neubaues auf dem Gelände des Franz-Josefs­
bahnhofes aufzutreten. Schon am 9. Mai 1972 er-

teilte der Rektor der WU in seiner Eigenschaft als 

Präsid€nt des Kuratoriums an Arch. Dr. Kurt 

Hlaweniczka den Auftrag, anhand eines von diesem 
am 4. Mai 1972 vorgelegten Vorschlages ab sofort 

für das Projekt der Errichtung eines Neubaues der 
WU auf dem Gelände des Franz-Josefsbahnhofes tätig 

zu werden. 
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70.3 In der Folge unterblieb jedoch ein end­

gültiger Vertragsabschluß des Kuratoriums mit den 

ÖBB über die Errichtung dieses Neubaues; die ÖBB 

schlossen vielmehr am 2. August 1973 ein Grundbe-

nützungsübereinkommen mit der Firma "Konstrukti­

va" AG zur Förderung des Bauwesens, mit dem sie 

ihr unter genauen Bedingungen einer allfälligen 
Rechtsnachfolge das Recht einräumten, über Grund­
stücksteilflächen des Franz-Josefs-Frachtenbahn­

hofes im Gesamtausmaß von rd 76 000 m2 eine Beton­

platte und darauf Gebäude zu errichten, die als Su­
perädifikate auf Vertragsdauer im Eigentum der Kon­

struktiva AG bzw deren Rechtsnachfolger verbleiben 
sollten. Die Firma verpflichtete sich ihrerseits, 

hiefür an die öBa ein jährliches, wertge~ichertes 

Nutzungsentgelt in der Höhe von 9 vH des Verkehrs­

wertes der in Anspruch genommenen Bahngrundflächen 

zu entrichten und sämtliche, mit der Bauführung 

verbundene Kosten, insb auch jene für die erforder­
lichen Veränderungen im Bahnbestand, zu überneh-

men. 

Zur gleichen Zeit verkauften die ÖBB aufgrund des 

Bundesgesetzes vom 10. Juli 1973, BGBI Nr 359, 

zwei Grundstücke und mehrere Grundstücksteil­
flächen im Bereich des Franz-Josefsbahnhofes an 

die Konstruktiva AG zu einem Kaufpreis von 
41,9 Mill S •. Auf diesen wurde in der Folge das 

Technische Zentrum der Creditanstalt-Bankverein AG 
errichtet. 

71.1 Am 5. Oktober 1973 übernahm das Kura-

torium von der Konstruktiva AG das Recht zur Er­
richtung von Superädifikaten auf mehreren Grund­

stücksteilflächen. Diese Rechtsnachfolge erfolgte 

jedoch unter der Auflage von mehreren aufschie­

benden Bedingungen. Die Vereinbarung enthielt 
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gleichzeitig die Erteilung eines unwiderruflichen 

Bauauftrages an eine von der Konstruktiva AG nam­

haft zu machende Arbeitsgemeinschaft und den Ab­
schluß eines Planungsvertrages mit Arch. 

Dr. Hlaweniczka. 

71.2 Im Jahre 1974 stellte das BMWF überlegun-

gen an, im Bereich des Franz-Josefsbahnhofes auch 
einen Neubau für den zoologischen Institutsbereich 

der Universität Wien zu errichten. Das Kuratorium 

erklärte sich bereit, hiebei auch als Bauherr tä­
tig zu werden und eine diesbezügliche Statutenände­

rung vorzunehmen. Diese wurde in der Folge aller­
dings nicht durchgeführt. 

71.3 Nach mehrjährigen Verhandlungen, an 

denen seitens des Bundes das BMWF, das BMF, das 

BMBT und die Finanzprokuratur mitbefaßt waren, 

wurde am 13. Mai 1975 folgendes Vertragswerkab­

geschlossen: 

71.3.1 In einern Vertrag zwischen dem Kurato-

rium und dem Bund, vertreten durch das BMWF, unter 

Beitritt des BMF, wurde vereinbart, daß das Kura­

torium aufgrund seines von der Konstruktiva AG 

erworbenen überbauungsrechtes auf Grundstücken im 

Ausmaß von rd 43 600 m2 sowie auf allfälligen 
Erweiterungsflächen Bauwerke samt Außenanlagen 
errichtet und der Bund diese gegen Mietzinsvor­
auszahlungen und Mietzinszahlungen unkündbar bis 

zum Ablauf des Jahres 1989 insb für Hochschul­

zwecke mietet. Danach gehen die Gebäude unent­

geltlich in das Eigentum des Bundes über. 

Gleichzeitig nahm der Bund die vom Kuratorium be­
reits vertraglich vereinbarte vorgenommene Vergabe 

der Durchführung des Bauvorhabens an die Arbeitsge­

meinschaft der Firmen Neue Reforrnbaugesell-
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schaft bmH und Universale Hoch- und Tiefbau AG und 
die vergabe der Architekten- und Generalplanungs­

leistungen für die WU an Arch. Dr. Hlaweniczka so­
wie der Generalplanungsleistungen für den zoologi­

schen Institutsbereich einschließlich weiterer bio­
logischer Institute an die Arbeitsgem~inschaft der 

Arcnitekten Dr. Hlaweniczka und Prof. 
Dr. Schwanzer zur Kenntnis. 

Das Kuratorium verpflichtete sich, dem Bund binnen 

dreier Monate einen Grobterminplan hinsichtlich 
der Planung sowie der Baudurchführung vorzulegen. 

Ferner waren sämtliche von den Architekten erstell­

ten Vorentwurfs- und Entwurfspläne, Bauleistungs­

und Ausstattungsbeschreibungen sowie die aller 

Sonderprojektanten vom BMWF zu bewilligen sowie 

die Erreichung der im vereinbarten Terminplan für 

die Bauausführung festgelegten Bauabschnitte 

schriftlich zu melden. Außerdem wurde festge­
halten, daß der Bund jederzeit Zutritt zur Bau­

stelle habe und in alle dort aufliegenden, auf den 

Bau bezughabenden Schriften und Unterlagen Ein­

sicht nehmen könne. 

71.3.2 Aufgrund eines weiteren Vertrages mit 

dem Kuratorium übernahm Arch. Dr. Hlaweniczka die 

Generalplanungsleistungen. Gemäß diesem Vertrag 
mußten die Vorentwürfe und Entwürfe des Architek­

ten und der Sonderfachleute nicht nur vom Kurato­
rium, sondern auch durch das BMWF genehmigt wer­

den. Weiters wurde festgehalten, daß der in Rede 
stehende Vertrag zu seiner Rechtswirksamkeit der 
Genehmigung des Bundes, vertreten durch das BMWF 
unter Beitritt des BMF, bedürfe. 

71.3.3 Im Vertrag zwischen dem Kuratorium und 

der Arbeitsgemeinschaft der Architekten 
Dr. Hlaweniczka und Prof. Dr. Schwanzer wurden für 
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die Übernahme der Generalplanungsleistungen für 

die schlüsselfertige Herstellung der Baulichkeiten 

für Zwecke des zoologischen Institutsbereiches der 

Universität Wien samt Außenanlagen einschließlich 

der Aufschließungsarbeiten analoge Bedingungen wie 

für den Bau der WU vereinbart. 

71.3.4 Die Arbeitsgemeinschaft Neue Reformbau­

gesellschaft mbH und Universale Hoch- und Tiefbau 

AG nahm gleichzeitig das Anbot des Kuratoriums, 

für die Erstellung der schlüsselfertigen Baulich­

keiten für Zwecke der WU und der Universität Wien 

als Generalunternehmer tätig zu werden, an. Dieses 

Anbot sah vor, daß die Arbeitsgemeinschaft als 

alleinige Bieterin für die jeweiligen Bauabschnit­

te ein Baumeisterleistungsanbot vorzulegen habe, 

dessen Prüfung dem Bund vorbehalten bleibe. Für 

den Fall einer Nichteinigung war die Anrufung 

eines Schiedsgerichtes vorgesehen. Ferner wurde 

vereinbart, daß sämtliche Professionistenleistun­

gen von der Arbeitsgemeinschaft auszuschreiben und 

im eigenen Namen und für eigene Rechnung zu ver­

geben seien. AUßerdem wurde bestimmt, daß dieser 

Auftrag und Abänderungen von Vereinbarungen zwi­

schen dem Kuratorium und der Arbeitsgemeinschaft 

zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung des Bun­

des, vertreten durch das BMWF unter Beitritt des 

BMF, bedürfen. 

Der Arbeitsgemeinschaft trat im Oktober 1975 im 

Einvernehmen mit dem Bund die Firma Allgemeine 

Baugesellschaft A. Porr AG bei. 

71.3.5 In einem Verwaltungsübereinkommen zwi-

schen dem BMWF und den ÖBB wurde dem BMWF ua das 

Recht eingeräumt,die aufgrund des Überbauungsrech­

tes errichteten Baulichkeiten und Anlagen für Hoch­

schul zwecke auch nach Ablauf von 15 Jahren und Be­

endigung des Vertrages zwischen dem BMWF und dem 
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Kuratorium weiter zu benützen, und verzichteten 

die ÖBB auf die Inanspruchnahme der Liegenschaft 

für eigene Zwecke auf Bestandsdauer der Baulichkei­

ten. Das BMWF seinerseits verpflichtete sich, das 

vom Kuratorium zu leistende Überbauungsrechtsent­

gelt auf die Dauer der Nutzung der Baulichkeiten 

für Hochschulzwecke an die ÖBB zu entrichten. 

71.4 Über die Bauherrschaft für den Neubau 

der WU hinausgehend, übernahm das Kuratorium nicht 

nur den Neubau des zoologischen Instiutsbereiches 

der Universität Wien, sondern in weiterer Folge 

noch weitere, in seinen Statuten nicht vorgesehene 

Tätigkeiten, wie Teile der Vorfinanzierung 

der überdeckung der damals geplanten urbanen Erwei­

terungszone mit einer Stahlbetonplatte und die Bau­

herrschaft für die Erweiterung des Universitätszen­

trums Althanstraße (kurz UZA) durch Errichtung von 

Ba~werken für eine Bibliothek und das Biologie­

zentrum der Universität Wien. 

Am 26. März 1979 wurde ein weiteres Vertragswerk 

analog zu jenem vom 13. Mai 1975 errichtet, das ua 

eine Erweiterung der Rechtsnachfolge hinsichtlich 

des Grundbenützungsübereinkommens, eine Er­

streckung der jährlichen Mietzinszahlungen bis zum 

Jahre 1996 und den Eigentumsübergang aller Bau­

werke an den Bund mit Ablauf des Jahres 1996 fest­

legte. 

71.5 Das UZA ist bereits zum Teil fertigge-

stellt. Am 30. November 1981 wurde der Neubau des 

zoologischen Institutsbereiches der Universität 

Wien den Benützern übergeben. Die Eröffnung des 

Neubaues der WU ist für den Oktober 1982 vorge­

sehen. Im Jahre 1983 sollen schließlich die Biblio­

thek und das Biologiezentrum fertiggestellt wer­

den. Zur Zeit finden Verhandlungen zwischen dem 
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BMWF, dem BMF, dem KuratoriUm und einem Banken­

konsortium über eine Erweiterung des UZA durch 

Neubauten für die erdwissenschaftlichen Institute 

der Universität Wien statt. 

71.6 Das BMWF bezog das Br1BT in die über-

legungen zur Errichtung eines Neubaues der WU von 

Beginn an mit ein. In den diesbezüglichen Bespre­

chungen äußerten die Vertreter des BMBT verschie­

dene Bedenken hinsichtlich der beabsichtigten Vor­

gangsweise. Weiters bezweifelte das BMBT seine 

Zuständigkeit bei Bauten auf diesem Bahngrund­

stück, weil seiner Ansicht nach aufgrund der Be­

stimmungen des Bundesministeriengesetzes 1973 das 

Grundstück der Verwaltung des BMV unterstehe und 

dieses auch für eine allfällige Bauführung zu­

ständig sei. Schließlich erklärte sich das BMBT 

gegenüber dem BMWF bereit, in einzelnen Bereichen 

der Bautätigkeit beratend mitzuwirken. 

Finanzierung - Baukosten 

72.1 Aufgrund des Vertrages vom 13. Mai 1975 

in der Fassung vom 26. März 1979, abgeschlossen 

zwischen dem Bund und dem Kuratorium (siehe 

Pkt 2.3.1), hatte der Bund für die überlassung der 

Nutzung des Bestandgegenstandes im Jahre 1975 eine 

Mietzinsvorauszahlung von mindestens 70 Mill Sund 

in den Jahren 1976 bis 1981 eine von mindestens je 

100 Mill S, zusammen daher mindestens 670 Mill S 

zu leisten. Diese Zahlungen waren unmittelbar der 

Bezahlung projektbezogener Kosten zuzuführen. Ab 

dem Jahre 1982 bis zum Jahre 1996 (Fassung des 

Vertrages aus 1979) war der Bund zu einer jährli­

chen Mietzinsvorauszahlung oder einer jährlichen 

Mietzinszahlung - wenn die Bauwerke bereits zur 

Nutzu~g übergeben worden waren - verpflichtet, die 

der jährlichen Amortisation eines Darlehens zu ent-
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sprechen hatte, dessen Kapitalbetrag und jährliche 

Amortisationsraten nach bestimmten Grundsätzen 

festgelegt war. Zum Kapitalbetrag zählten ua die 

Kosten der Errichtung der Bauwerke und die Zinsen­

belastungen. Der Bund verpflichtete sich im Ver­

trag ferner, alle Aufwendungen zu bezahlen, die 

aus der Inanspruchnahme des Grundstückes erwuch­

sen. 

72.2 Das BMWF überwies an Mietzinsvorauszah-

lungen bis Ende 1981 717 952 000 S an das Kura­

torium. Als Grundbenützungsentgelt bezahlte das 

BMWF bisher rd 27 750 000 S. Die vergebührung des 

Vertrages belastete das BMWF mit 15 700 000 S, ein 

Prüfkonsulent erhielt 368 000 S. Das BMWF wendete 

daher in den Jahren 1975 bis 1981 für das UZA ins­

gesamt 761 770 000 Sauf. 

73.1 Mit Schreiben vom 12. Mai 1975, vom Kura-

torium am 13. Mai 1975 angenommen, bot die Öster­

reichische Kontrollbank AG (kurz ÖKB-AG) an, in 

den Jahren 1976 bis 1981 Rechnungen über Liefe­

rungen und Leistungen, die zur Errichtung des Hoch­

schulgebäudes erbracht wurden, in jährlichen Raten 

bis zu einer Höhe von insgesamt 1 104 Mill S unter 

der Bedingung zu bezahlen, daß diese Rechnungen 

einen vom Rechnungsleger zu unterschreibenden Ver­

merk über die Kenntnisnahme der Abtretung der For­

derung an die ÖKB-AG sowie einen Vermerk eines Be­

vOllmächtigten der Republik österreich über die 

Richtigkeit und Angemessenheit der Rechnungen bzw 

des Rechnungsbetrages aufweisen. Zur Abdeckung der 

von der ÖKB-AG eingelösten Forderungen trat das 

Kuratorium die ihm aus dem Nutzungsvertrag mit der 

Republik österreich zustehenden Ansprüche an die 

ÖKB-AG ab. 

III-131 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)156 von 162

www.parlament.gv.at



- 157 -

Am 26. März 1979 erweiterte die ÖKB-AG ihr Ange­

bot, Rechnungen über Lieferungen und Leistungen zu 

?ezahlen, auf einen Betrag von 1 830 Mill S. Das 

Kuratorium nahm dieses Anbot am selben Tag an. 

73.2 In welcher Höhe bisher die von der 

ÖKB-AG zur Verfügung gestellten Mittel vom Kurato­

rium in Anspruch genommen wurden, konnte der RH 

aus den später angeführten Gründen nicht fest­

stellen. 

74.1 Die Gesamtkosten des Projektes UZA bis 

zum ursprünglich geplanten Bauende 1982 schätzte 

das BMWF im Juni 1981 auf Preisbasis Septem-

ber 1976 einschließlich der vertraglich vereinbar­

ten Preisgleitung mit 2 604 Mill S. Zuzüglich der 

Umsatzsteuer und der bis 1982 auflaufenden Zinsen 

wäre daher zum 31. Dezember 1982 mit einem Gesamt­

erfordernis von 3 419 Mill S zu rechnen. Aus den 

Rückzahlungsvarianten gab das BMF im Septem-

ber 1981 der Variante mit einer Annuitätenzahlung 

von 352 Mil1 S in den Jahren 1983 bis 1996 den Vor­

zug. Die Errichtung des UZA würde bei dieser Rück­

zahlungsart - einschließlich der Mietzinsvorauszah­

lungen, aber ohne Einrichtungskosten -

ca 5 896 Mill S erfordern. 

74.2 Bis zum 31. Dezember 1981 wurden It Aus-

kunft des Prüfkonsulenten des BMWF für die Errich-

tung des UZA insgesamt 2 319 686 000 S faktu-

riert. Darin wa~en allerdings auch Beträge für Lei­

stungen enthalten, die umsatzsteuerlich noch nicht 

abgerechnet werden konnten (vor allem für Pro­

fessionistenleistungen). 
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75.1 In den Jahren 1980/81 fanden auch Ver-

handlungen zwischen dem Bund und dem Kuratorium be­

züglich der Einrichtung des UZA statt. Im 

Juni 1981 rechnete das BMWF hiefür mit Kosten von 

rd 335 Mill Sauf Preisbasis Oktober 1980(bis Bau­

ende hochgerechnet etwa 370 Mill S). Die Form der 

Finanzierung und Durchführung der Einrichtung soll­

te wie bei der Errichtung der Bauwerke erfolgen, 

nur sollte die Rückzahlung bis zum Jahre 1988 be­

endet sein. Einschließlich der Zinsen ermittelte 

das BMWF ein Gesamterfordernis für die Einrichtung 

von rd 537 MillS bis zum Jahre 1988. 

75.2 Zur Zeit der Erhebungen im Jän-

ner 1982 lag noch kein diesbezüglicher Vertrag 

zwischen dem BMWF und dem Kuratorium vor. Das BMWF 

hatte jedoch schon im Jahre 1981 45 Mill S als 

Vorauszahlung für die Einrichtung auf das Konto 

des Kuratoriums überwiesen. 

Prüfungshandlungen des RH 

76.1 Am 3. November 1981 begann der RH im 

BMWF mit der überprüfung der Gebarung im Zusammen­

hang mit der Errichtung des UZA. Da die Gebarung 

im Zusammenhang mit der Errichtung des UZA ohne 

überprüfung der vom Kuratorium getätigten Gebarung 

nach Ansicht des RH nicht beurteilt werden kann, 

teilte er mit Schreiben vom 18. Dezember 1981 dem 

Kuratorium mit, daß er ab 11. Jänner 1982 die Geba­

rung des Kuratoriums prüfen werde. 

76.2 Am 4. Jänner 1982 erwiderte das Kurato-

rium, daß es die gesetzliche Prüfungszuständigkeit 

des RH in Frage stelle und daher ein Rechtsgutach­

ten in Auftrag gegeben habe. Das Kuratorium er­

suchte um Aufschub des Prüfungsbeginnes bis zum 

Vorliegen des Gutachtens. 
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76.3 Dazu teilte der RH am 14. Jänner 1982 

dem Kuratorium mit, daß seine Beauftragten gern 

Art 121 Abs 1 und Art 126b Abs 2 B-VG in Verbin­

dung mit § 13 Abs 3 und § 12 Abs 1 des Rechnungs­

hofgesetzes 1948 die oben angeführte Gebarung des 

Kuratoriums überprüfen und ihre Tätigkeit am 

25. Jänner 1982 aufnehmen werden. 

76.4 Mit Schreiben vom 13. Jänner 1982, im RH 

eingelangt am 15. Jänner 1982, übermittelte das Ku­

ratorium dem RH das angekündigte Gutachten und 

stellte fest, daß es einer Prüfungstätigkeit des 

RH beim Kuratorium nicht zustimmen könne. Im Ant­

wortschreiben vom 26. Jänner 1982 teilte der RH 

dem Kuratorium mit, daß mit der Gebarungsüberprü­

fung nunmehr am 22. Feber 1982 begonnen werde. 

Gleichzeitig informierte der RH die Bundesregie­

rung, daß angenommen werden könne, daß das Kurato­

rium keine Prüfungshandlungen des RH zulassen wer­

de. Der RH lud deshalb die Bundesregierung ein, 

falls sie die-Prüfungszuständigkeit des RH eben­

falls bestreite, diese ablehnende Stellungnahme 

dem RH noch vor dem 22. Feber 1982 zukommen zu 

lassen. 

76.5 Mit Telegramm vom 17. Feber 1982 verstän-

digte die Bundesregierung den RH, daß nach ihrer 

Auffassung dem RH jedenfalls gern § 13 Abs 3 des 

Rechnungshofgesetzes eine Prüfungszuständigkeit 

beim Kuratorium zukomme und daß diese Auffassung 

auch dem Kuratorium mit dem Bemerken mitgeteilt 

werde~ es möge einer Prüfungstätigkeit des RH 

nicht entgegentreten. Ferner teilte die Bundesre­

gierung mit, daß ihr keine weiteren Maßnahmen zur 

Verfügung stünden, die ergriffen werden könnten, 

um eine Behinderung des RH bei dem am 

22. Feber 1982 beabsichtigten Vollzug der Prüfungs­

handlung durch Einschau an Ort und Stelle auszu­

schließen. 
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76.6 Am 22. Feber 1982 versuchten die Beauf-

tragten des RH am Sitz des Kuratoriums mit den Prü­

fungshandlungen zu beginnen. Dies ließen die Ver­

treter des Kuratoriums jedoch nicht zu. 

Mit Schreiben vom 25~ Feber 1982 teilte der RH der 

Bundesregierung die Behinderung des RH im Gegen­

stande mit und setzte sie in Kenntnis, daß er gern 

Art 126a B-VG in Verbindung mit § 36a des Verfas­

sungsgerichtshofgesetzes 1953 idF BGBI Nr 18/1958, 

den Antrag auf Entscheidung durch den Verfassungs­

gerichtshof stellen werde. Am selben Tag setzte 

der RH auch den Bundesminister für Wissenschaft 

und Forschung von der Behinderung beim Kuratorium 

in Kenntnis und teilte weiters mit, daß er auch 

die Prüfungshandlungen im BMWF am 24. Feber 1982 

abgebrochen habe, weil ohne überprüfung der ein­

schlägigen Gebarung beim Kuratorium die vollstän­

dige Beurteilung des beim BMWF geprüften Sachver­

haltes nicht möglich sei. 

Lt Mitteilung der Bundesregierung vom 

10. März 1982 nahm sie die Behinderung des RH bei 

seiner beabsichtigten Prüfungstätigkeit in ihrer 

Sitzung am 9. März 1982 zur Kenntnis. Sie bemerkte 

hiezu, daß in dem zu erwartenden Verfahren vor dem 

Verfassungsgerichtshof entschieden werden müßte, 

ob im vorliegenden Fall überhaupt eine Meinungsver­

schiedenheit im Sinne des Art 126a B-VG in Verbin­

dung mit § 36a des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

zwischen der Bundesregierung und dem RH vorliege. 

77. Am 22. März 1982 brachte der RH beim 

Verfassungsgerichtshof gern Art 126a B-VG in Ver­

bindung mit § 36a Abs 2 des Verfassungsgerichtshof­

gesetzes 1953 den Antrag auf Entscheidung einer 

Meinungsverschiedenheit ein. 
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Nach Ansicht des RH lag deswegen eine Meinungsver­

schiedenheit im Sinne der zit Gesetzesbestimmungen 

mit der Bundesregierung vor, weil er einerseits 

mit Kenntnis der Bundesregierung am Vollzug einer 

Prüfungshandlung behindert wurde (§ 36a, Abs 2 

VfGG) und andererseits die Bundesregierung in 

ihrem Telegramm vom 17. Feber 1982 nur die Prü­

fungszuständigkeit des RH gern § 13 Abs 3 des Rech­

nungshofgesetzes 1948 bejaht hat. Da der RH der 

Bundesregierung jedoch seinerzeit mitgeteilt 

hatte, daß er seine Prüfungszuständigkeit auf 

Art 121 Abs 1 und Art 126b Abs 2 B-VG in Verbin­

dung mit § 13 Abs 3 und § 12 Abs 1 RHG gründe, 

liegt durch die Einschränkung auf § 13 Abs 3 RHG 

eine konkrete Meinungsverschiedenheit vor. 

Wien, im März 1982 

Der Präsident: 

Dr. Tassilo Broesigke 
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